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Editorial

Die Vereinten Nationen 
und das Meer

Liebe Leserinnen und Leser,

fast drei Viertel der erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt. Die ozeane bilden die 
größte Biosphäre des Planeten und beherbergen über 80 Prozent des Lebens auf der 
erde. Sie erzeugen die Hälfte des weltweiten Sauerstoffs und absorbieren ein Viertel 
aller Co2-emissionen. trotz dieser Bedeutung erfahren die ozeane als wichtige 
Lebensräume nur eine relativ geringe aufmerksamkeit in den internationalen Bezie-
hungen. Die Verschmutzung der Weltmeere nimmt stetig zu. neben den umweltpo-
litischen entwicklungen ist in den letzten Jahren der Grundsatz der Freiheit der 
Meere von staatlichen und nichtstaatlichen akteuren immer wieder herausgefor-
dert worden. Kurzum: es besteht ein weltweiter regelungs- und Handlungsbedarf, 
um die Verschmutzung der Meere einzudämmen und Konflikte auf hoher See zu 
begrenzen. Welche aspekte einer internationalen Meerespolitik zu berücksichtigen 
sind und welche rolle die Vereinten nationen dabei spielen, untersuchen die auto-
rinnen und autoren in dieser ausgabe.

Mit dem Ziel 14 (»Leben unter Wasser«) der agenda 2030 für nachhaltige  
entwicklung bekunden die Un und ihre Mitgliedstaaten erstmals den Willen,  
die ozeane und ihre ressourcen zu erhalten und nachhaltig zu nutzen. Barbara  
Neumann, Sebastian Unger und Martin Visbeck sehen darin eine große Chance für 
den Meeres schutz. Die Umsetzung steht jedoch vor komplexen Herausforderun-
gen. einige davon betreffen beispielsweise die Malediven. in der rubrik ›Drei  
Fragen an‹ spricht die derzeitige residierende Koordinatorin und Vertreterin vom 
Un-entwicklungsprogramm (UnDP) für die Malediven Shoko Noda über dortige 
Maßnahmen zum Schutz der Meeresumwelt. aber auch die nachhaltige nutzung 
des Meeresbodens muss erst noch umgesetzt werden: Aline Jaeckel empfiehlt in 
ihrem Standpunkt, dass die internationale Meeresbodenbehörde (iSa) klare re-
geln für den kommerziellen tiefseebergbau entwickeln sollte. Über die auslegung 
des Un-Seerechtsübereinkommens (UnCLoS) wacht seit über 20 Jahren der inter-
nationale Seegerichtshof (itLoS) mit Sitz in Hamburg. Nele Matz-Lück betrachtet 
in ihrem Beitrag diese wichtige und dem Un-System verwandte insti  tu tion genauer. 
neben den rechtlichen und umweltpolitischen aspekten sind die ozeane jedoch 
auch Gegenstand sicherheitspolitischer auseinandersetzungen, die die ›Freiheit der 
hohen See‹ zunehmend herausfordern. Diese entwicklungen erfordern ein Über- 
denken der bestehenden Meeressicherheitspolitik unter einbindung der Un, betont 
Kerstin Petretto.

ich wünsche eine anregende Lektüre mit kosmopolitischen einblicken.

Patrick Rosenow, 
Leitender Redakteur
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nachhaltige entwicklung im Jahr 2012 in rio de 
Janeiro ausführlich dargelegt worden.1 aber erst 
durch die Verabschiedung des Ziels 14 als teil der 
Ziele für nachhaltige entwicklung (Sustainable De- 
velopment Goals – SDGs) und integralem Bestand-
teil der agenda 2030 für nachhaltige entwicklung 
(2030-agenda) wurde ein ausdrücklicher Hand-
lungs- und Zielrahmen für den Umgang mit den 
Meeren und die nachhaltige nutzung des ozeans 
und seiner ressourcen in der Un-nachhaltigkeits-
politik festgeschrieben.2 SDG 14 greift mit seinen 
Zielvorgaben (14.1–14.7) und Umsetzungsmitteln 
(10.a–10.c) die wesentlichen Herausforderungen 
auf, die sich aufgrund zunehmender ressourcen-
nutzung, steigender Belastungen der Meeresumwelt 
und gleichzeitig schwacher Global-Governance-
ansätze ergeben, und es ergänzt weitere interna-
tionale abkommen wie das Seerechtsübereinkom-
men der Vereinten nationen (United nations Con- 
vention on the Law of the Sea – UnCLoS) aus dem 
Jahr 1982 (siehe tabelle).3

Dass unter den 17 SDGs der 2030-agenda ein 
ausdrückliches Ziel dem Schutz und der nachhal- 
tigen nutzung der ozeane gewidmet wurde, geht 
wesentlich auf Forderungen der Zivilgesellschaft 
und Wissenschaft sowie die initiativen kleiner 
insel entwicklungsstaaten (Small island Developing 
States – SiDS) im anschluss an die rio+20-Kon-
ferenz und im rahmen der sogenannten Post-
2015-entwicklungsagenda zurück.4 Diese SiDS  
haben aufgrund enger sozio-ökonomischer Bezie - 
hungen zum Meer und der bereits heute bestehen-
den Bedrohung durch die Folgen des Klimawandels  

D ie Bedeutung der Meere und Küsten für 
Mensch und Umwelt und die Forderung, 
dass diese zur Sicherung des menschlichen 

Wohlergehens zu erhalten, zu schützen und nach-
haltig zu nutzen seien, waren bereits in der ab-
schlusserklärung ›Die Zukunft, die wir wollen‹ der 
rio+20-Konferenz der Vereinten nationen über 

Die Ozeane im Kontext  
der 2030-Agenda
Mit dem Ziel 14 der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) wurden erstmals der  
Schutz und die nachhaltige Nutzung der Ozeane als zentrales Thema in der globalen  
Nachhaltigkeitsagenda verankert. Diese große Chance für den Meeresschutz trifft  
jedoch auf komplexe Herausforderungen in der Umsetzung.
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Ozeane am Institut für transfor-
mative Nachhaltigkeitsfor-
schung (IASS) in Potsdam. 

Sebastian Unger,
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reich Governance der Ozeane 
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  1 UN-Dok. A/RES/66/288 v. 11.9.2012, Abs. 158.
  2 UN-Dok. A/RES/70/1 v. 25.9.2015.
  3 UN-Dok. A/CONF.62/122 v. 10.12.1982.
  4 Martin Visbeck et al., Securing blue Wealth: The Need for a Special Sustainable Development Goal for the Ocean and Coasts, Marine Policy,  

48. Jg., September 2014, S. 184–191; Klaus Töpfer et al., Charting Pragmatic Courses for Global Ocean Governance, Marine Policy, 49. Jg., 
November 2014, S. 85–86.

Prof. Dr. Martin Visbeck,
geb. 1963, ist Professor für 
physikalische Ozeanographie 
am GEOMAR Helmholtz-Zent-
rum für Ozeanforschung Kiel 
und der Christian-Albrechts-
Universität Kiel. 
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und der Übernutzung der Meere ein besonders 
starkes interesse an der Berücksichtigung dieser 
themenkomplexe in der internationalen Klima- 
und nachhaltigkeitspolitik.5

Schutz und nachhaltige Nutzung  
der Meere

Das SDG 14 zielt darauf ab, »ozeane, Meere und 
Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger entwick-
lung [zu] erhalten und nachhaltig [zu] nutzen«.6 
Die Zielvorgaben und Umsetzungsmittel sind je-
doch sehr unterschiedlich formuliert, mit unein-
heitlichen zeitlichen Vorgaben versehen und bezie-
hen sich teilweise auf bereits bestehende globale 
Prozesse und abkommen (siehe tabelle). Die Ziel-
vorgabe 14.5, die bis zum Jahr 2020 den erhalt 
von »mindestens 10 Prozent der Küsten- und Mee-
resgebiete im einklang mit dem nationalen recht 
und dem Völkerrecht« vorsieht, verweist beispiels-
weise auf das Kernziel 11 der aichi-Biodiversitäts-
ziele des Un-Übereinkommens über die biologi- 

sche Vielfalt (Convention on Biological Diversity – 
CBD) einschließlich des dort vorgegebenen Zeit- 
horizonts.7 ein weiteres Beispiel für das aufgreifen 
bestehender Prozesse ist die Zielvorgabe 14.4, die 
eine erholung der Fischbestände anstrebt und die 
Bewirtschaftung im Sinne des maximal nachhal- 
tigen ertrags (Maximum Sustainable Yield – MSY) 
vorsieht. Damit wird an den Durchführungsplan 
von Johannesburg8 des Jahres 2002 angeknüpft, 
das ursprüngliche Zieljahr 2015 aber um weitere 
fünf Jahre hinausgeschoben.

Fünf der Zielvorgaben unter dem SDG 14 sollen 
somit bereits vor ablauf der 2030-agenda erreicht 
sein. Die Zielvorgabe 14.3 (Minimierung der ozean-
versauerung) und die Umsetzungsmittel 14.a bis 
14.c wurden im Gegensatz dazu ohne konkrete zeit-
liche Zielmarken formuliert, sodass man für diese 
Punkte das Jahr 2030 als Zieljahr anerkennen kann.

Die auf Fischerei bezogenen Zielvorgaben 14.4, 
14.6 und 14.7 sowie die Zielvorgabe 14.b verdeut-
lichen mit ihrem klaren Bezug zu Handel und ent-
wicklung außerdem die Komplexität der Problem-
lagen: auch unter dem SDG 14, das häufig als 

Kernthemen der Zielvorgaben von SDG 14 und vorgegebene Jahre der Zielerreichung

Zielvorgabe Kernthema und -ziele Jahr der  
Zielerreichung

14.1 Meeresverschmutzung verhüten und erheblich verringern, insbesondere Plastikmüll und 
Nährstoffbelastung

2025

14.2 Meeres- und Küstenökosysteme nachhaltig bewirtschaften und schützen 2020

14.3 Versauerung der Ozeane auf ein Mindestmaß reduzieren und die Auswirkungen bekämpfen —

14.4 Fangtätigkeit wirksam regeln; Überfischung sowie illegale, ungemeldete und unregulierte (IUU) 
Fischerei und zerstörerische Fangpraktiken beenden; wissenschaftlich fundierte Bewirtschaftungs-
pläne umsetzen

2020

14.5 Mindestens zehn Prozent der Küsten- und Meeresschutzgebiete erhalten 2020

14.6 Fischereisubventionen untersagen, die zu Überkapazitäten und Überfischung beitragen; Subventionen 
abschaffen, die zu IUU-Fischerei beitragen; keine neuen derartigen Subventionen einführen

2020

14.7 Für SIDS und LDCs die wirtschaftlichen Vorteile aus der nachhaltigen Nutzung der Meeresressourcen 
erhöhen (Fischerei, Aquakultur, Tourismus)

2030

14.a Wissenschaftliche Kenntnisse vertiefen, Forschungskapazitäten ausbauen und Meerestechnologien 
weitergeben zum Schutz der Ozeane und zur Erhöhung des Beitrags der Meere zur Entwicklung der 
Entwicklungsländer

—

14.b Zugang der handwerklichen Kleinfischer zu den Meeresressourcen und Märkten gewährleisten —

14.c Umsetzung des UNCLOS, um die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Ozeane und ihrer  
Ressourcen zu verbessern

—

Quelle: UN-Dok. A/RES/70/1 v. 25.9.2015, S. 25–26.

  5 Ahmed Sareer, Protecting Small Island Developing States from Pollution and the Effects of Climate Change, UN Chronicle, Jg. LIV, 1 und 2/2017.
  6 UN-Dok. A/RES/70/1 (Anm. 2), S. 25.
  7 UNEP/CBD/COP/DEC/X/2, The Strategic Plan for Biodiversity 2011–2020, including the Aichi Biodiversity Targets. Konferenz der Vertragsparteien der CBD, 

Nagoya, Japan, 18.–29.10.2010, www.cbd.int/sp/
  8 UN-Dok. A/CONF.199/20, Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg, Südafrika, 26.8.–4.9.2002.
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Umweltziel dargestellt wird, sind das natürliche 
System – bestehend aus ozeanen, Meeren, marinen 
ressourcen und deren Gefährdungen – und das ge-
sellschaftliche System inklusive der Lebensgrundla-
gen, ernährungssicherung, dem Wohlergehen und 
der Ökonomie, untrennbar miteinander verwoben. 

in diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass 
der Diskurs um eine Berücksichtigung der marinen 
Umwelt im Kontext nachhaltiger entwicklung auch 
durch narrative wie ›Blaue Ökonomie‹ (blue eco-
nomy) und ›Blaues Wachstum‹ (blue growth) ange-
trieben wird.9 Dies spiegelt sich auch in der ausge-
staltung des SDG 14 wider, indem beispielsweise 
explizit die erhöhung wirtschaftlicher Vorteile für 
SiDS und am wenigsten entwickelte Länder (Least 
Developed Countries – LDCs) als Umsetzungsziel 
gefordert wird (Zielvorgabe 14.7).

Umsetzung von der globalen bis zur 
nationalen Ebene

Die Umsetzung der 2030-agenda liegt in der Ver-
antwortung der unterzeichnenden Un-Mitglied-
staaten. Diese sind angehalten, nationale nach-
haltigkeitsstrategien zu erarbeiten und konkrete 
Maß nahmen zu ergreifen. aber auch die globale 
und regionale ebene spielen bei der Umsetzung der 
2030-agenda und in Bezug auf das SDG 14 eine 
wichtige rolle. 

Die Rolle der Vereinten Nationen

Die Un unterstützen die Umsetzung der 2030- 
agenda auf vielfältige Weise: unter anderem durch 
hochrangige politische Konferenzen, aktionsauf-
rufe, Plattformen für informationsaustausch und 
Zuarbeit zu den Un-Überprüfungsgremien. Das 
hochrangige politische Forum über nachhaltige 
entwicklung (High-level Political Forum on Sus-
tainable Development – HLPF) überprüft die frei-
willigen nationalen Berichte der Mitgliedstaaten 
zur Umsetzung der SDGs. Hier hat Deutschland 
beispielsweise als einer der ersten Mitgliedstaaten 
bereits im Jahr 2016 den Bericht zur Umsetzung 

der 2030-agenda eingebracht.10 im Jahr 2017 
stand SDG 14 in seiner Gesamtheit auf dem Prüf-
stand des HLPF.11

Um der Umsetzung des SDG 14 weiteres Ge-
wicht zu verleihen, wurde – initiiert durch Fidschi 
und Schweden – im Juni 2017 in new York eine 
internationale Staatenkonferenz zur Unterstützung 
der Umsetzung der 2030-agenda zum SDG 14 ab-
gehalten. an der Konferenz, bekannt geworden als 
Un-ozeankonferenz, nahmen rund 4000 hoch-
rangige Vertreterinnen und Vertreter der Mitglied-
staaten, des Un-Systems und anderer zwischen-
staatlicher organisationen sowie aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und Zivilgesellschaft teil. Ziel war 
es, über die Bedeutung der Meere sowie die Pro-
bleme und Herausforderungen auf globaler ebene 
zu sprechen und einen arbeitsplan für die Umset-
zung des SDG 14 zu erstellen. Die Un-ozeankon-
ferenz hat neben dem oft zitierten Momentum, das 
sie unter allen Beteiligten generiert hat, drei wesent-

liche ergebnisse hervorgebracht: die Verabschie-
dung der politischen Deklaration ›Unsere ozeane, 
unsere Zukunft: aufruf zum Handeln‹, die einrei-
chung und registrierung von über 1300 freiwil-
ligen Verpflichtungserklärungen zum Schutz der 
ozeane und wichtige Umsetzungshinweise aus den 
sogenannten Partnerschaftsdialogen.12

obgleich die formalen Konferenzergebnisse und 
insbesondere die abschlusserklärung nach ein-
schätzung von Fachleuten insgesamt wenig neues 
gebracht haben, ist die hohe Zahl der von Staaten, 
Wissenschaft, privatem Sektor und nichtstaatli-
chen organisationen (nGos) eingereichten freiwil-
ligen Verpflichtungserklärungen doch bemerkens-
wert – auch wenn dieses sich in der internationalen 
Meerespolitik mehr und mehr etablierende Werk-
zeug durchaus kritisch gesehen werden kann.  

  9 Jennifer J. Silver et al., Blue Economy and Competing Discourses in International Oceans Governance, The Journal of  
Environment & Development, 24. Jg., 2/2015, S. 135–160; World Bank und United Nations Department of Economic and Social Affairs,  
The Potential of the Blue Economy: Increasing Long-term Benefits of the Sustainable Use of Marine Resources for Small Island Developing  
States and Coastal Least Developed Countries, World Bank, Washington D.C. 2017.

10 Bericht der Bundesregierung zum HLPF 2016, 12.7.2016.
11 HLPF, 2017 HLPF Thematic Review of SDG 14: Conserve and Sustainably Use the Oceans, Seas and Marine Resources for Sustainable  

Development, sustainabledevelopment.un.org/content/documents/14375SDG14format-revOD.pdf
12 International Institute for Sustainable Development (IISD), Summary of The Ocean Conference: 5–9 June 2017, Earth Negotiations Bulletin,  

32. Jg., 33/2017, siehe enb.iisd.org/vol32/enb3233e.html

Die Umsetzung der 2030-Agenda  
liegt in der Verantwortung der unter- 
zeichnenden UN-Mitgliedstaaten.
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So unterhalten die Un über die Hauptabteilung  
Wirtschaftliche und Soziale angelegenheiten (De-
partment of economic and Social affairs – DeSa) 
zwar ein register,13 über das freiwillige Beiträge 
zum SDG 14 eingereicht und aktualisiert werden 
können. eine rigide Überprüfung der Qualität 
oder der erfolgreichen Umsetzung der vorgeschla-
genen aktivitäten und Beiträge erfolgt derzeit je-
doch noch nicht.

im nachgang der ozeankonferenz ernannte 
Un-Generalsekretär antónio Guterres den frühe-
ren Präsidenten der Generalversammlung und Bot-
schafter von Fidschi, Peter thomson, zu seinem 
Sondergesandten für die ozeane und verlieh damit 
dem Meeresthema weiteres Gewicht.14 Über DeSa 
wurden außerdem neun thematische austausch-
foren eingerichtet, die als virtuelle arbeitsgruppen 
zu themen wie Korallenriffe, Mangroven oder 
nachhaltige Fischerei die Umsetzung der freiwilli-
gen Beiträge unterstützen und das einreichen neu-
er Beiträge fördern sollen.15

neben aktivitäten und Prozessen, die im direk-
ten Zusammenhang zum SDG 14 und der 2030- 
agenda stehen, tragen weitere Global-Governance-
Prozesse zur erreichung der formulierten Ziele bei. 

auch die beginnenden Verhandlungen über ein 
Umsetzungsabkommen zum Schutz und zur nach-
haltigen nutzung der Biodiversität auf der hohen 
See unter dem UnCLoS sind als essenzieller Bei-
trag zur Umsetzung des SDG 14 außerhalb natio-
naler Hoheitsgewässer zu werten.16

Umsetzung in, durch und mit Deutschland

Die eigentliche Umsetzung der 2030-agenda liegt 
jedoch in nationaler Verantwortung. Deutschland 
bekennt sich in der neuauflage seiner nachhaltig-
keitsstrategie des Jahres 2016 zu einer Umsetzung 
auf drei ebenen: in Deutschland, im rahmen inter-
nationaler organisationen und in Zusammenar-
beit mit den Partnerländern.17

Hinsichtlich der Umsetzung des SDG 14 be-
kennt sich die Bundesregierung zu der Verantwor-
tung, zukünftigen Generationen »ökologisch in-
takte und leistungsfähige Küsten und Meere« zu 
überlassen und die nutzung deren ressourcen zu 
gewährleisten.18 Die Umsetzung in Deutschland 
folgt themenschwerpunkten wie der Verringerung 
von nährstoffeinträgen, der Durchsetzung der 
Schutzgebiete in der ausschließlichen Wirtschafts-
zone (aWZ) einschließlich eines für die erreichung 
der Schutzziele erforderlichen Fischereimanage-
ments und der abstimmung von Küstenschutzmaß-
nahmen mit nachhaltiger Küstenentwicklung. Wei-
terhin tragen nationale Maßnahmenprogramme 
zur Umsetzung der Meeresstrategie-rahmenricht-
linie der europäischen Union (eU) und die Fort-
entwicklung der nationalen Strategie zum inte-
grier ten Küstenzonenmanagement (iKZM-Strate - 
gie) zur Zielerreichung bei. Beteiligt an der Umset-
zung in Deutschland werden nicht nur die zustän-
digen Bundesressorts und Behörden sowie die Bun-
desländer und Kommunen, sondern auch zentrale 
akteure aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft und 
Wirtschaft. 

im rahmen internationaler Prozesse engagiert 
sich Deutschland unter anderem stark im Bereich 
Meeresmüll mit einem regionalen aktionsplan im 
rahmen des Übereinkommens zum Schutz der 
Meeresumwelt des nordostatlantiks (Convention 
for the Protection of the Marine environment of 

13 The Ocean Conference, Registry of Voluntary Commitments, oceanconference.un.org/commitments/
14 United Nations, Peter Thomson of Fiji – Special Envoy for the Ocean, 12.9.2017,  

www.un.org/sg/en/content/sg/personnel-appointments/2017-09-12/mr-peter-thomson-fiji-special-envoy-ocean
15 United Nations, Communities of Ocean Action for Supporting Implementation of SDG 14, oceanconference.un.org/coa
16 Ben Boteler et al., Die Vereinten Nationen beraten erstmals über ein Schutzabkommen für die Hohe See, Dossier,  

Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS), 2018, www.iass-potsdam.de/de/node/5682
17 Die Bundesregierung, Neue Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, Berlin 2016, S. 23ff.
18 Ebd.

Peter Thomson, Präsident der 71. Sitzung der Generalversammlung, am Rande  
der UN-Ozeankonferenz im Juni 2017 in New York. Seit September 2017 ist er  
der UN-Sondergesandte für die Ozeane.   FOTO: OPGA/ARIANA LINDqUIST
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the north-east atlantic – oSPar), der Kommis-
sion zum Schutz der Meeresumwelt der ostsee 
(Baltic Marine environment Protection Commis-
sion – HeLCoM), den aktionsplänen zum Meeres-
müll im Kontext der Gruppe der Sieben (G7) und 
G20 zur Stärkung regionaler Meerespolitik,19 bei 
den Verhandlungen zu einem Durchführungsab-
kommen zum UnCLoS sowie für die einrichtung 
von Meeresschutzgebieten in der antarktis.

auf internationaler ebene will die Bundesregie-
rung die Umsetzung des SDG 14 durch eine enge 
Zusammenarbeit mit Partnerländern voranbringen 
und hat dafür unter anderem Meeresschutz-Pro-
jekte unter dem Dach der internationalen Klima-
schutzinitiative (iKi) des Bundesministeriums für 
Umwelt, naturschutz und nukleare Sicherheit so-
wie einen 10-Punkte-aktionsplan ›Meeresschutz 
und nachhaltige Fischerei‹20 durch das Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und entwicklung (BMZ) aufgelegt.

Deutschland unterhält außerdem eine internatio-
nal führende Meeresforschung, die sichtbare Bei-
träge und wichtiges Basiswissen zum Verständnis 
des ozeansystems und für die Umsetzung der 2030- 
agenda erarbeitet. Das neue Meeresforschungspro-
gramm der Bundesregierung ›Mare:n‹ formuliert 
Fragen und aktivitäten im Kontext einer nachhalti-
gen entwicklung. Die integrative Meeresforschung 
generiert orientierungswissen für Politik und Ge-
sellschaft und schlägt Lösungen für konkrete Pro-
bleme wie die Verschmutzung mit Mikroplastik 
oder die Folgen des Klimawandels vor.

obwohl sich die Bundesregierung auf der inter-
nationalen und regionalen ebene für den Meeres-
schutz und das SDG 14 engagiert sowie die wesent-
lichen Problemfelder adressiert, wird kritisiert, dass 
die nationale Umsetzung eher schleppend verläuft 
und einen kohärenten ansatz vermissen lässt.21 So 
werden zum SDG 14 über das Statistische Bundes-
amt lediglich zwei indikatoren mit Bezug zur deut-
schen aWZ ausgewertet: ›Gesamt stick stoff eintrag 
in nord-/ostsee über ausgewählte deutsche Zu-
flüsse‹ (zu Zielvorgabe 14.1) und ›anteil der nach-
haltig befischten Fischbestände in nord- und ost-
see an allen MSY-untersuchten Beständen‹ (zu 

Zielvorgabe 14.4).22 Laut analysen des Sachver-
ständigenrats für Umweltfragen der Bundesregie-
rung würden diese Ziele unter aktuellen trends 
zudem deutlich verfehlt.23 Zur besseren abstim-
mung und Bündelung der unterschiedlichen inter-
essen, bestehenden Zielvorgaben und möglichen 
Beiträge Deutschlands zur internationalen Mee- 
respolitik fehlt zudem eine ressortübergreifende 
ozean-Strategie zur rolle der Meere in der außen-, 
entwicklungs- und Umweltpolitik.24

Herausforderungen für eine erfolgreiche 
Umsetzung des SDG 14

Die Komplexität der 2030-agenda und der unter 
dem SDG 14 aufgeworfenen themenkomplexe, 
aber auch die Vielschichtigkeit und Fragmentierung 
des Global-Governance-Systems und der rechtlich 

nicht bindende Charakter der 2030-agenda stellen 
die politischen wie zivilgesellschaftlichen akteure, 
die in die Umsetzung des SDG 14 eingebunden sind, 
vor Herausforderungen. 

Querbezüge, Zielkonflikte und Synergieeffekte

eine zentrale Herausforderung in der Umsetzung 
der 2030-agenda ist die zielübergreifende Kohä-
renz von Umsetzungsmaßnahmen. aus wissen-
schaftlicher Sicht ist die hochgradige Vernetzung 
der Ziele spannend und wird gerne mit ›alles ist  
mit allem vernetzt‹ beschrieben. Für Ministerien 
und akteure der Umsetzung ist dieser hohe Grad 
an Komplexität jedoch nur schwer in geeignete 
Maßnahmen zu überführen. 

19 Gemeinsam mit der EU unterstützt die Bundesregierung unter anderem die Entwicklung eines regionalen Marineforums als internationales 
Dialogforum für die Umsetzung des SDG 14, siehe www.prog-ocean.org/our-work/prog-marine-regions-forum/

20 BMZ, Meeresschutz und nachhaltige Fischerei. 10-Punkte-Aktionsplan, Bonn 2016.
21 Deutscher Bundestag, Drucksache 18/12380 v. 17.5.2017, Antrag der Abgeordneten Steffi Lemke et al. und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

zur Umsetzung des Nachhaltigkeitsziels 14 ‒ Meeresschutz.
22 Statistisches Bundesamt (DeStatis), Nachhaltige Entwicklung in Deutschland. Indikatorenbericht 2016, 21.2.2017.
23 Sachverständigenrat für Umweltfragen, Umweltziele der Nachhaltigkeitsstrategie drohen weitgehend verfehlt zu werden.  

Beitrag der Ratsvorsitzenden beim Forum Nachhaltigkeit im Bundeskanzleramt am 18.6.2018,  
www.umweltrat.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2016_2020/2018_06_Umweltziele_Nachhaltigkeitsstrategie.html

24 Sebastian Unger, Außenansicht – Das Schicksal der Ozeane wenden, Süddeutsche Zeitung, 8.10.2017.

Das SDG 14 stellt die politischen  
wie gesellschaftlichen Akteure  
vor Herausforderungen.
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Der ozean stellt einen integralen Bestandteil der 
2030-agenda dar und die Umsetzung des SDG 14 
kann nicht losgelöst von den übrigen 16 SDGs  
betrachtet werden. Viele weitere SDGs der 2030- 
agenda haben einen direkten oder indirekten Be-
zug zum ozean, beispielsweise die Ziele zu er- 
nährungssicherheit (SDG 2), Wirtschaftswachstum  
(SDG 8) und Klimaschutz (SDG 13). Diese Quer- 
bezüge sollten bei der Formulierung von Program-
men und Maßnahmen berücksichtigt werden, um 
Zielkonflikte zu minimieren.25 So kann beispiels-
weise eine intensivierung der Landnutzung zur  
erhöhung landwirtschaftlicher erträge (SDG  2) 
die unter der Zielvorgabe 14.1 angestrebte reduk- 
tion von nährstoffeinträgen in Küstengewässer 
und Meere konterkarieren, wenn nicht entspre-
chend angepasste Bewirtschaftungsmaßnahmen 
getroffen werden. Durch die enge Verbindung zwi-
schen Land und Meer bei der Problematik diffuser 
nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft wird  
beispielsweise die anstehende neuausrichtung der 
eU-agrarpolitik von wesentlicher Bedeutung für 
die erreichung des SDG 14 und hier insbesondere 

von Zielvorgabe 14.1 sein. Gleichzeitig bestehen 
zahlreiche synergistische Wechselbeziehungen, die 
eine effektive, effiziente und damit erfolgreiche 
Umsetzung des SDG 14 wie auch anderer SDGs 
ermög lichen. So kann SDG 2 erheblich davon pro-
fitieren, wenn durch eine nachhaltige nutzung und 
den Schutz der Meere langfristig erträge aus Fi-
scherei oder aquakultur gesichert werden können. 
Ähnliche Synergien sind in Bezug auf das SDG 12 
(verantwortungsvolle Konsum- und Produktions-
muster) zu erwarten, denn dieses nachhaltige Ver-
halten könnte den Druck auf die Meere erheblich 
reduzieren. Die ausgestaltung von Maßnahmen 
unter anderen SDGs bestimmt damit auch maß-
geblich die Zielerreichung von SDG 14 mit. 

Unterschiedliche Akteure und Fragmentierung

Die Meere stellen letztlich ein mehrdimensionales, 
globales Mensch-Umwelt-System dar, das keine 
menschgemachten Grenzen respektiert und kumu-
lativen effekten ausgesetzt ist. Meeresströmungen 
transportieren Meeresmüll oder Schadstoffe über 
nationale Hoheitsgrenzen hinweg bis in die tiefsee 
und an entlegene Küsten und auch wandernde 
Fischarten oder die Folgen des Klimawandels ma-
chen vor maritimen Hoheitsgrenzen nicht Halt. 
regionale akteure können diesen Herausforderun-
gen, die auch mit Chancen für eine nachhaltige 
entwicklung in den jeweiligen Meeresregionen ver-
bunden sind, oftmals besser begegnen als globale 
institutionen. austausch, Koordination und Ko-
operation auf der regionalen ebene, zwischen glo-
balem Handlungsrahmen und nationalstaatlicher 
Umsetzung, können zudem effizienzgewinne brin-
gen, weshalb anrainerstaaten häufig interesse an 
einer regionalen Zusammenarbeit haben.26

allerdings erschwert die institutionelle Frag-
mentierung der internationalen Meerespolitik die 
Kooperation und abstimmung zwischen Staaten, 
organisationen oder auch Sektoren. regionale 
ansätze bieten zwar Möglichkeiten zur besseren 
abstimmung und Zusammenarbeit. aufgrund un-
terschiedlicher Voraussetzungen, Ziele und Kapa-
zitäten bestehen in vielen Meeresregionen jedoch 

25 Stefanie Schmidt et al., SDG 14 – Conserve and Sustainably Use the Oceans, Seas and Marine Resources for Sustainable Development, in:  
David J. Griggs et al., International Council for Science (ICSU), A Guide to SDG Interactions: from Science to Implementation, Paris 2017, S. 174–218.

26 Glen Wright et al., Partnering for a Sustainable Ocean: The Role of Regional Ocean Governance in Implementing Sustainable Development  
Goal 14, PROG: IASS, IDDRI, TMG und UN Environment, Potsdam 2017.

27 Janna Shackeroff Theisen et al., Capacity Development for Oceans, Coasts, and the 2030 Agenda, IASS Policy Brief, 3/2016, Institute for  
Advanced Sustainability Studies (IASS), Potsdam.

28 Martin Visbeck, Ocean Science Research is Key for a Sustainable Future, Nature Communications, 9. Jg., 1/2018, Art.-Nr. 690;  
United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development (2021–2030), en.unesco.org/ocean-decade

29 Zum Beispiel durch frei verfügbare Publikationen wie der ›Meeresatlas‹, Heinrich-Böll-Stiftung (Hrsg.), meeresatlas.org/
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With Sustainable Development Goal (SDG) 14, the conservation and 
sustainable use of the ocean and its resources was put on a central place  
in the global sustainability agenda. But the complexity of ocean issues and 
the transboundary character of the human-ocean system challenge the 
implementation of the ocean goal. A fragmented ocean governance system 
is confronted with requirements such as cross-sectoral and cross-boundary 
cooperation. More coherent implementation strategies, transparent review 
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ocean research and ocean literacy are needed to achieve SDG 14 and the 
2030 Agenda for Sustainable Development.
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Drei Fragen an
Shoko Noda

Die Malediven stehen beispielhaft für ein Land, das eng mit 
dem Meer verbunden ist. Welchen Herausforderungen sieht 
sich das Land gegenübergestellt?

Die Erosion der weltbekannten Strände ist eines der Haupt-
probleme der Malediven. Die Meere erwärmen sich außerdem 
aufgrund des Klimawandels. Hinzu kommen Verschmutzung 
und Küstenveränderungen, deren Ursachen hauptsächlich 
menschengemacht sind. Kürzlich mussten wir durch den  
Anstieg der Meerestemperatur verursachte schwere Fälle von 
Korallenbleiche feststellen. Dies wirkt sich negativ auf andere 
Meereslebewesen, natürliche Nahrungsketten und die Küsten- 
linien aus. Da auf vielen Inseln keine angemessenen Abfall-
entsorgungssysteme oder Kläranlagen existieren, wird Abfall 
regelmäßig im Meer verklappt. Gefahren für die Meeres- und 
Küstenumwelt bringen auch der Abbau von Sand, die Urbar- 
machung von und die Landgewinnung vor der Küste sowie 
der Bau von Häfen mit sich. Die Malediven betrachten den 
Küstenschutz als höchste Priorität. Eine ressortübergreifende 
Sondereinheit für Korallenbleiche und ein Korallenriff-Über-
wachungsprogramm wurden bereits aufgestellt.

Wie kann das Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen (UNDP) unterstützen?

UNDP hat das Land bereits dabei unterstützt, effektive 
Methoden und politische Maßnahmen zum Schutz der 
Meeresumwelt zu entwickeln. Ein Beispiel für unsere Unter- 
stützung ist das Projekt der Atoll-Ökosystem-Erhaltung (AEC), 
das sich auf den Erhalt der Umwelt der Atolle und deren 
außergewöhnliche Biodiversität konzen triert. Das Baa-Atoll 
wurde zum UNESCO-Biosphärenreservat erklärt, dem ersten 
auf den Malediven überhaupt. Das AEC-Modell hat zur 
Ausgestaltung landesweiter Maßnahmen beigetragen, die  
die reiche Artenvielfalt und die Ökosysteme des Landes  
zugunsten künftiger Generationen erhalten sollen.

Welche Verantwortung trägt der Tourismus?

Die Tourismusindustrie profitiert erheblich von der unbe- 
rührten natürlichen Umwelt des Landes. Die Hotelbranche 
hat die Verantwortung sicherzustellen, dass sich der Umwelt- 
schutz mit hoher Priorität in ihrem Geschäftsmodell wieder-
findet und dass sie auch von Einheimischen bewohnte Inseln 
unterstützen. Beispielsweise kooperieren Hotels mit von 
UNDP unterstützten Korallenanpflanzungsprojekten, um  
das Ökosystem der Atolle zu regenerieren. Zudem gründete 
UNDP die ›Make My Island‹-Initiative, um entlegende Inseln 
mit dem Privatsektor zu verbinden. 

Shoko Noda, 
geb. 1969, ist residierende Koordinatorin und 
Vertreterin von UNDP für die Malediven seit 
dem Jahr 2014.

erhebliche Defizite in der Umsetzung. neben natio-
nalen Umsetzungsprozessen sind daher auch regio-
nale Dialogräume für gemeinsame Lernprozesse 
und der aufbau von Kapazitäten wichtig.27 

Ausblick 

Mit der Formulierung und Verabschiedung eines 
ausdrücklichen nachhaltigkeitsziels für die Meere 
hat die internationale Staatengemeinschaft einen 
großen und wichtigen Schritt zur adressierung 
drängender Herausforderungen für eine nachhalti-
ge entwicklung getan. Die Universalität und Kom-
plexität der 2030-agenda stellen jedoch Politik 
und Gesellschaft national wie international bei der 
Umsetzung der agenda und des SDG 14 vor viel-
fältige Herausforderungen. aber es bestehen auch 
Chancen, durch abgestimmte und kluge Lösungs-
ansätze neue Strategien zur Bewältigung der gegen-
wärtigen Umwelt- und entwicklungskrisen zu er-
arbeiten, insbesondere durch die Verankerung des 
SDG 14 in der 2030-agenda. Durch den Beschluss 
der Un-Generalversammlung, eine ›internationale 
Dekade der Meereswissenschaften für nachhaltige 
entwicklung (2021–2030)‹ auszurufen, wird die 
Bedeutung integrativer Meeresforschung in diesem 
Prozess hervorgehoben.28

Hieraus ergeben sich folgende empfehlungen 
für die Politik, Gesellschaft und Wissenschaft, um 
eine erfolgreiche Umsetzung und die erreichung 
des SDG 14 zu gewährleisten:
1. entwicklung von kohärenten Strategien in der 

Umsetzung der 2030-agenda und des SDG 14, 
insbesondere zur Förderung von Koordination 
und Kooperation zwischen ressorts, Sektoren 
und akteuren sowie zur Schaffung von Umset-
zungsräumen für nexus-Bereiche wie Land und 
Meer;

2. einführung eines transparenten Berichts- und 
Überprüfungssystems für freiwillige Beiträge in 
der SDG-Umsetzung zur Qualitätssicherung und 
trenderfassung;

3. Förderung regionaler Meerespolitik und von sek-
torübergreifenden Dialogen und Kooperationen 
innerhalb der Meeresregionen;

4. Verstärkung der integrativen Meeresforschung, 
Bildung von Wissenschaftspartnerschaften mit 
entwicklungs- und Schwellenländern und die 
Verbesserung gesellschaftlichen Meereswissens 
durch Bildungsarbeit und Dialog mit der Öf-
fentlichkeit.29
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Fachleute 
warnen vor 
möglichen 
schweren 
Umweltschä-
den, die der 
Abbau her-
vorrufen 
könnte. 

Dr. Aline Jaeckel, geb. 1986, ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Macquarie Law School  
in Sydney und beschäftigt sich mit der Regulierung des internationalen Tiefseebergbaus.  
Sie empfiehlt, dass die Internationale Meeresbodenbehörde (ISA) klare Abläufe für den  
kommerziellen Tiefseebergbau schaffen sollte.

Die internationale Meeresbodenbehörde (interna-
tional Seabed authority – iSa) entwickelt zurzeit 
die weltweit ersten internationalen regelungen 
zum tiefseebergbau für Mineralien wie Kobalt 
und Mangan. 

Das Seerechtsübereinkommen der Vereinten 
nationen (United nations Convention on the Law 
of the Sea – UnCLoS) erklärt den Meeresboden 
über die nationale rechtsprechung hinaus als ge-
meinsames erbe der Menschheit. Sie bezeichnet 
ihn als ›Gebiet‹. Die alleinige Zuständigkeit der 
iSa ist es, den gesamten Mineralabbau in diesem 
Gebiet rechtlich zu regeln und politisch zu steuern. 
Sie muss dabei unter besonderer Berücksichtigung 
der Bedürfnisse der entwicklungsländer im inter-
esse der Menschheit als Ganzes handeln.

Um das Mandat zu erfüllen, erhält die iSa un-
gewöhnlich weitreichende Befugnisse. Sie entschei-
det, wer eine abbaulizenz in dem Gebiet erhält 
und setzt die Bedingungen für den Zugang mit  
Hilfe ihrer gesetzgeberischen Kompetenzen fest. Sie  
hat auch eine umfangreiche Durchsetzungsmacht 
und einen Mechanismus zur Streitschlichtung. 
Dies macht die iSa zu einem einzigartigen experi-
ment in der Verwaltung natürlicher ressourcen. 
obwohl die iSa eng mit den Vereinten nationen 
zusammenarbeitet, ist sie eine unabhängige orga-
nisation. alle Vertragsstaaten des UnCLoS sind 
zugleich Mitglieder der iSa. 

Derzeit entwickelt die iSa die ersten regulierun-
gen für den kommerziellen abbau in diesem Ge-
biet. Diese regulierungen werden die Verlagerung 
der industrie von der erforschung hin zu kommer-
ziellem abbau ermöglichen. Dennoch steht die iSa 
vor einer Vielzahl von Herausforderungen, ein-
schließlich der Frage, wie man das Prinzip des ge-
meinsamen erbes operationalisiert und sicherstellt, 
dass die entwicklungsländer in vollem Umfang an 
diesem regime teilnehmen können.

eine weitere zentrale Herausforderung für die 
iSa ist es, zwischen dem kommerziellen Bergbau 

und dem Meeresumweltschutz die Balance zu hal-
ten. Das UnCLoS schreibt sowohl »die erschlie-
ßung von ressourcen im Gebiet« (artikel 150 lit. a) 
und auch den »effektiven Schutz der Meeresum-
welt« (artikel 145) vor und beauftragt die iSa, ein 
ausgewogenes Verhältnis zu bewahren. es bleibt 
jedoch unklar, wie »effektiver Schutz« gewährleis-
tet werden kann. Fachleute warnen vor möglichen 
schweren Umweltschäden, die der abbau hervor-
rufen könnte. es ist wichtig, dass für die Umwelt-
folgenabschätzung von tiefseebergbau klare re-
geln und abläufe entwickelt werden. Der aktuelle 
entwurf eines Übereinkommens zur abbauregu-
lierung vom Mai 2018 liefert diese regeln und ab-
läufe noch nicht. 

Zusätzlich werden verbindliche und klare Um-
weltziele benötigt, unterstützt von messbaren indi-
katoren, bevor jeglicher abbau beginnen kann. 
ohne diese wird es schwierig sein, zu bewerten, ob 
die Meeresumwelt effektiv geschützt wird. ist es 
beispielsweise das Ziel, alle tiefseearten, die Un-
versehrtheit des Ökosystems insgesamt oder die 
Ökosystemfunktion zu bewahren?

obwohl er einige Bestimmungen enthält, die be-
deutend für den Umweltschutz sind, spezifiziert 
der aktuelle entwurf keine Umweltschutzziele oder 
ein klares Verfahren, wie diese angenommen wer-
den. er nennt Umweltziele im Zusammenhang mit 
dem Umweltmanagement- und Überwachungs-
plan, den alle tiefseebergbaubetreiber entwickeln 
müssen. Dies sind jedoch Ziele für einzelne abbau-
standorte, die sich an den allgemeinen Umwelt-
zielen der iSa orientieren müssen.

Umweltschutzziele zu entwickeln erfordert eine 
öffentliche Diskussion über die Frage, welche ar-
ten der Umweltschäden im tiefseebergbau nach den 
aktuellen wissenschaftlichen erkenntnissen wahr-
scheinlich unvermeidbar sind. Dies würde den 
Staaten ermöglichen, fundierte entscheidungen zu 
treffen und strategische optionen für das Umwelt-
management zu entwickeln.

Klare Regeln für den Tiefseebergbau
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  1 Tullio Treves, The Settlement of Disputes Concerning the Protection of the Marine Environment and the Exploitation of Marine Resources:  
The Practice of ITLOS, in: Marta Chantal Ribeiro (Ed.), 30 Years after the Signature of the United Nations Convention on the Law of the Sea:  
The Protection of the Environment and the Future of the Law of the Sea, Coimbra 2012, S. 165.

Vorwurf der Inaktivität

Der Gerichtshof sah sich vor allem in seinen an-
fangsjahren der Kritik ausgesetzt, dass er nicht ge- 
nügend Fälle zu entscheiden habe. es hieß, Staaten 
leisteten sich mittels des Seerechtsübereinkommens 
aufwändige Strukturen, für die kein Bedarf be- 
stehe: das Gebäude, dort ständig tätiges Personal 
sowie 21 richterinnen und richter, die jährlich zu-
mindest zu den Verwaltungssitzungen nach Ham-
burg reisen, und von denen der Präsident einer  
residenzpflicht in Hamburg unterliegt. Mittler-
weile aber hatte der itLoS Gelegenheit, durch  
seine entscheidungen in 23 streitigen Verfahren 
zur friedlichen und verbindlichen Streitbeilegung 
in seevölkerrechtlichen Fragen beizutragen. Hinzu 
kommen zwei durch den itLoS erstellte rechts-
gutachten, die ebenfalls ein einheitliches Verständ-
nis des UnCLoS fördern.

Verglichen mit der anzahl an Fällen, die Staaten 
vor andere internationale Gerichte bringen, bei-
spielsweise an den iCJ, mag die arbeitsbelastung 
des itLoS weiterhin gering erscheinen. Der Grund 
dafür liegt nicht in einem Mangel an seerechtli- 
chen Streitigkeiten. Fragen zur Festlegung von See-
grenzen, wie auch andere zwischenstaatliche Strei-
tigkeiten über die nutzung der Meere, bestehen 
durchaus. Staaten können diese jedoch auch an  
den iCJ oder an eigens dafür zusammengestellte 
Schiedsgerichte herantragen. Dass die Staaten den 
Streitbeilegungsmechanismus wählen können, ist 

Der internationale Seegerichtshof (internatio-
nal tribunal for the Law of the Sea – itLoS) 
ist als institution zur verbindlichen Beile-

gung von zwischenstaatlichen Streitigkeiten über 
die auslegung und anwendung des Seerechtsüber-
einkommen der Vereinten nationen (United na- 
tions Convention on the Law of the Sea – UnCLoS) 
nach seiner arbeitsaufnahme im Jahr  1996 fest 
eta bliert.1 Mit 168 Vertragsstaaten genießt das 
UnC L oS eine quasi-universale Geltung, wenn-
gleich mit den USa ein wichtiger globaler akteur 
unter den Vertragsstaaten fehlt. anders als der in-
ternationale Gerichtshof (international Court of 
Justice – iCJ) in Den Haag ist der itLoS kein  
organ der Un, sondern lediglich eine verwandte 
organisation des Un-Systems. Die Grundlage für 
seine existenz ist die Vereinbarung der Vertrags-
staaten über seine Gründung, wie sie sich aus dem  
UnCLoS ergibt. insgesamt betrachtet hat der  
Gerichtshof durch seine Verfahren und entschei-
dungen die einheitliche anwendungspraxis des 
UnCLoS gestärkt.

Die Bedeutung des  
Internationalen Seegerichtshofs
Der Internationale Seegerichtshof (ITLOS) mit Sitz in Hamburg besteht seit mehr als 20 Jahren. 
Er ist als Institution zur verbindlichen Beilegung von zwischenstaatlichen Streitigkeiten in 
seerechtlichen Fragen inzwischen fest etabliert und hat die einheitliche Auslegung und 
Anwendung des UN-Seerechtsübereinkommens (UNCLOS) gestärkt.

Prof. Dr. Nele Matz-Lück,
geb. 1973, ist Ko-Direktorin des 
Walther-Schücking-Instituts für 
Internationales Recht an der 
Christian-Albrechts-Universität 
zu Kiel. 
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vom Seerechtsübereinkommen ausdrücklich so 
vorgesehen.2 Dadurch hat kein internationales Ge-
richt ein Monopol auf die Beilegung seerechtlicher 
Streitigkeiten. es ist das Verdienst des UnCLoS, 
dass sich die Staaten mit der ratifikation des 
Vertrags beziehungsweise des Beitritts der obliga-
torischen Streitbeilegung unterwerfen. Das bedeu-
tet, dass ein rechtsstreit nicht von der Zustim-
mung zu dem konkreten Verfahren abhängig ist, 
sondern das einverständnis auf den Beitritt des 
Staates zum UnCLoS vorverlagert ist. Dieser ein-
schränkung der staatlichen Souveränität steht ge-
genüber, dass zumindest bezüglich des Gerichts-
hofs noch ein Wahlrecht besteht. Vertragsstaaten 
können sich dem Verfahren und einer bindenden 
entscheidung aber nicht gänzlich entziehen. 

Beklagt man die geringe Beanspruchung des 
itLoS, sind vor allem die Vertragsstaaten zum  
Seerechtsübereinkommen aufgerufen, vermehrt 
von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, den 
itLoS für die Beilegung ihrer seerechtlichen  
Streitigkeiten zu wählen. in einigen Fällen ist es  
gelungen, Staaten, zu überzeugen, den internatio-
nalen Seegerichtshof anzurufen, obwohl sie ur-
sprünglich die absicht hatten, ihren rechtsstreit 
einem Schiedsgericht zu unterbreiten. Das jüngste 
Beispiel dafür ist der Fall zwischen Ghana und 
Côte d’ivoire über die Festlegung der Seegrenze 
zwischen den beiden Staaten, den der itLoS im 
Jahr 2017 entschied.3

Der internationale Seegerichtshof kann nicht 
selbst aktiv Fälle ›einwerben‹. Die entscheidung 

darüber, welches internationale Gericht mit der 
Beilegung einer Streitigkeit betraut wird, obliegt 
innerhalb der Wahlmöglichkeiten allein den betei - 
ligten Staaten. Dass die Vertragsstaaten von der  
anrufung des itLoS nicht häufiger Gebrauch ma-
chen, überrascht. es war ein Beweggrund für die 
einrichtung des spezialisierten Seegerichtshofs, dass  
Staaten die Beilegung ihrer seerechtlichen Streitig-
keiten nicht ausschließlich dem iCJ und der Schieds- 
gerichtsbarkeit überlassen wollten.4 in praktischer 
Hinsicht bietet der internationale Seegerichtshof 
unter anderem den Vorteil, dass keine Gerichts-
kosten zu erstatten sind. im Vergleich zur Schieds-
gerichtsbarkeit, deren Kosten die Parteien tragen 
müssen, sind es die Vertragsstaaten zum UnCLoS 
insgesamt, die die Dienste des Gerichtshofs für alle 
potenziellen Streitigkeiten finanzieren.

Eine umfangreiche Richterschaft

Mit 21 gewählten richterinnen und richtern ist 
der itLoS das personenstärkste internationale 
tribunal, das im regelfall im Plenum entscheidet. 
Gewählt wird die richterschaft in geheimer Wahl 
durch die Mitgliedstaaten des UnCLoS während 
des jährlichen Vertragsstaatentreffens in new York. 
eine amtszeit dauert neun Jahre, eine mehrfache 
Wiederwahl ist möglich. allerdings wird gewähr-
leistet, dass alle drei Jahre nur ein Drittel der  
gewählten richterinnen und richter ausscheidet 
oder sich erneut zur Wahl stellt, um eine gewisse 
personelle Kontinuität und somit die arbeitsfähig-
keit des Gerichtshofs zu wahren. 

Die anerkannten regionalgruppen der Un  
spielen bei der richterwahl eine rolle, um eine  
repräsentation der verschiedenen geographischen 
Gebiete der Welt, aber auch der verschiedenen 
rechtssysteme zu erreichen. Die Vertragsstaaten 
einigten sich im Jahr 2009 darauf, dass die Grup-
pen der afrikanischen und der asiatischen Staaten 
mit jeweils fünf Sitzen vertreten sein sollen, die ost-
europäischen Staaten mit drei Sitzen, die Gruppe 
der lateinamerikanischen und karibischen Staaten 
mit vier Sitzen und die westeuropäischen und an-
deren Staaten mit drei Sitzen. Die letztgenannte 
Gruppe hatte ursprünglich vier Sitze inne. Die 
Mehrheit der Vertragsstaaten war aber der Mei-
nung, dass die westlichen industriestaaten damit 
überrepräsentiert seien. Die Vertragsstaaten sollen 
den verbleibenden Sitz seitdem flexibel zwischen 

  2 Artikel 287, Absatz 1 des UNCLOS. Das UNCLOS ist beim Deutschen Übersetzungsdienst der UN abrufbar unter  
www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar48263-oebgbl.pdf

  3 ITLOS, Case No. 23, Dispute Concerning Delimitation of the Maritime Boundary between Ghana and Côte d'Ivoire in the Atlantic Ocean (Ghana/Côte d'Ivoire).
  4 Helmut Tuerk, 20 Years of the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS): An Overview, Revue belge de droit international, 51. Jg., 2/2016, S. 450.

Mündliche Verhandlung im runden Gerichtssaal des Internationalen Seegerichtshofs 
in Hamburg.   FOTO: ITLOS PHOTOS
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den Gruppen der afrikanischen, asiatischen und 
westeuropäischen und anderen Staaten vergeben. 

Die Ämter des Präsidenten und Vizepräsidenten 
werden für drei Jahre durch Wahl der richterinnen 
und richter vergeben. Seit oktober 2017 ist der 
Südkoreaner Jin-Hyun Paik der 8. Präsident des 
itLoS. Vizepräsident ist David attard aus Malta. 

Die richterschaft des internationalen Seege-
richtshofs ist unabhängig und nicht an Weisungen 
der regierungen ihrer Herkunftsstaaten gebunden. 
Während der ausübung von amtstätigkeiten für 
den Gerichtshof genießt sie diplomatische Vorrech-
te und immunitäten. obwohl die richterschaft nur 
anhand von rechtsüberzeugungen und nicht in 
ansehung der nationalität der Streitparteien ent-
scheiden dürfen, gelten Sonderregelungen, wenn  
Staaten, die Partei in einem Verfahren vor dem  
Seegerichtshof sind, nicht durch eine richterin 
oder einen richter der eigenen nationalität auf der 
richterbank vertreten sind. Dann besteht das recht, 
eine qualifizierte Person zu benennen, die als Ad-
Hoc-richter fungiert. Diese sind für das jeweilige 
Verfahren den gewählten Mitgliedern des Gerichts 
vollkommen gleichgestellt. Bisher ist von dieser 
Möglichkeit bereits in 13 Verfahren Gebrauch ge-
macht worden. 

Unterschiedliche Gerichtskammern

Das UnCLoS sieht vor, dass es am Seegerichtshof 
eine Kammer für Meeresbodenstreitigkeiten geben 
muss.5 es handelt sich bei der Kammer um eine 
art ›Gericht im Gericht‹. Die Kammer für Meeres-
bodenstreitigkeiten hat bisher auf antrag des rates 
der internationalen Meeresbodenbehörde (inter- 
national Seabed authority – iSa) ein rechtsgutach- 
ten erstellt, musste aber noch kein streitiges Ver-
fahren entscheiden. 

Der Seegerichtshof kann weitere Kammern zu 
speziellen themengebieten einrichten.6 Davon hat 
der itLoS in der Vergangenheit Gebrauch ge-
macht, obwohl diese Kammern bisher nicht in an-
spruch genommen worden sind. Die Kammer für 
Umweltstreitigkeiten wurde bereits im Jahr 1997 
eingerichtet, ebenso die Kammer für Fischerei-
streitigkeiten. Die Kammer für Seegrenzstreitig-
keiten wurde erst im Jahr 2007 etabliert. eine  
weitere Kammer für abgekürzte Verfahren mit 
fünf Mitgliedern und zwei Stellvertreterpositionen 
wird jährlich neu besetzt, um in einer art Schnell-

verfahren Fälle abhandeln zu können.7 eine ent-
scheidung einer Kammer gilt als entscheidung des 
gesamten Gerichtshofs.8

Während die genannten Kammern für eine be-
stimmte Dauer eingerichtet werden, gibt es außer-
dem die Möglichkeit, dass die Streitparteien einen 
Fall nicht dem gesamten Seegerichtshof unter- 
brei ten, sondern einer mit mindestens drei richte-
rinnen oder richtern besetzten Kammer. Diesen 
Weg wählten Ghana und Côte d’ivoire zur Beile-
gung ihrer Seegrenzstreitigkeit. Hier wurde eine 
Kammer durch ein Sonderabkommen der beiden 
Parteien vom 3. Dezember 2014 mit drei richtern 
des itLoS und zwei Ad-Hoc-richtern besetzt. Von 
der Möglichkeit, den Fall der bestehenden Kam-
mer für Seegrenzstreitigkeiten vorzulegen, mach-
ten die Parteien keinen Gebrauch. Das gehört zu 
der umfangreichen Flexibilität, die sich die Staaten 

vorbehalten haben, um ihre Streitigkeiten fried lich 
durch eine bindende gerichtliche entscheidung bei-
zulegen. Chile und die europäische Union (eU) 
hatten im Jahr 2000 ebenfalls einen Fall vor eine 
eigens dafür zusammengesetzte Kammer des Ge-
richtshofs gebracht, ihren Streit aber im Jahr 2009 
außergerichtlich beigelegt, sodass es nie zu einer 
entscheidung in der Sache kam.

Zuständigkeit und Verfahren 

Die Zuständigkeiten des itLoS ergeben sich un-
mittelbar aus teil XV des UnCLoS über die Beile-
gung von Streitigkeiten. Dabei muss es sich um zwi-
schenstaatliche Streitigkeiten über die auslegung 
oder anwendung des Seerechtsübereinkommens 
handeln. Der Seegerichtshof ist kein internationales 
Strafgericht und hat kein Mandat, um zum Beispiel 
über die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Per-
sonen zu entscheiden, die der Piraterie verdächtigt 
werden. Das UnCLoS benennt zwar rechte und 
Pflichten von Staaten im Zusammenhang mit der 

  5 Diese ist in Artikel 186 des UNCLOS ausdrücklich vorgesehen.
  6 Artikel 15 des ITLOS-Statuts. Das Statut ist einzusehen unter www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/basic_texts/statute_en.pdf
  7 Ebd., Absatz 3.
  8 Ebd., Absatz 5.

Der Seegerichtshof hat kein Mandat,  
um über die strafrechtliche Verantwort- 
lichkeit von Personen zu entscheiden,  
die der Pira terie verdächtigt werden.
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Bekämpfung der Piraterie auf hoher See, befasst 
sich aber nicht mit der Durchführung von Strafver-
fahren gegen einzelpersonen.

Die verschiedenen Verfahrensarten, für die der 
itLoS zuständig ist, sind im einzelnen im Statut 
des Seegerichtshofs geregelt. ergänzend zu diesen 
rechtlichen Grundlagen hat sich der Gerichtshof 
eine Verfahrensordnung gegeben. Diese lehnt sich 
zwar an die Verfahrensordnung des iCJ an, trifft 
aber besondere Vorkehrungen, damit die Verfah-
ren zügig entschieden werden, zum Beispiel sehr 
eng gesetzte Fristen. Die Verfahren bestehen aus 

einem schriftlichen Verfahrensabschnitt und einer 
mündlichen Verhandlung, die sich über mehrere 
tage erstrecken kann. Die mündlichen Verhand-
lungen sind öffentlich. 

es gibt verschiedene Möglichkeiten, die bisheri-
gen Fälle des itLoS zu kategorisieren: nach Ver-
fahrensarten oder nach inhaltlichen rechtsfragen.
Bei den Verfahrensarten lassen sich zunächst strei-
tige Verfahren und rechtsgutachten unterscheiden. 
Zu den streitigen Verfahren zählen auch die Schiffs-
freigabeverfahren und Verfahren des vorläufigen 
rechtsschutzes. Betrachtet man vorrangig die the-
matischen Fragen der entscheidungen, so hatte der 
Seegerichtshof in mehreren Verfahren über inhalte 
und Grenzen der Hoheitsgewalt über Schiffe zu ent-
scheiden. außerdem nahm er wiederholt zu Fragen 
des Meeresumweltschutzes und damit zusammen-
hängend der ausbeutung von Fischereiressourcen 
Stellung und entschied zwei Grenzstreitigkeiten. 

Streitige Verfahren 

trotz eines anstiegs der Verfahrensanzahl in den 
letzten Jahren ist gegenwärtig nur ein Fall vor dem 
itLoS anhängig: der Fall M/V ›norstar‹,9 einem 
Öltanker unter panamaischer Flagge. in dem im 
Jahr 2015 begonnenen Verfahren streiten Panama 
und italien darüber, ob die im Jahr 1998 auf Ver-
anlassung der italienischen Justiz erfolgte zeitweise 

Beschlagnahmung der ›norstar‹ durch spanische 
Behörden eine Verletzung seerechtlicher normen 
darstellt und ob italien Panama gegenüber zum 
Schadensersatz verpflichtet ist. in einem ersten 
Verfahrensteil entschied der Seegerichtshof im 
Jahr  2016 gegen einwände italiens, dass er zu- 
ständig und auch das Verfahren zulässig sei. ins- 
besondere hindere die seit der Beschlagnahme des 
Schiffes verstrichene Zeit – immerhin 17 Jahre – 
nicht an der einleitung und Durchführung eines 
Verfahrens. Die entscheidung in der Hauptsache 
steht noch aus. 

aus der inzwischen umfangreicheren recht- 
sprechung des Gerichtshofs sind die beiden Ver fah- 
ren zur Beilegung von zwischenstaatlichen Grenz-
streitigkeiten hervorzuheben. Der im Jahr  2012 
entschiedene Fall zwischen Bangladesch und My- 
an mar war die erste Streitigkeit über die abgren- 
zung von Meereszonen, die ein Staat dem itLoS 
vorlegte.10 Bis zu diesem Zeitpunkt hatten Staa- 
ten solche Fälle dem iCJ und Schiedsgerichten  
unterbreitet. Vor allem der iCJ hat über die Jahr- 
zehnte anhand der von ihm entschiedenen Ver- 
fahren eine Grenzziehungsdogmatik entwickelt. 
auf diese nahm der Seegerichtshof in seinen ent-
scheidungen ausdrücklich Bezug, fügte seiner ent-
scheidung aber durchaus eigene Bewertungsmaß-
stäbe hinzu. Die entscheidung ist daher als ein 
Meilenstein in der rechtsprechung des Gerichts-
hofs wahrgenommen worden.11 auch im Fall der 
Festlegung einer Seegrenze zwischen Ghana und 
Côte d’ivoire fügte der itLoS seine entscheidung 
argumenta torisch in die vorhandene rechtspre-
chung ein, nahm aber die Möglichkeit richterlicher 
Gestaltungsfreiheit wahr.

Schiffsfreigaben

Schiffsfreigaben nehmen mit bislang neun Fällen 
einen großen teil der entschiedenen Verfahren ein. 
Bei dem Schiffsfreigabeverfahren handelt es sich 
um ein spezielles Hauptsacheverfahren nach ar-
tikel 292 des UnCLoS. Das Verfahren hat zum 
Ziel, dass die nationalen Behörden, die ein Schiff 
unter fremder Flagge festhalten, dieses schnellst-
möglich gegen Hinterlegung einer angemessenen 
Kaution oder einer anderen finanziellen Sicherheit 
wieder freigeben. nur der Flaggenstaat kann den 
antrag auf Freigabe beim itLoS stellen. Grund-
sätzlich dürfen Behörden eines Küstenstaates 

  9 ITLOS, Case No. 25, The M/V ›Norstar‹ Case (Panama v. Italy). 
10 ITLOS, Case No. 16, Dispute concerning Delimitation of the Maritime Boundary between Bangladesh and Myanmar in the Bay of Bengal 

(Bangladesh/Myanmar).
11 Ioannis Konstantinidis, Between Villa Schröder (ITLOS) and the Peace Palace (ICJ): Diverging Approaches to Continental Shelf Delimitation 

beyond 200 Nautical Miles, Journal of Territorial Maritime Studies, 3. Jg, 3/2016, S. 28.

Trotz eines Anstiegs der Verfahrensanzahl  
in den letzten Jahren ist gegenwärtig nur  
ein Fall vor dem ITLOS anhängig.
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Schiffe unter fremder Flagge nach den regeln des 
UnCLoS festhalten, wenn diese gegen dort gel-
tende Fischerei- oder Umweltschutzbestim mun gen 
verstoßen haben. allerdings sind diese gegen Kau-
tion wieder freizugeben, um ihnen die Wiederauf-
nahme ihrer wirtschaftlichen tätigkeit zu gestat-
ten. in den Verfahren vor dem itLoS stritten sich 
die Flaggenstaaten und der jeweilige Küstenstaat 
insbesondere über die Höhe der Kaution oder Si-
cherheit und damit um die Frage, was im jeweiligen 
Fall ›angemessen‹ war. Der internationale Seege-
richtshof hat in seinen entscheidungen sehr genaue 
aussagen dazu getroffen. es verwundert daher 
kaum, dass seit dem Jahr 2007 keine neuen Ver-
fahren hinzugekommen sind. Durch die gefestigte 
rechtsprechung des itLoS besteht nunmehr ein 
so hohes Maß an rechtssicherheit bei der Bestim-
mung der Kaution, dass es kaum noch anlass für 
zwischenstaatliche Streitigkeiten darüber gibt.

Vorläufiger Rechtsschutz

neben den entscheidungen in Hauptsacheverfah-
ren ist der itLoS für Maßnahmen des vorläufigen 
rechtsschutzes zuständig.12 es gehört zu den Be-
sonderheiten des vorläufigen rechtsschutzes, dass 
der Seegerichtshof für solche entscheidungen auch 
dann zuständig ist, wenn die Hauptsache von einem 
Schiedsgericht nach anhang Vii des UnCLoS  
entschieden werden soll, dieses aber noch nicht  
arbeitsfähig ist. in insgesamt sechs Verfahren hat 
der itLoS über den erlass vorläufiger Maßnah-
men entschieden, ohne später auch über die eigent-
liche Hauptsache zu urteilen. eine Schwierigkeit 
besteht darin, dass der Seegerichtshof im Falle  
des vorläufigen rechtsschutzes auch einschätzen 
muss, ob das spätere Schiedsgericht in der Haupt-
sache zuständig sein wird, den Fall zu entscheiden. 
im Fall zwischen Großbritannien und irland, in 
dem es um die mögliche Verschmutzung der iri-
schen See durch eine britische atomare Wiederauf-
bereitungsanlage ging, kam das Schiedsgericht 
trotz der vorherigen positiven einschätzung des 
itLoS in der Hauptsache zu dem Schluss, nicht 
zuständig zu sein. 

im Verfahren über vorläufige Maßnahmen des 
Gerichtshofs im Fall des von Greenpeace inter-
national betriebenen und unter niederländischer 
Flagge fahrenden eisbrechers ›arctic Sunrise‹ 
musste das Gericht im Jahr 2013 mit der Beson- 
derheit umgehen, dass russland eine teilnahme 

verweigerte.13 obwohl die Streitbeilegung nach 
dem Seerechtsübereinkommen zwingend ist und 
einwände gegenüber der Zuständigkeit des itLoS 
im Verfahren zu erheben sind, drückte russland 
seine ablehnung in dem konkreten Fall durch ab-
wesenheit aus. ein solches Fernbleiben einer Partei 
ist geeignet, die verbindliche Streitbeilegung zu  
unterlaufen und die Legitimität der entscheidung 
zu beschädigen. Diese hat gegenüber der fernge- 
bliebenen Partei trotzdem rechtsverbindliche Wir-
kung. Die angeordnete Freilassung der Besatzung 
aus der Haft wurde später auf Grundlage eines rus-
sischen amnestiegesetzes erfüllt. auch das Schiff 
wurde einige Monate später wieder freigegeben, 
sodass im ergebnis die anordnungen des itLoS 
umgesetzt wurden. 

Rechtsgutachten 

neben der Beilegung zwischenstaatlicher Streitig-
keiten stellen rechtsgutachten eine Möglichkeit 
internationaler Gerichte dar, innerhalb ihrer Zu-
ständigkeit zu rechtsfragen Stellung zu nehmen. 

rechtsgutachten sind – anders als entscheidungen 
in streitigen Verfahren – nicht rechtlich bindend. 
Sie können aber dennoch als Leitlinie der ausle-
gung und anwendung völkerrechtlicher normen 
Gewicht erlangen. Der artikel 191 des UnCLoS 
sieht die erstellung von rechtsgutachten durch die 
Kammer für Meeresbodenstreitigkeiten ausdrück-
lich vor. antragsberechtigt sind danach die Ver-
sammlung und der rat der iSa. im Jahr 2010 
machte der rat der iSa von der Möglichkeit Ge-
brauch, dem Seegerichtshof Fragen zur Verant-
wortlichkeit von Staaten zu stellen, die den tief-
seebergbau durch einen Vertragsnehmer, die in  
der regel Unternehmen sind, unterstützen.14 Hier 
nahm die Kammer umfassend zu wichtigen um-
weltvölkerrechtlichen Fragen Stellung, zum Bei-
spiel zum Standard der umweltbezogenen Sorg-
faltspflicht von Staaten, für deren einhaltung sie 
haften. 

12 Artikel 290 des UNCLOS.
13 ITLOS, Case No. 22, The ›Arctic Sunrise‹ Case (Kingdom of the Netherlands v. Russian Federation), Provisional Measures.
14 ITLOS, Case No. 17, Responsibilities and Obligations of States sponsoring Persons and Entities with respect to Activities in the Area  

(Request for Advisory Opinion submitted to the Seabed Disputes Chamber).

Rechtsgutachten können als Leitlinie  
der Auslegung und Anwendung völker- 
rechtlicher Normen Gewicht erlangen.
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Umstritten ist die Zuständigkeit des itLoS für 
Gutachtenanträge, die nicht Fragen des tiefsee-
bergbaus betreffen. Die Kammer für Meeresboden-
streitigkeiten ist nach artikel 191 des UnCLoS 
ausdrücklich für rechtsgutachten zuständig. im 
Gegensatz dazu kennt das Seerechtsübereinkom-
men keine Bestimmung, die die erstellung von Gut-
achten durch den ganzen Seegerichtshof vorsieht. 
eine Vielzahl von Staaten ist daher der auffassung, 
der itLoS habe kein Mandat zur gutachterlichen 
Beantwortung von seerechtlichen Fragen. auch die 
seevölkerrechtliche Literatur bezeichnet die Zu-
ständigkeit für rechtsgutachten als »fragil«.15

als die Subregionale Fischereikommission (Sub-
regional Fisheries Commission – SrFC), eine  
westafrikanische Fischereiorganisation, dem inter- 
na tionalen Seegerichtshof im Jahr 2013 einen an-
trag auf ein rechtsgutachten vorlegte, befand der  
Gerichtshof, er sei zuständig.16 am 2. april 2015  
erstattete der itLoS sein Gutachten zu mehreren  
Fragen, die im Kern die Verantwortlichkeit von 
Flag genstaaten im Zusammenhang mit illegaler  
Fischerei betreffen. obwohl das Gutachten nicht 
rechtlich verbindlich ist, leistet der Gerichtshof  
damit einen Beitrag, die Pflichten der Flaggenstaa-
ten von Fischereifahrzeugen im Kampf gegen die  
Überfischung der Meere festzulegen. ein Kampf, 
der über die westafrikanische region hinaus be-
deutsam ist. 

Bedeutung und Ausblick

Bei dem internationalen Seerecht handelt es sich 
um ein themengebiet, das zwar von einem völker-
rechtlichen Vertrag, dem UnCLoS, mit umfang-
reichem regelungsanspruch erfasst wird, das aber 
weiterhin viele Fragen der auslegung offen lässt. 
Dem itLoS gelingt es, mit seiner Spruchpraxis für 
mehr Klarheit zu sorgen und interpretatorische Lü-
cken zu füllen. Das gilt für die Hoheit über Schiffe, 
die in mehreren entscheidungen des Gerichtshofs 
eine wichtige rolle gespielt hat,17 ebenso wie für 
Fragen des Meeresumweltschutzes. Der interna- 
tionale Seegerichtshof hat mit seinen entscheidun-
gen gezeigt, dass er eine dynamische und am Schutz 
der Meeresumwelt orientierte auslegung des See-
rechtsübereinkommens vorzieht, mit der auch neu-
en Schwierigkeiten begegnet werden kann. auch 
die entscheidungen zur Hoheit über Schiffe füllen 
Lücken, die erst nach abschluss des UnCLoS er-
kennbar wurden. Damit nimmt das Gericht teil-
weise die Position eines ergänzenden Gesetzgebers 
ein.18 es betreibt rechtsfortbildung innerhalb der 
vom Seerechtsübereinkommen gesetzten Ziele einer 
möglichst umfassenden, am Meeresumweltschutz 
orientierten regelung seerechtlicher Fragen. Da 
der Druck auf die Meere immer mehr zunimmt – 
beispielsweise durch Verschmutzungen mit ver-
schiedensten Schadstoffen aus unterschiedlichen 
Quellen, Überdüngung, Überfischung oder an- 
derweitige Zerstörung von Ökosystemen – ist ein  
res triktives Verständnis erlaubter menschlicher 
Meeresnutzungen unerlässlich. Der internationale 
Seegerichtshof nimmt hier eine wichtige rolle ein. 

Gerade eine progressive rechtsprechungslinie 
kann aber auch dazu führen, dass Staaten zögern, 
dem Gerichtshof Streitigkeiten vorzulegen, weil sie 
einschränkungen ihrer entscheidungsspielräume 
fürchten. Vor diesem Hintergrund bieten rechts-
gutachten ein besonderes Potenzial für den itLoS, 
um zu aktuellen seerechtlichen Fragen ohne un- 
mittelbare rechtliche Verbindlichkeit Stellung zu 
nehmen. So lässt sich auch die Wahrnehmung einer 
Kompetenz zur erstattung von rechtsgutachten 
durch den gesamten Gerichtshof trotz nicht ganz 
klarer rechtsgrundlage erklären. es ist dem inter-
nationalen Seegerichtshof zu wünschen, dass von 
seiner vorhandenen expertise und institutionellen 
infrastruktur vermehrt Gebrauch gemacht wird.

15 Yoshifumi Tanaka, Reflections on the Advisory Jurisdiction of ITLOS as Full Court: The ITLOS Advisory Opinion of 2015, The Law and Practice of 
International Courts and Tribunals, 14. Jg., 2/2015, S. 318–339, hier: S. 339.

16 ITLOS, Case No. 21, Request for an Advisory Opinion submitted by the Sub-Regional Fisheries Commission (SRFC) (Request for Advisory Opinion 
submitted to the Tribunal); Artikel 21 des UNCLOS.

17 Tullio Scovazzi, ITLOS and Jurisdiction over Ships, in: Henrik Ringbom (Ed.), Jurisdiction over Ships, Leiden 2015, S. 382, 403.
18 Tuerk, 20 Years of the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS): An Overview, a.a.O. (Anm. 4), S. 477.
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Tribunal for the Law of the Sea, UN Convention on the Law of the Sea
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Meeressicherheitspolitik  
als Herausforderung für die UN 

Die Weltmeere zeichnen sich dadurch aus, 
dass sie die Kontinente miteinander verbin-
den, grenzüberschreitend sind und größ-

tenteils außerhalb nationaler Jurisdiktion liegen.  
Damit sind sie ein transnationales Spielfeld für 
alle arten von akteuren – ob Staaten, Bündnisse 
oder Gruppen.

Grundsatz der Freiheit der Meere 

Konflikte auf See ziehen sich durch die Geschichte, 
von raubüberfällen über Piraterie bis hin zu krie-
gerischen Kampfhandlungen um Macht, einfluss 
und ressourcen. Die Frage, wem die Weltmeere 
gehören, wurde immer wieder gestellt. Durchge-
setzt hat sich eine leicht abgeschwächte Form des 
vom niederländischen rechtsgelehrten Hugo Gro-
tius im 17. Jahrhundert geprägten Grundsatzes der 
»Freiheit der Meere«1, der besagt, dass die hohe  
See allen offen stehe und keinem einzelnen Staat 
zuzuordnen sei. Dies galt bis auf einen schmalen 
Küstenstreifen, die sogenannte Drei-Meilen-Zone, 

deren ausdehnung der reichweite einer (histori-
schen) Kanonenkugel entsprach.

Die im 20. Jahrhundert rasant fortschreitende 
industrialisierung forcierte jedoch den Wettbewerb 
um die nutzung der Weltmeere: in den 1950er Jah-
ren liefen die ersten Containerschiffe und Super-
tanker vom Stapel und sorgten für enorme Steige-
rungsraten des Seehandels; die erforschung des 
tiefseebergbaus wurde vorangetrieben; der Fisch-
fang wurde auf industriellem niveau betrieben. 
Besonders die Begrenzung der nationalen Küsten-
gewässer auf drei Seemeilen wurde zunehmend in-
frage gestellt und eine ausweitung der nutzungs-
rechte gefordert. Staaten investierten verstärkt in 
ihre marinen Streitkräfte, um auch im maritimen 
teil der erde Präsenz zu zeigen. Das bestehende 
Völkergewohnheitsrecht war nicht mehr ausrei-
chend, um diese Konflikte beizulegen.2

Regelung zur friedlichen Nutzung der See

Die Vereinten nationen boten den rahmen für die 
Verhandlungen zu einer friedlichen und regel- 
basierten nutzung der Weltmeere. es dauerte über 
20 Jahre, bis im Jahr 1982 das Seerechtsüberein-
kommen der Vereinten nationen (United nations 
Convention on the Law of the Sea – UnCLoS)  
unterzeichnet werden und weitere zwölf Jahre, bis 
es in Kraft treten konnte. Seitdem bildet es die  
Grundlage für den Umgang mit den Weltmeeren. 
es regelt eine große thematische Bandbreite von 

In den letzten Jahren wurde die ›Freiheit der hohen See‹ zunehmend herausgefordert, 
sei es durch Konflikte, Menschen- und Waffenschmuggel, Piratenangriffe, die weltweite 
Aufrüstung mariner Streitkräfte oder das Aufleben geopolitischer Machtrivalitäten. 
Diese Entwicklungen erfordern ein Überdenken der bestehenden Meeressicherheits- 
politik unter Einbindung der UN.

Kerstin Petretto,
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(IFSH). 

  1 Hugo Grotius, Mare Liberum – Von der Freiheit des Meeres, Leiden 1609 (hrsg. und übersetzt von Richard Boschan, Leipzig 1919).
  2 Rüdiger Wolfrum, Die Umsetzung des Seerechtsübereinkommens in nationales Recht, Vereinte Nationen (VN), 1/1990, S. 20–23; Tim R. Salomon, 

Rechtliche Dimensionen des maritimen Raumes, in: Sebastian Bruns/Kerstin Petretto/David Petrovic (Hrsg.), Maritime Sicherheit, Wiesbaden 
2013, S. 53–68, hier: S. 55.
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der nutzung der neu eingeführten Meereszonen 
über Fragen des Umweltschutzes bis hin zur Sicher-
heit der Schifffahrt und Seeleute.3 Dabei umfasst 
es ein komplexes System der friedlichen Streitbei- 
legung, das vorrangig im Bereich der Meeresbo- 
dennutzung und Grenzziehung anwendung findet. 
Bestehende institutionen wie der internationale 
Gerichtshof (international Court of Justice – iCJ) 
wurden durch neue institutionen und Verfahren 
ergänzt. Dazu gehören der internationale Seege-
richtshof (international tribunal for the Law of 
the Sea – itLoS), die internationale Meeresboden-
behörde (international Seabed authority – iSa), 

die Kommission zur Begrenzung des Festlandso-
ckels (Commission on the Limits of the Continen-
tal Shelf – CLCS) sowie Sonderschiedsgerichte.4 
Beim jährlichen treffen der 168 UnCLoS-Ver-
tragsstaaten werden auf Basis von Berichten dieser 
institutionen und des Un-Generalsekretärs beste-
hende Herausforderungen diskutiert.5

Was dem UnCLoS fehlt, sind konkrete rege-
lungen zum Umgang mit gewaltsamen Konflikten 
im maritimen raum. Zwar gilt auch hier das allge-
meine Gewaltverbot gemäß der Un-Charta. ange-
sichts von Bedrohungen durch nichtstaatliche Ge-
waltakteure wie Piraten, terroristen oder Drogen-, 
Waffen- und Menschenschmugglern hat es jedoch 
keine Durchsetzungskraft. auch viele gewohn-
heitsrechtliche normen gelten in dieser Hinsicht 
als überholt. Das Seekriegsrecht zum Beispiel wur-
de für die traditionelle Kriegsführung entworfen 
und findet heute kaum mehr anwendung.6

Die Un versuchen diese Lücke zu schließen: 
Zum einen hat der Sicherheitsrat mehrere resolu-
tionen verabschiedet, die als wegweisend für den 
Umgang mit moderner Piraterie und maritimem 
terrorismus gelten.7 Zum anderen ist die bereits  

im Jahr 1948 gegründete internationale Seeschiff-
fahrts-organisation (international Maritime or-
ganisation – iMo) für die entwicklung des inter-
nationalen rechtsrahmens der Seeschifffahrt zu- 
ständig. Sie hat seit den 1970er Jahren mehrere 
Übereinkommen verabschiedet, die sich den neuen 
Herausforderungen annehmen. Diese sind das in-
ternationale Übereinkommen aus dem Jahr 1974 
zum Schutz des menschlichen Lebens auf See (in-
ternational Convention for the Safety of Life at Sea 
– SoLaS 74), das im Jahr 1992 in Kraft getretene 
Übereinkommen zur Bekämpfung widerrechtlicher  
Handlungen gegen die Sicherheit der Seeschifffahrt 
(Convention for the Suppression of Unlawful acts 
against the Safety of Maritime navigation – SUa) 
sowie der im Jahr 2002 infolge der terroranschlä-
ge vom 11. September 2001 verabschiedete inter-
nationale Code für die Gefahrenabwehr auf Schif-
fen und in Hafenanlagen (international Ship and 
Port Facility Security Code – iSPS Code). Da die 
iMo allerdings über keinerlei Sanktionsgewalt 
verfügt, obliegt die Umsetzung der Übereinkom-
men allein den Mitgliedstaaten.8

Maritime Sicherheit und  
ihre begriffliche Einordnung

angesichts der Bandbreite an maritimen Sicher-
heitsrisiken ist eine begriffliche einordnung nötig. 
es gibt allerdings keine eindeutige Definition mari-
timer Sicherheit, sondern verschiedene Blickwinkel 
auf maritime Bedrohungslagen. Diese orientieren 
sich am allgemeinen sicherheitspolitischen Diskurs, 
der sich seit dem ende des ost-West-Konflikts 
stark gewandelt hat: er wurde erweitert – sowohl 
in die Breite als auch in die tiefe.

eine breitere Perspektive wurde durch die aus-
dehnung des bis dato eng militärischen, staatszen-
trierten Sicherheitsverständnisses auf verschiedene 
Sektoren erreicht: den politischen, den militäri-
schen, den gesellschaftlichen, den ökonomischen 
und den ökologischen Sektor. Vertieft wurde der 
Sicherheitsbegriff insofern, als dass er den Staat 
nicht mehr als alleinig bedrohtes objekt erkennt. 
auch die Umwelt, die Wirtschaft, die Gesellschaft 

  3 UN-Dok. A/CONF.62/122 v. 10.12.1982.
  4 Rüdiger Wolfrum, Der internationale Seegerichtshof in Hamburg, VN, 6/1996, S. 205–210.
  5 United Nations, Office of Legal Affairs, Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, Meetings of States Parties to the 1982 United Nations  

Convention on the Law of the Sea, www.un.org/depts/los/meeting_states_parties/meeting_states_parties.htm
  6 Salomon, Rechtliche Dimensionen des maritimen Raumes, a.a.O. (Anm. 2); Zum Wandel des Krieges vgl. Hans-Georg Ehrhart, Kriege und Kriegführung  

der Staaten des Globalen Nordens im 21. Jahrhundert, Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik (ZfAS), 11. Jg., 1/2018, S. 65–81.
  7 UN-Dok. S/RES/1814 v. 15.5.2008; S/RES/1816 v. 2.6.2008; S/RES/1851 v. 16.8.2008; S/RES/2077 v. 21.11.2012.
  8 Hans-Georg Ehrhart/Kerstin Petretto/Patricia Schneider, Security Governance als Rahmenkonzept für die Analyse von Piraterie und maritimem Terrorismus 

– Konzeptionelle und Empirische Grundlagen, Hamburger Beiträge zur Friedensforschung und Sicherheitspolitik, Heft 155, Januar 2011, S. 33f.

Was dem UNCLOS fehlt, sind konkrete  
Regelungen zum Umgang mit gewaltsamen 
Konflikten im maritimen Raum.
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oder einzelne Bevölkerungsgruppen können refe-
renzobjekte sein. Durch diese erweiterung erfasst 
der Sicherheitsdiskurs alle Herausforderungen, die 
als existenzielle Bedrohung eines referenzobjekts 
verbalisiert und für deren Lösung Maßnahmen 
vorgeschlagen werden, die unter normalen Um-
ständen nicht als notwendig angesehen oder poli-
tisch akzeptiert würden.9

Gerade im maritimen raum bietet sich eine der-
art erweiterte Perspektive auf sicherheitspolitische 
Herausforderungen an. Darauf aufbauend können 
vier Bereiche maritimer Sicherheit zur orientie-
rung aufgefächert werden: nationale Sicherheit, 
ökonomische entwicklung, marine Umwelt und 
menschliche Sicherheit.10

Sicherheitspolitische Herausforderungen

Spätestens seit dem aufkommen der Piraterie vor 
Somalia zu Beginn der 2000er Jahre ist maritime 
Sicherheit auf dem radar einer breiteren gesell-
schaftlichen und politischen Öffentlichkeit erschie-
nen. neben Piraterie gibt es aber eine reihe von 
Herausforderungen, die eine größere aufmerksam-
keit verdienen. allen ist gemein, dass sie das durch 
das UnCLoS geschützte völkergewohnheitsrecht-
liche Prinzip der Freiheit der Meere zunehmend 
infrage stellen. Die vier Facetten von Sicherheit 
überlappen sich dabei nicht nur, sondern treten in 
Konflikt miteinander. Darüber hinaus ist eine 
deutliche tendenz zu einer Geopolitisierung und 
re-Militarisierung des maritimen raums zu er-
kennen. Der folgende abschnitt bietet einen ein-
blick in die Vielzahl dieser Herausforderungen.

Nationale Sicherheit

Zu den Kernbereichen staatlicher Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik zur See zählen der auch in 
Friedenszeiten durch nationale Seestreitkräfte ga-
rantierte Schutz der staatlichen Hoheitsrechte, der 
eigenen Bevölkerung und der ressourcen sowie die 
Sicherung der maritimen Handelsrouten. Gerade 
in anbetracht der durch das UnCLoS gesicherten 
Freiheit der hohen See ergeben sich hier vielfältige 
anlässe für Verteilungs- und Machtkonflikte. ne-
ben zahlreichen Streitigkeiten auf regionaler und 
lokaler ebene – vor allem zur Grenzziehung im 

maritimen raum – ragen drei Konflikte besonders 
heraus:

erstens gibt es den seit Jahrzehnten schwelen-
den Konflikt im Südchinesischen Meer. obwohl 
rein geografisch betrachtet regional begrenzt, er-
reicht er durch die beteiligten akteure globale Di-
mensionen. es handelt sich dabei um einen klassi-
schen territorialkonflikt mit überlappenden Sou - 
ve ränitätsansprüchen der anrainerstaaten auf be-
stimmte Meereszonen, insel- und Felsengruppen. 
Die Hauptakteure sind China, Japan, Malaysia, 
die Philippinen, taiwan und Vietnam. Weitere 
Streitpunkte sind die reichen Fischgründe und ver-
mutete Öl- und Gasvorkommen. Zudem ergibt sich 
eine geostrategische Bedeutung der region aus den 
hochfrequentierten maritimen Handelswegen und 
dem anspruch der USa, seit dem Zweiten Welt-
krieg als externe regional-pazifische Macht die 
nachbarstaaten Chinas gegen dessen ambitionen, 
einen stärkeren einfluss in der region auszuüben, 
zu stärken. Dadurch stiegen nicht nur die Militär-
ausgaben in den letzten Jahren stetig an, es kommt 

auch regelmäßig zu Zwischenfällen zwischen ein-
heiten der chinesischen und US-amerikanischen 
See- und Luftstreitkräfte. Bislang ist noch keine 
einigung in Sicht, denn den im Jahr 2016 zuguns-
ten der Philippinen ausgefallenen Schiedsspruch 
des Ständigen Schiedshofs (Permanent Court of 
ar bitration – PCa) in Den Haag lehnte China ab.11

Das rote Meer und der Golf von aden mit dem 
angrenzenden indischen ozean ist aktuell der zweite 
Krisenherd: China, die europäische Union (eU), in-
dien, russland, die USa und viele weitere Staaten 
sichern hier seit den zahlreichen Schiffsentführun-
gen und Geiselnahmen durch somalische Piraten 
zwischen den Jahren 2005 und 2015 ihre Handels-
wege. Das zwischen Jemen und dem Horn von  
afrika gelegene Dschibuti dient mehreren Staa ten 
als militärischer Stützpunkt, darunter Deutschland,  
Frankreich, Japan und die USa. ebenso hat China 
hier kürzlich seinen ersten Marinestützpunkt in 

  9 Barry Buzan/Ole Wæver/Jaap de Wilde, Security: A New Framework for Analysis, Boulder 1998.
10 Christian Bueger, What is Maritime Security?, Marine Policy, 53/2015, S. 159–164; Christian Bueger/Timothy Edmunds, Beyond Seablindness:  

A New Agenda For Maritime Security Studies, International Affairs, 93. Jg., 6/2017, S. 1293–1311.
11 PCA, The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v. The People's Republic of China), www.pcacases.com/web/view/7;  

Vgl. Patrick Hébrard, Challenges to Freedom of the Seas and Maritime Rivalry in Asia, Brüssel 2017; Michael Paul, Eine ›Große Sandmauer‹  
im Südchinesischen Meer?, SWP-Studie 2016/S 09, Berlin 2016.

Zu erkennen ist eine deutliche Tendenz zur 
Geopolitisierung und Re-Militarisierung  
des maritimen Raums.
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Übersee aufgebaut und sichert seine wirtschaftli-
chen interessen nun auch militärisch. im roten 
Meer hat die türkei eine insel von Sudan gepach- 
tet, die als Militärstützpunkt genutzt werden soll,  
während arabische maritime Streitkräfte die durch  
Saudi-arabien angeführte militärische intervention 
in Jemen mit der Blockade jemenitischer Häfen auf 
das rote Meer ausweiten. eine ›Militarisierung des 
roten Meeres‹ ist somit in vollem Gange.12

Die dritte Herausforderung liegt in der arktis. 
Das durch den Klimawandel eingeleitete abschmel-
zen der eisflächen legt Lagerstätten von Öl, Gas 
und seltenen Metallen frei und eröffnet die option 
auf neue Schifffahrtsrouten. ein Wettbewerb um 
Besitzrechte, einschließlich des rechts auf die  
Bodenschätze zuzugreifen, führt zu Spannungen 
insbesondere zwischen den arktisanrainerstaaten 

Dänemark, Finnland, island, Kanada, norwegen, 
russland, Schweden und den USa. Das internatio-
nale ringen um die arktis tangiert Fragen der öko-
logischen und menschlichen Sicherheit in der re-
gion und darüber hinaus. Die einrichtung des 
arktischen rats, der im Jahr 1996 von den anrai-
nerstaaten und Vertretungen indigener Gruppen 
gegründet wurde, um gemeinsam Lösungen zum 
Klimaschutz und zur Herstellung von Sicherheit in 
der region zu erarbeiten, trägt zur Konfliktregu-
lierung bei. Jedoch ist auch hier in den letzten Jah-
ren eine starke aufrüstung, insbesondere durch 
russland, festzustellen. Die region gilt daher als 
potenzieller Konfliktherd.13

Ökonomische Entwicklung

Die Verteilung der Meeresressourcen birgt seit je-
her großes Konfliktpotenzial. Dazu zählt auch der 
Schutz der weltweiten Handels- und Schifffahrts- 
routen, über die 90 Prozent des globalen Güter- 
aufkommens transportiert werden.14 Dabei ist die 

Handelsschifffahrt einer Vielzahl von risiken aus-
gesetzt, vor allem in der nähe von politisch, gesell-
schaftlich und wirtschaftlich fragilen Küstenstaa-
ten. Die entführung von Schiffen samt Mann - 
schaften durch somalische Piraten am Horn von 
afrika, raubüberfälle und Geiselnahmen vor der 
Küste Westafrikas und in asiatischen Gewässern 
sind hierfür die eindrücklichsten Beispiele.

entsprechend intensiv fielen auch die reaktio-
nen aus, vor allem im Golf von aden und dem 
westlichen indischen ozean. Hier haben sich auf 
Basis von resolutionen des Sicherheitsrats seit dem 
Jahr 2008 viele Staaten in Koalitionen zusammen-
gefunden, um diese Form der Kriminalität einzu-
dämmen. Die Befugnisse reichen angesichts der 
instabilen Lage in Somalia über jene im UnCLoS 
heraus und erlauben beispielsweise die Bekämp-
fung der Piraterie auch in den Küstengewässern 
Somalias.15 Das Büro der Vereinten nationen für 
Drogen- und Verbrechensbekämpfung (United na-
tions office on Drugs and Crime – UnoDC) und 
die iMo haben verschiedene Programme und Ver-
fahren zum Umgang mit Piraten entwickelt, zum 
Beispiel zur Stärkung von Kapazitäten zur Küsten-
sicherung und der Strafverfolgung sowie der auf-
deckung von Geldwäsche.16 eine bedeutende rolle 
spielt bis heute die Kontaktgruppe für Piraterie vor 
der Küste Somalias (Contact Group on Piracy off 
the Coast of Somalia – CGPCS), die im Jahr 2009 
eingerichtet wurde.17 ihre aufgabe ist die Koordi-
nierung der Maßnahmen zwischen Staaten, dem 
Privatsektor und nichtstaatlichen organisationen 
(nGos).18 Gerade diese art der zielgerichteten Ko-
operation von akteuren auf der staatlichen, wirt-
schaftlichen, militärischen, polizeilichen und zivi-
len ebene gilt als entscheidender Faktor für den 
starken rückgang somalischer Piraterie.

Der stetig zunehmende Schiffsverkehr lockt 
überdies andere kriminelle akteure an. Vor allem 
der Schmuggel von Waffen, Drogen und Menschen 
hat stark zugenommen. es ist daher nicht verwun-
derlich, dass der erste in der Geschichte der Ver- 
einten nationen eingesetzte Marineeinsatzverband 
den Schmuggel von rüstungsgütern und Wehrma-
terialien unterbinden soll. Die seit dem Jahr 1978 
bestehende interimstruppe der Vereinten nationen 

12 Annette Weber, Das Rote Meer – im Schatten heißer Konflikte, in: Volker Perthes (Hrsg.), Ausblick 2017: ›Krisenlandschaften‹.  
Konfliktkonstellationen und Problemkomplexe internationaler Politik, SWP-Studie 2017/S 01, Berlin 2017, S. 47–50. 

13 Njord Wegge/Kathrin Keil, Between Classical and Critical Geopolitics in a Changing Arctic, Polar Geography, 41. Jg., 2/2018, S.87–106;  
Themenschwerpunkt ›Die Arktis: regionale Kooperation oder Konflikt?‹, in: Sicherheit und Frieden (S+F), 33. Jg., 3/2015.

14 International Chamber of Shipping, Shipping and World Trade, www.ics-shipping.org/shipping-facts/shipping-and-world-trade
15 Siehe dazu Anm. 7.
16 One Earth Future, Oceans beyond Piracy, Reducing Violence at Sea, www.oceansbeyondpiracy.org
17 UN-Dok. S/RES/1851 v. 16.12.2008.
18 Lessons Learned Project (LLP) of the Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia (CGPCS), www.lessonsfrompiracy.net

Die Verteilung der Meeresressourcen birgt 
seit jeher großes Konfliktpotenzial.
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in Libanon (United nations interim Force in Leba-
non – UniFiL), eine Beobachtermission zur Über-
wachung des abzugs der israelischen armee aus 
Libanon, wurde vom Sicherheitsrat im Jahr 2006 
auf Basis von Kapitel Vii der Un-Charta um einen 
Marineeinsatzverband erweitert.19 in anderen re-
gionen wurden zur Unterbindung von Schmuggel-
aktivitäten Kooperationsvereinbarungen getroffen, 
wie beispielsweise die ›Partnerschaft der südlichen 
route‹ der UnoDC-initiative ›Forum zur mari- 
timen Kriminalität im indischen ozean‹.20 Der 
›Dschibuti-Verhaltenskodex‹, ursprünglich ein re-
gionaler, durch die iMo initiierter Verbund zur 
Bekämpfung von Piraterie, wurde im Jahr 2017 
auf transnational organisierte Kriminalität und 
ille gale Fischerei ausgeweitet.21 

eine weitere anfälligkeit ergibt sich dadurch, 
dass ein Großteil der globalen Handels- und Logis-
tikkette land- wie seeseitig mittlerweile digital or-
ganisiert ist. angriffe auf das digitale rückgrat der 
Logistik sind keine Seltenheit mehr.22 Dabei legen 
Hackerangriffe Computersysteme lahm, sodass es 
zu teils wochenlangen Unterbrechungen in Hafen-
anlagen oder der Containerschifffahrt kommt. Dies 
war im Sommer 2017 der Fall, als es die Contai-
ner-reederei Maersk traf. Der Schaden für diesen 
angriff wird auf bis zu 300 Millionen Dollar ge-
schätzt.23 Die iMo hat sich der Herausforderung 
bereits angenommen und Leitlinien zum ›Mari- 
timen Cybersicherheits-risikomanagement‹ veröf-
fentlicht.24

Marine Umwelt

Sie beschreibt den gesamten maritimen Lebens-
raum in den Küstengewässern, der ausschließlichen 
Wirtschaftszone oder der hohen See. aus sicher-
heitspolitischer Perspektive geht es hier um die Ver-
meidung von Unfällen oder technisch bedingten 
Sicherheitsmängeln von Schiffen sowie den Schutz 
von Mannschaften. auch die zunehmende Umwelt-
verschmutzung durch die Schifffahrt, illegale oder 
unzureichende entsorgung von Müll, die mariti-
men auswirkungen des Klimawandels, die Überfi-
schung der Meere sowie Fragen der Sicherung der 
Schifffahrt vor gewaltsamen angriffen und die 

rettung von Menschen in Seenot gehören dazu. es 
handelt sich somit um den Sektor, der übergrei- 
fende – vor allem präventive – Sicherheit für den 
gesamten maritimen raum einfordert.

Denn Seeunfälle oder Verschmutzungen des 
maritimen raums betreffen nicht nur Besatzung, 
eigner und Versicherer von Schiffen, sondern zie-
hen auch die Umwelt und weitere Personen in Mit-
leidenschaft, wie beispielsweise die Havarien der 
tanker ›erika‹ und ›Prestige‹ im Dezember 1999 
und november 2002 vor augen führten.25 Überfi-
schung ihrerseits kann zu gewaltsamen Konflikten 
führen.26 Daher liegt der Schwerpunkt der iMo 
als verantwortliche organisation genau auf dem 
Sektor der marinen Umwelt, wobei sie durch  
konkrete regelungen risiken minimiert und die 
Schifffahrt sowie die marine Lebenswelt damit  
sicherer gestaltet.

Menschliche Sicherheit

Das Konzept der menschlichen Sicherheit basiert 
auf einem Vorschlag des entwicklungsprogramms 
der Vereinten nationen (United nations Develop-
ment Programme – UnDP) aus den 1990er Jah-
ren.27 es lenkte die aufmerksamkeit weg von der 

19 UN-Dok. S/RES/1701 v. 11.8.2006. Vgl. UN-Dok. S/2018/210 v. 8.3.2018.
20 UNODC, Maritime Crime Programme – Indian Ocean, www.unodc.org/unodc/en/piracy/Indian-Ocean.html
21 IMO, Djibouti Code of Conduct, www.imo.org/en/OurWork/Security/PIU/Pages/DCoC.aspx
22 Kevin D. Jones/Kimberly Tam/Maria Papadaki, Threats and Impacts in Maritime Cyber Security, Engineering & Technology Reference, Pearl 2016.
23 Richard Milne, Moller-Maersk puts Cost of Cyber Attack at up to $300m, Financial Times, 12.8.2017.
24 UN Doc. IMO/MSC-FAL.1/Circ.3 v. 3.7.2017.
25 Michael Höltmann, Schiffssicherheit und Meeresumweltschutz in der EU nach Erika und Prestige, Baden-Baden 2012.
26 Secure Fisheries, Advancing Sustainable Fisheries, www.securefisheries.org
27 UNDP, Human Development Report 1994 (HDR), New Dimensions of Human Security, New York 1994.

Der Marineeinsatzverband der UNIFIL-Mission unterstützt ihre Operationen vor der 
libanesischen Küste mit Hubschraubern und Schiffen. Die einzige UN-Operation zur 
See soll seit dem Jahr 2006 den Schmuggel von Rüstungsgütern im Mittelmeer 
unterbinden.   UN PHOTO: PASqUAL GORRIZ
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Sicherheit von Staaten hin zur Sicherheit von 
Menschen. im maritimen raum sind Fragen der 
menschlichen Sicherheit ähnlich wie die der Mee-
resumwelt ein Querschnitt des Gesamtkomplexes 
maritimer Sicherheit: regelungen zur Fischerei 
sind für die Küstenbevölkerung vieler Staaten 
überlebenswichtige notwendigkeit, genauso wie 
der nachhaltige Schutz der marinen Umwelt und 
Maßnahmen gegen die maritimen auswirkungen 
des Klimawandels. Piraterie und terrorismus be-
treffen Seeleute gleichermaßen wie die Menschen, 

die weltweit auf eine stabile maritime Handels-, 
Logistik-, und Lieferkette angewiesen sind. Gleich-
zeitig ist gerade eine Form der Kriminalität wie  
Piraterie oft Zeichen für die wirtschaftliche not 
von Menschen in fragilen Staaten. 

Menschliche Sicherheit ist somit vielfältig be-
droht im maritimen raum. in den letzten Jahren 
wurde dies durch massive maritime Fluchtbewe-
gungen aus Kriegs- und Krisengebieten verstärkt. 
Kriminelle netzwerke nutzen die not der Men-
schen aus und transportieren sie gegen die Zahlung 
hoher Summen über das Meer. Die Fluchtrouten 

über das Mittelmeer stellen dabei die Dreh- und 
angelpunkte der aktuellen politischen auseinan-
dersetzung auf europäischer ebene dar. Hier befin-
den sich die im UnCLoS verankerten regelungen 
– und beispielsweise das SoLaS-74-Übereinkom-
men – in einem Spannungsfeld mit der politischen 
Debatte in europa über den Umgang mit Flücht- 
lingen. Weitaus weniger Beachtung finden in dieser 
Hinsicht ähnliche entwicklungen im Golf von 
aden, obwohl die Zahl der dortigen Seeflüchtlinge 
die derer im Mittelmeer sogar übertrifft.28

Lösungen für eine globale 
Meeressicherheitspolitik 

angesichts der Bandbreite an Problemen kann es 
die eine globale antwort zu den sicherheitspoli-
tischen Herausforderungen auf den Weltmeeren 
nicht geben. eine Überarbeitung des UnCLoS 
wäre nicht zielführend. 

Vielversprechender sind sektorale, problemori-
entierte Lösungsansätze. Diese müssen in thema-
tisch strukturierten Foren der Konfliktbearbeitung 
gemeinsam erarbeitet werden. Die transnationa-
lität der Weltmeere und der Grundsatz der Freiheit 
der Meere erfordern dabei die einbindung von Ver-
treterinnen und Vertretern unterschiedlicher ebe-
nen aus Staaten, internationalen organisationen, 
der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft. Foren wie 
die CGPCS haben gezeigt, dass es dabei nicht 
zwingend einer formalen institutionalisierung  
bedarf. Gerade dort, wo ein hoher Grad an Wett-
bewerbsdenken vorherrscht, wird Vertrauen nicht 
durch formale Vertragswerke aufgebaut, sondern 
durch regelmäßigen, sich aus sich selbst heraus ent-
wickelnden und auf verschiedenen arbeitsebenen 
statt findenden austausch. 

Die Vereinten nationen spielen dabei in mehrfa-
cher Hinsicht eine bedeutende rolle: erstens sind 
sie die einzige Quelle internationaler Legitimität, 
wenn es um die Bildung von Koalitionen zur Kon-
fliktlösung und eindämmung von risiken geht. 
Zweitens können sie anstöße zu internationalen 
Kooperationen geben – begleitet von empfehlungen 
des Generalsekretärs, der Generalversammlung oder 
einer Mandatierung des Sicherheitsrats. Drittens 
obliegt es den Un als einziger Weltorganisation, 
sich gemeinsam mit ihren Unter- und Sonderorgani-
sationen dafür einzusetzen, unterschiedliche Strän-
ge zur Sicherung der Meere zusammenzubinden, 
um die Zielrichtung einer kooperativen und verant-
wortlichen Meeressicherheitspolitik einzuhalten.

28 Peter Tinti, Migrant smuggling: Paths from the Horn of Africa to Yemen and Saudi Arabia, 11.12.2017, issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/aitwr-7.pdf

Angesichts der Bandbreite an Problemen 
kann es die eine globale Antwort zu den  
sicherheitspolitischen Herausforderungen 
auf den Weltmeeren nicht geben.
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persons by the sea, as well as pirate attacks on merchant vessels have 
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armament of marine forces worldwide and renewed geopolitical rivalries 
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Friedens- und Entwicklungsberater 
als Präventionsinstrument

Unterschiedliche Arten der UN-Präsenz

Die Vereinten nationen spielen durch die aktivitä-
ten ihrer friedenserhaltenden und politischen Mis-
sionen eine entscheidende rolle bei der Verhinde-
rung des ausbruchs und des erneuten auftretens 
von Konflikten. Derzeit sind weltweit 14 Friedens-
sicherungseinsätze und 13 besondere politische 
Missionen (Special Political Missions – SPMs) vor 
ort im einsatz, die sich mit Maßnahmen zur Kon-
fliktverhütung, Friedensschaffung und Friedens-
konsolidierung nach Konflikten befassen.1 Die 
Mandate dieser Missionen sind in erster Linie po- 
litischer natur und dienen dazu, den ausbruch 
oder das Übergreifen von Konflikten über Grenzen 
hinweg zu verhindern, Konfliktsituationen nach  
einem Waffenstillstand zu stabilisieren, bei der 
Umsetzung umfassender Friedensabkommen zu 
assistieren und Staaten in der Übergangsphase hin 
zu einer stabilen regierung zu unterstützen. Die 
Konfliktanalyse erleichtert im idealfall die ent-
scheidungsfindung über die arbeitsweise der Mis-
sion und die Umsetzung ihres Mandats vor ort. 

Die Un-Landesteams (United nations Country 
team – UnCt) sind – anders als die auf wenige 
Staaten konzentrierten friedenserhaltenden und be-
sonderen politischen Missionen – in über 130 Staa-
ten präsent. Sie setzen sich aus Un-organisationen, 
-Fonds und -Programmen zusammen, deren Haupt-
zweck die Unterstützung der entwicklungsagenda 
der regierung des Gastlands ist. in den UnCts 
sind somit säulenübergreifend alle einheiten des 
Un-Systems vertreten, die operative Maßnahmen 
für entwicklung, humanitäre Hilfe, Wiederaufbau 
und Übergangsmaßnahmen in Programmländern 
durchführen. Damit unterscheidet sich ihr ansatz 

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen António Guterres hat betont, dass Präventions- 
maßnahmen in allen Arbeitsbereichen der Vereinten Nationen ergriffen werden sollten.  
Ein übergreifendes Präventionsinstrument sind die Friedens- und Entwicklungsberater (PDAs). 

Tanja Bernstein,
geb. 1972, ist Gastforscherin  
im Arbeitsbereich Analyse am 
Zentrum für Internationale 
Friedenseinsätze (ZIF) in Berlin. 
Zuvor war sie unter anderem  
für die UN tätig, zuletzt als poli- 
tische Beraterin im Büro des 
UN-Generalsekretärs. 

Im Januar 2017 trat antónio Guterres sein amt 
an und bekräftigte seine entschlossenheit, der 
Konfliktprävention als einem der Hauptziele des 

Un-Systems Priorität einzuräumen. Guterres be-
tonte, dass Präventionsmaßnahmen übergreifend  
in allen arbeitsbereichen der Un ergriffen werden 
sollten, um Staaten dabei zu unterstützen, den aus-
bruch von Krisen zu verhindern. Die Friedens- und 
entwicklungsberaterinnen beziehungsweise -bera-
ter (Peace and Development advisors – PDas) sind 
ein solches praktisches Präventionsinstrument, das 
im rahmen eines gemeinsamen Programms des 
ent wicklungsprogramms der Vereinten nationen 
(United nations Development Programme – UnDP) 
und der Hauptabteilung Politische angelegenheiten 
(Department of Political affairs – DPa) eingesetzt 
wird. Bei diesen PDas handelt es sich um eine  
säulenübergreifende Maßnahme zur Unterstützung 
der Un-Präsenz bei der anpassung an politisch 
sensible Situationen und bei der entwicklung und 
Umsetzung strategischer Konfliktpräventionspro-
gramme. es werden zwar nur wenige dieser zivilen 
Fachleute eingesetzt, doch ihr einsatz ist ein prakti-
sches und überzeugendes Beispiel dafür, wie Kon-
fliktprävention vor ort umgesetzt werden kann.

  1 Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze (Department of Peacekeeping Operations – DPKO), peacekeeping.un.org/en/where-we-operate  
und DPA, www.un.org/undpa/en/in-the-field/overview.
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grundlegend von dem der Friedenseinsätze.2 Sie 
werden von einem residierenden Koordinator oder 
einer Koordinatorin (resident Coordinator – rC) 
geleitet. Diese Person ist die designierte Vertreterin 
des Generalsekretärs für entwicklungsmaßnahmen 
in einem Land und die höchste Un-Funktionärin 
vor ort. es sei denn, es werden auch politische 
oder friedenserhaltende einsätze durchgeführt. in 
diesem Fall ist die Leiterin oder der Leiter einer sol-
chen Mission als Sonderbeauftragter des General-
sekretärs der höchste Un-Vertreter. in enger Zu-
sammenarbeit mit den nationalen regierungen 
setzen sich rCs und UnCts für die interessen und 
Mandate des Un-Systems ein und greifen dabei 
auf die Unterstützung und Beratung des gesamten 
Un-Systems zurück. 

in Ländern, in denen sowohl eine Friedensmis-
sion als auch ein UnCt tätig sind, einigen sich die 
Leiterin oder der Leiter der Friedensmission und 
der rC auf eine reihe von gemeinsamen Prioritä-
ten in einem festgelegten politischen rahmen. in 
solchen Situationen fungiert der rC in der regel 
als Stellvertreter des Leiters der Friedensmission in 
einer sogenannten ›integrierten Mission‹. eines der 
Hauptziele dieser Struktur ist es, die Koordination 
und Zusammenarbeit zwischen der Mission und 
den UnCts zu erleichtern. 

in Staaten, in denen nur ein UnCt vertreten 
ist – in sogenannten Standorten ohne Mission 
(non-mission settings) – verlagert sich der Schwer-
punkt meist stark auf den entwicklungspolitischen 
Bereich. aber auch die Länder, in denen UnCts 
tätig sind, sind nicht vor komplexen politischen 
entwicklungen und Konflikten geschützt. eindring-
liche Beispiele dafür gab es in Sri Lanka angesichts 
des bewaffneten Konflikts zwischen dem Militär 
und den rebellengruppen in den Jahren 2008 und 
2009, in Ägypten während des arabischen Früh-

lings und auf den Malediven mit den politischen 
Krisen und dem rücktritt des Präsidenten Moha-
med nasheed im Jahr 2012.

ein besseres Verständnis komplexer politischer 
Zusammenhänge und die Fähigkeit, in diesen Situa-
tionen zu arbeiten und zu reagieren, gehen Hand in 
Hand mit entwicklungsbemühungen zur erhaltung 
des Friedens. Die Frage, inwieweit rCs eine poli- 
tische rolle spielen sollten, wird noch immer dis-
kutiert. Diejenigen, die gegen diese rolle argumen-
tieren, weisen darauf hin, dass dies die ar beits- 
beziehungen zwischen dem rC und der regierung 
des Gastlands beeinträchtigen könnte. Gleichwohl 
wird inzwischen allgemein anerkannt, dass rCs 
und UnCts von einem konfliktsensitiveren ansatz 
profitieren, der eine ganzheitliche Betrachtung ihrer 
programmatischen Bemühungen ermöglicht. 

Prävention mit Entwicklung verknüpfen 

Guterres hat dem Konzept der Prävention zwar 
neue impulse gegeben, die idee ist jedoch nicht 
neu. artikel 1 der Un-Charta besagt, dass eines 
der Ziele der Vereinten nationen darin besteht, 
»wirksame Kollektivmaßnahmen zu treffen, um 
Bedrohungen des Friedens zu verhüten und zu be-
seitigen«.3 Viele frühere Un-Generalsekretäre ver-
folgten diesen ansatz: Dag Hammarskjöld prägte 
ende der 1950er Jahre den Begriff der ›vorbeugen-
den Diplomatie‹4 und Boutros Boutros-Ghali be-
tonte in seiner ›agenda für den Frieden‹ die Bedeu-
tung der Prävention.5 Kofi annan hob im Jahr 1999 
in seinem Bericht über die tätigkeit der Vereinten 
nationen die notwendigkeit hervor, von einer Kul-
tur der reaktion zu einer Kultur der Prävention 
überzugehen. Und im Jahr 2016 stellte Ban Ki-
moon fest, dass Frühwarnung und ein rechtzeitiges 
Handeln die besten ansätze blieben, um eine Vi-
sion des Friedens voranzubringen.6 

entwicklung ist ein wesentlicher teil der Präven-
tion. Gesellschaften sind widerstandsfähiger, wenn 
sie Menschenrechte für alle, die Gleichstellung der 
Geschlechter, rechtsstaatlichkeit, inklu sion und 
Vielfalt gewährleisten. Die Fokussierung auf die  
eigentlichen Ursachen ist daher unerlässlich, um 
Konflikte langfristig zu vermeiden. im Jahr 2005 
erkannte der Un-Weltgipfel an, »dass entwicklung, 

  2 Weitere Einheiten werden auf der Webseite der Gruppe der Vereinten Nationen für Entwicklungsfragen (United Nations Development Group – 
UNDG) unter undg.org/about/un-country-level/ aufgeführt. 

  3 Charta der Vereinten Nationen unter dag.un.org/handle/11176/387335
  4 Luise Drüke, The United Nations in Conflict Prevention, in: Werner Bauwens/Luc Reychler (Eds.), The Art of Conflict Prevention, London/New York 

1994, S. 27, online unter www.ipw.uni-hannover.de/fileadmin/politische_wissenschaft/Dateien/luise_druke/un_conflict_prevention.pdf abrufbar.
  5 UN-Dok. A/47/277-S/24111 v. 17.6.1992.
  6 UN Doc. SG/SM/17540-SC/12242 v. 15.2.2016.

Gesellschaften sind widerstandsfähiger, 
wenn sie Menschenrechte für alle, die Gleich-
stellung der Geschlechter, Rechtsstaatlich-
keit, Inklusion und Vielfalt gewährleisten.
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begrüßen. Das Programm ging zwar der Präven-
tionsagenda von Guterres voraus, die erneute Fo- 
kus sierung auf Konfliktprävention hat jedoch eben-
falls dazu beigetragen, die Daseinsberech tigung des 
Programms zu stärken. 

Das gemeinsame Programm konzentriert sich 
auf den aufbau bereits vorhandener und neu ge-
schaffener nationaler und lokaler Kapazitäten zur 
Bewältigung und grundlegenden Verringerung der 
Ursachen von Spannungen mit dem Ziel der Kon-
fliktprävention. im einzelnen konzentriert sich das 
Programm, das im Jahr 2012 erweitert wurde, auf 
vier Förderschwerpunkte: 
n entwicklung strategischer initiativen zur Kon-

fliktprävention auf Länderebene, unter anderem 
durch den einsatz von PDas;

n Unterstützung für spezifische Maßnahmen von 
UnDP und DPa zur Förderung des Dialogs au-
ßerhalb von Un-Missionen; 

n Förderung von analyse und Wissensaufbau 
durch DPa und UnDP im rahmen der Unter-
stützung von initiativen auf Länderebene;  

n kurzfristige Unterstützung bei der Konflikt- und 
Politikanalyse durch den einsatz von Beraterin-
nen und Beratern während akuter Krisen und in 
Ländern im Umbruch.

Wichtige Funktionen und Erfolge von PDAs 

Der Schwerpunkt des gemeinsamen Programms liegt 
auf dem einsatz von PDas. PDas werden haupt-
sächlich außerhalb von Un-Missionen eingesetzt, 
in Situationen, in denen der Bedarf an zusätzlichen 

  7 UN-Dok. A/RES/60/1, Abs. 9 v. 16.9.2005.
  8 United Nations, Transforming Our World, The 2030 Agenda for Sustainable Development,  

abrufbar unter sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication

Frieden und Sicherheit sowie die Menschenrechte 
miteinander verflochten sind und einander gegen-
seitig verstärken.«7 Seit dem Jahr 2015 liegt mit der 
agenda 2030 für nachhaltige entwicklung (2030- 
agenda) ein weltweit anerkannter normativer rah-
men vor, der Frieden und entwicklung miteinan-
der verknüpft.8 

Das gemeinsame UNDP-DPA-Programm 

Bereits im Jahr 2004, als Kofi annan Un-General-
sekretär und Mark Malloch Brown der UnDP-
administrator war, setzten sich Führungskräfte 
von UnDP und DPa dafür ein, die rhetorik der 
Prävention vor ort umzusetzen, und initiierten ein 
gemeinsames UnDP-DPa-Programm für den auf-
bau nationaler Kapazitäten zur Konfliktpräven-
tion. Sie erkannten dafür die notwendigkeit an, 
die politischen und entwicklungspolitischen Kom-
ponenten der Vereinten nationen zusammenzu-
bringen, um die Staaten effektiv zu unterstützen. 
Das umfangreiche Programm verlief zunächst eher 
unbemerkt, da die Programmverwaltung auf aus-
gewogenheit achten musste: einerseits wurde bei 
den Geberländern um Unterstützung geworben, 
andererseits musste rücksicht genommen werden 
auf die Bedenken einiger Mitgliedstaaten hinsicht-
lich des politischen engagements in Staaten, in de-
nen die Un per se kein politi sches Mandat hatten. 
nach ansicht der Verantwortlichen des gemeinsa-
men Programms sind diese empfindlichkeiten in-
zwischen eher die ausnahme als die regel, da die 
meisten Mitgliedstaaten die initiative mittlerweile 

Die Entsendung von PDA-Freiwilligen

unterstützt durch die Folke-Bernadotte-Akademie  
nach Kolumbien*, Liberia*, Myanmar, Nigeria,  
Philippinen und Ukraine

von UNV (finanziert von Finnland, Japan, Norwegen, 
Schweiz, Südkorea) nach Äthiopien*, Bangladesch,  
Eritrea*, Guyana/Suriname, Malawi, Tunesien

Nationale PDAs: Armenien, Aserbaidschan, Georgien

* im Aufbau/noch zu implementieren

Das gemeinsame UNDP-DPA-Programm und die PDA-Einsätze (Juni 2018)

6

6

4
9

23
quelle: gemeinsames UNDP-DPA-Programm
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Schweden und Freiwillige des Freiwilligenpro-
gramms der Vereinten nationen (United nations 
Volunteers Programme – UnV) ein. nationale 
einsatzkräfte werden ebenfalls rekrutiert, um die 
PDas zu unterstützen. Um den rekrutierungspro-
zess zu profes sionalisieren, haben die Vereinten 
nationen kürzlich eine Liste von qualifizierten 
PDa-Kandidatin nen und -Kandidaten erstellt, die 
für zukünftige einsätze ausgewählt werden sollen. 
es gibt derzeit über 140 Personen auf der Liste, da-
runter einige, die gegenwärtig im einsatz sind. 

trotz der Beteuerungen über den Zusammen-
hang zwischen Frieden und entwicklung bleiben 
viele – wenn nicht die meisten – Un-Mitarbeiterin-
nen und -Mitarbeiter in ihren politischen oder ent-
wicklungspolitischen ›Lagern‹ verhaftet. PDas sol-
len als Bindeglied zwischen diesen beiden ›Sicht- 
weisen‹ dienen. Sie sind in der regel Fachleute für 
Konfliktprävention und Friedenskonsolidierung mit 
Führungserfahrung in den Bereichen Konfliktana-
lyse, Politik- und Strategieentwicklung sowie mit 
Politik- und Beratungserfahrung im Umgang so-
wohl mit hochrangigen regierungsvertreterinnen 
und -vertretern als auch den Un und Geldgebern. 
in komplexen politischen Situationen haben die 
PDas die Funktion, zwei ›Hüte‹ zu tragen. einer-
seits liefern sie zeitnahe Konflikt- und Politikana-
lysen für rCs, UnCts und das Un-Sekretariat 
und ermöglichen somit eine konfliktsensible reak-
tion der Weltorganisation. andererseits bieten sie 
auch eine strategische Beratung bei der Umsetzung 
von initiativen zur Konfliktprävention und Frie-
denskonsolidierung sowie für nationale Partner 
an. Sie tragen auch zur Stärkung des Dialogs, der 
Mediation und der nationalen Friedensarchitektu-
ren einschließlich der Frühwarnmechanismen bei. 

Herausforderungen 

Das gemeinsame Programm hat zwar nachweislich 
die säulenübergreifende Zusammenarbeit aller ar-
beitsbereiche der Vereinten nationen bei der Kon-
fliktverhütung verbessert, analysen gefördert, die 
zu einer konfliktsensiblen Gestaltung von Un-Pro-
grammen führen und die nationalen Kapazitäten 
zur Unterstützung präventiver Maßnahmen ge-
stärkt. Dennoch müssen noch einige Herausforde-
rungen bewältigt werden:10

Uganda: Die PDA leitete die Bemühungen des UNCT zur 
Unterstützung friedlicher Wahlen im Jahr 2016 und informierte 
das UN-Sekretariat regelmäßig über diesen Prozess. Mit Hilfe 
der vor den Wahlen von der PDA durchgeführten Analyse und 
Entwicklung von Szenarien wurden Maßnahmen zur Risiko-
minimierung eingeleitet. Die PDA initiierte auch politische 
Gesprächsrunden zur Friedensforschung und -praxis mit 
Personen aus Wissenschaft und Praxis, die eine faktengestützte 
Reaktion auf die Bedrohung des Friedens im Land ermöglichten. 

Togo: Der PDA leistete Unterstützung beim Aufbau einer na tio- 
 nalen Friedensarchitektur im Land und leitete eine Initiative  
zur Gründung von 36 lokalen Friedensausschüssen, die alle 
Regionen abdecken. Mitglieder der Ausschüsse, zu denen 
religiöse Führer, traditionelle Häuptlinge, pensionierte Polizei- 
kräfte, Lehrpersonal und andere wichtige Interessenvertrete-
rinnen und -vertreter gehören, wurden in Mediation, Verhand-
lung und Konfliktanalyse geschult und dienen nun als Teil  
eines Frühwarnmechanismus in ihren Gemeinden.

Malediven: In der Erkenntnis, dass die Einbeziehung von 
Frauen ein Schlüsselfaktor für die Etablierung eines nach- 
haltigen Friedens ist, hat sich der PDA dafür eingesetzt, die 
politische Partizipation von Frauen im Land zu fördern, unter 
anderem durch Schulungen für Frauengruppierungen inner-
halb großer Parteien. Eine der Parteien verpflichtete sich 
daraufhin, eine separate Finanzierung für Kandidatinnen 
sicherzustellen.

Tunesien: Der PDA arbeitete mit dem UNCT zum Thema 
Prävention von gewalttätigem Extremismus zusammen.  
Dabei wurden eine Risikobewertung dieses Engagements,  
ein Überblick über die Ursachen des Phänomens in Tunesien 
und die Konzeption eines Multi-Akteurs-Projekts entwickelt. 
Diese Arbeit half den UN, ihre Unterstützung für die nationalen 
Reaktionen auf den gewalttätigen Extremismus im Jahr 2017  
zu konkretisieren.

Beispiele für PDA-Aktivitäten in den letzten Jahren:9

  9 Weitere Einzelheiten sind hier zu finden: Joint UNDP-DPA Programme on Building National Capacities for Conflict Prevention –  
Annual Report 2016, siehe www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/conflict-prevention/joint-undp-dpa-
programme-on-building-national-capacities-for-con.html

10 Sara Batmanglich, Independent Review of Peace and Development Advisors and the Joint UNDP/DPA Programme on Building National 
Capacities for Conflict Prevention, November 2014. Der Bericht ist online unter erc.undp.org/evaluation/documents/download/9349 zu finden.

Kenntnissen und Kapazitäten zur Konfliktpräven- 
tion gerechtfertigt ist. anfang des Jahres 2018 wa-
ren weltweit 48 PDas im einsatz. es wird allge- 
mein angenommen, dass weitere Büros von rCs von 
PDas profitieren würden. angesichts finanzieller 
einschränkungen ist es jedoch unwahrscheinlich, 
dass die anzahl der PDa-einsätze steigt, wenn  
die Mittel für das Programm nicht erhöht werden.  
Um ihre Präsenz vor ort zu verstärken, setzt das  
gemeinsame Programm entsandtes Personal aus 
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Finanzierung 

Die Finanzierung ist entscheidend, um die nach-
haltigkeit des Programms zu gewährleisten. Die 
nachfrage nach PDas ist gestiegen. ebenso hat 
sich die erkenntnis durchgesetzt, dass sie weitere 
operationelle Mittel sowie Programmfinanzierung 
benötigen. Während das Budget im Jahr 2017 noch 
etwa 13,7 Millionen US-Dollar betrug, strebt das 
Programm nun ein höheres Budget an, um der 
nachfrage gerecht zu werden. Zu den wichtigsten 
derzeitigen Gebern gehören Deutschland, Großbri-
tannien, norwegen, Schweden und die Schweiz, 
wobei der größte teil der Mittel für den einsatz 
von PDas bereitgestellt wird. Weitere Mittel kom-
men von UnDP, DPa und dem Friedenskonsoli- 
dierungsfonds (Peacebuilding Fund). Da die nach-
frage nach PDas steigt, könnte ihr einsatz ausge-
weitet werden, wenn mehr ressourcen zur Verfü-
gung stünden. Das gemeinsame Programm zielt 
darauf ab, die Geberbasis zu erweitern und eine 
größere Gruppe von Mitgliedstaaten einzubezie-
hen, von denen bekannt ist, dass sie an Konflikt-
verhütung, Friedenskonsolidierung, Mediation und 
anderen damit in Zusammenhang stehenden Berei-
chen interessiert sind. 

Beziehung zum RC und zum UNCT

Vor ort ist einer der wichtigsten Faktoren – wenn 
nicht sogar der wichtigste Faktor, der die größten 
auswirkungen auf die effizienz der PDas hat –, ob 
der rC die rolle der PDas nachvollziehen kann 
und unterstützt. Damit ist klar, dass die rolle und 
das Mandat der PDas von anfang an klar definiert 
werden müssen. Selbst wenn der rC sie unter-
stützt, kann es sein, dass einige Mitglieder des 
UnCt die Funktion der PDas nicht ganz verste-
hen. nach wie vor ist die Mentalität, in der die ent-
wicklungspolitischen, humanitären und politischen 
akteure in ihren eigenen ›Lagern‹ verharren, weit 
verbreitet. Sie erschwert die akzeptanz der rolle 
oder Beteiligung der PDas bei der Programmgestal-
tung. einige dieser Herausforderungen sind institu-
tioneller natur, viele von ihnen sind jedoch von den 
jeweiligen Persönlichkeiten abhängig. Damit die 
rCs und UnCts die rolle der PDas und die Be-
deutung ihres einsatzes richtig schätzen können, ist 
eine kontinuierliche Sensibilisierung erforderlich. 

Beziehung zur Regierung des Gastlands 

in manchen Fällen kann die anwesenheit von PDas 
zwar durchaus gerechtfertigt sein, es bestehen je-
doch mitunter Bedenken. einige Staaten sind miss-
trauisch und fragen sich, warum die Vereinten na-
tionen über eigenes politisches Fachwissen bezie- 

hungsweise Konfliktverhütungskompetenz verfügen 
müssen. Während diese Bedenken im Hinblick auf 
eine politischere rolle der rCs nach wie vor beste-
hen, tritt die Skepsis in Bezug auf PDa-einsätze 
immer seltener auf. außerdem sind die Beziehungen 
zu den lokalen Behörden und zur Zivilgesellschaft 
im allgemeinen positiv – ein Beleg für die Bereit-
schaft der PDas, die Bevölkerung bei ihren eige-
nen entwicklungsstrategien zu unterstützen. Wenn 
PDas in der Lage sind, ihren nutzen den nationa-
len Behörden und der Zivilgesellschaft gegenüber 
unter Beweis zu stellen, könnten auch die verblei-
benden Bedenken abgebaut werden. 

Unterstützungsstruktur 

einige Praktikerinnen und Praktiker haben festge-
stellt, dass PDas als einzelpersonen von einer soli-
deren Unterstützungsstruktur profitieren könnten, 
um bei der ideenfindung zu helfen und bei Bedarf 
eine rückmeldung zu Berichten und Beratung zu 
geben. Das engagement der DPa-Länderreferate 
ist zwar stärker geworden, das tatsächliche aus-
maß des engagements des Un-Sekretariats in Be-
zug auf PDas hängt aber auch davon ab, inwieweit 
die zuständige Person den nutzen der PDas er-
kennt. Da die Verwaltung des gemeinsamen Pro-
gramms die notwendigkeit einer solideren Unter-
stützungsstruktur erkannt hat, wurde versucht, 
systematischere Möglichkeiten für Gruppen-Men-
torentätigkeiten und für PDas zum erfahrungs-
austausch durch jährliche Klausurtagungen sowie 
durch die entwicklung eines online-Portals für die 
gewonnenen erkenntnisse zu schaffen.

Deutsche Unterstützung für das 
gemeinsame Programm 

im Dezember 2016 leistete Deutschland erstmals 
einen Beitrag von zwei Millionen euro zum ge-
meinsamen UnDP-DPa-Programm zur Unter-
stützung des einsatzes von PDas in UnCts. im 
Jahr  2017 beschloss die Bundesrepublik, weitere 
4,9 Millionen euro in das Programm zu investie-
ren. Das interesse Deutschlands an dem gemeinsa-
men Programm ist nahezu deckungsgleich mit be-
stimmten aspekten der vom Deutschen Bundestag 
im Juni 2017 verabschiedeten Leitlinien ›Krisen 

Da die Nachfrage nach PDAs steigt, könnte  
ihr Einsatz ausgeweitet werden, wenn mehr 
Ressourcen zur Verfügung stünden.
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verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern‹ 
für die außenpolitik.11 Die Unterstützung der Bun-
desregierung für das Programm spiegelt auch ihre 
Bemühungen um den aufbau nationaler Kapazi-
täten und Strukturen zur Konfliktverhütung sowie 
den Wunsch wider, die politischen Kapazi täten in 
den Büros der rCs zu stärken. Sie fördert ferner die 
Zusammenarbeit zwischen den Un-organisatio-
nen und unterstützt die Vereinten nationen bei der 
Überwindung der ›Lagermentalität‹ und der Förde-
rung eines ganzheitlichen ansatzes zur Konflikt-
verhütung und Friedenssicherung. 

Um das gemeinsame Programm wirkungsvoller 
zu gestalten, könnte Deutschland zusammen mit 
anderen Un-Mitgliedstaaten: 
n die finanzielle Unterstützung für das gemeinsa-

me Programm mit einem derzeitigen Umfang 
von circa 10 Millionen US-Dollar aufstocken, 
um das Programm auszuweiten und seine Wir-
kung vor ort zu verstärken. Deutschland hat 
seinen Beitrag in den Jahren 2016 und 2017 be-
reits verdoppelt, weitere Mitgliedstaaten könn-
ten dem Beispiel folgen; 

n die Unterstützung für weitere Schulungsangebote 
zusätzlich zum halbjährlichen einführungskurs 
der Folke-Bernadotte-akademie leisten, wie bei-
spielsweise Workshops und Gruppen-Mentoren-
tätigkeiten, um dieses instrument weiter zu ver-
bessern. Dazu gehört auch die Durchführung 

von Workshops, die dazu beitragen, die rCs und 
Mitglieder des UnCt für die rolle der PDas  
zu sensibilisieren;

n erwägen, entsandtes Personal für die Unter- 
stützung der PDas einzusetzen. auch wenn die  
aufnahmekapazität für diese rekrutierungs-
methode an ihre Grenzen stößt, wäre zusätzlich 
ent sandtes Personal durchaus willkommen. 

Eine ›behutsame Intervention‹

es ist inzwischen allgemein anerkannt, dass die in 
einem komplexen politischen Umfeld tätigen rCs 
politische Unterstützung und Mitwirkung bei der 
Konfliktverhütung benötigen. Der Bericht der 
Hochrangigen unabhängigen Gruppe für Friedens-
missionen (High-level independent Panel on Peace 
operations – HiPPo) und der Bericht des Sachver-
ständigenbeirats für die Überprüfung der archi-
tektur der Friedenskonsolidierung hoben beide im 
Jahr 2015 das gemeinsame UnDP-DPa-Programm 
als Beispiel für eine wirksame Zusammenarbeit im 
gesamten Un-System und mit nationalen akteu-
ren zur Konfliktverhütung und Friedenskonsoli-
dierung hervor.12 

Vom ersten tag seiner amtszeit an hat Guterres 
der Prävention Vorrang eingeräumt und darauf 
hingewiesen, dass Prävention eine säulenübergrei-
fende tätigkeit mit einem breiten einsatzspektrum 
ist. Der einsatz von PDas ist ein Paradebeispiel  
dafür, wie die Konfliktverhütungsrhetorik in kon-
krete Praxis umgesetzt werden kann und gleich-
zeitig die verschiedenen ›Fraktionen‹ innerhalb  
der Vereinten nationen zusammengeführt werden 
können. Der einfluss von PDas sollte jedoch nicht 
überbewertet werden. es handelt sich um eine ein-
zige Person, die diese aufgabe in etwas mehr als 
einem Drittel der Länder, in denen UnCts vertre-
ten sind, wahrnimmt. Diese ›behutsame interven-
tion‹ ist allerdings ein hervorragendes praktisches 
Beispiel für das engagement des gesamten Un-
Systems für Prävention und Friedenssicherung, das 
mit Unterstützung der Mitgliedstaaten weiter aus-
gebaut werden könnte, um ihr engagement für 
Konfliktprävention zu unterstreichen.

Aus dem Englischen von Angela Großmann

11 Die Bundesregierung, Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern, Leitlinien der Bundesregierung, 9.1.2018,  
www.bundesregierung.de/Content/Infomaterial/AA/Krisen_verhindern_1213498.html

12 Siehe Report of the High-Level Independent Panel on United Nations Peace Operations, Uniting Our Strengths for Peace – Politics, Partnership 
and People, 16.6.2015, peaceoperationsreview.org/wp-content/uploads/2015/08/HIPPO_Report_1_June_2015.pdf  
und UN Doc. A/69/968–S/2015/490 v. 30.6.2015.
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Frieden durch Recht – 70 Jahre 
Völkerrechtskommission

sion für zehn bis zwölf Wochen im Jahr, um die- 
ses Mandat zu erfüllen. So hat die iLC einige der 
wichtigsten völkerrechtlichen Verträge ausgearbei-
tet, die das friedliche Zusammenleben zwischen 
Staaten ermöglichen. 

in diesem Jahr begeht die Völkerrechtskommis-
sion ihr 70. Jubiläum. Zu diesem anlass versam-
melten sich im Mai und Juli die Mitglieder der 
iLC, hochrangige Vertreterinnen und Vertreter der 
Vereinten nationen und ihrer Mitgliedstaaten so-
wie andere Völkerrechtlerinnen und Völkerrechtler 
in new York und Genf, um die vergangenen erfol-
ge und zukünftigen Herausforderungen der iLC zu 
diskutieren.4 auch angesichts der gegenwärtigen 
multilateralen Spannungen ist die Frage des Bei-
trags der Völkerrechtskommission zur Gestaltung 
einer auf Völkerrecht basierenden Weltordnung da-
bei von zen traler Bedeutung gewesen. 

Historischer Hintergrund

Während die iLC gewissermaßen ein Kind des 
Zweiten Weltkriegs war, muss ihre Bedeutung für 
die entwicklung des Völkerrechts im Lichte der vo-
rangegangenen Kodifizierungsbemühungen gesehen 
werden. anders als auf nationaler ebene gibt es im 
internationalen System keinen zentralen Gesetzge-
ber, was zu großer rechtsunsicherheit und Streitig-
keiten führen kann. Bereits ende des 18. Jahrhun-
derts schlug der englische Philosoph und Jurist 

Die Völkerrechtskommission der Vereinten Nationen (ILC) feiert in diesem Jahr ihr  
70. Jubiläum. Durch die fortschreitende Entwicklung und Kodifizierung des Völker- 
rechts hat die ILC maßgeblich zu den friedlichen internationalen Beziehungen  
zwischen Staaten beigetragen. 

Christiane Ahlborn,
geb. 1983, ist juristische 
Mitarbeiterin in der Kodifizie-
rungsabteilung des Bereichs 
Rechtsangelegenheiten der UN. 
Die Kodifizierungsabteilung 
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A ls Deutschland am 8. Juni 2018 als nicht-
ständiges Mitglied in den Un-Sicherheitsrat 
gewählt wurde, betonte außenminister Heiko 

Maas, dass die Bundesrepublik eine »starke Stimme 
für Frieden im Sicherheitsrat« sein wolle.1 er führ-
te weiter aus: »aber vor allem wollen wir eine mul-
tilaterale Weltordnung für die Zukunft, basierend 
auf den regeln, an denen wir unermüdlich über 
Jahrzehnte gearbeitet haben, insbesondere hier bei 
den Vereinten nationen.«2 Diese regelbasierte mul-
tilaterale ordnung wurde entscheidend von einem 
nebenorgan der Un-Generalversammlung mitge-
prägt, das oft wenig aufmerksamkeit in der Öf-
fentlichkeit erhält: der Völkerrechtskommission. 

Die Völkerrechtskommission (international Law 
Commission – iLC) wurde im Jahr 1947 von der 
Generalversammlung gegründet, um eine wichtige 
aufgabe zu erfüllen: die Förderung der fortschrei-
tenden entwicklung des Völkerrechts und seiner 
Kodifizierung.3 Bestehend aus 34 unabhängigen 
rechtsexpertinnen und -experten tagt die Kommis-

  1 Agence France-Presse, Germany, South Africa, Indonesia to join UN Security Council in 2019, Daily Mail Online, 8.6.2018,  
www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5822723/Germany-South-Africa-Indonesia-join-UN-Security-Council-2019.html

  2 Ebd.
  3 Wilhelm Karl Geck, Völkerrechtliche Verträge und Kodifikation, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (ZaöRV),  

36. Jg., 1976, S. 102.
  4 Für die Feierlichkeiten zum 70. Jubiläum der ILC siehe legal.un.org/ilc/sessions/70/70thanniversary/
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Jeremy Bentham daher vor, das Völkerrecht – oder, 
wie er es nannte, das ›internationale recht‹ – zu 
kodifizieren. Für Bentham war Krieg »eine art von 
Prozedur, durch die eine nation beabsichtigt, ihre 
rechte auf Kosten einer anderen nation durchzu-
setzen«.5 Da Kriege durch rechtsunsicherheit be-
günstigt wurden, galt es, durch die Harmonisie-
rung und Kodifizierung von Gewohnheitsrecht den 
Frieden zu fördern.

im 19. und anfang des 20. Jahrhunderts haben 
verschiedenste institutionen und individuen die  
sogenannte ›Kodifizierungsbewegung‹ im Völker-
recht vorangetrieben. im Jahr 1873 wurden sowohl 
das institut für internationales recht (institut de 
Droit international) als auch die Vereinigung für 
die reform und Kodifizierung des Völkerrechts 

(association for the reform and Codification of 
the Law of nations) gegründet. Das institut für in-
ternationales recht 6 und die heutige Vereinigung 
für internationales recht (international Law asso-
ciation – iLa)7 sind nichtstaatliche Vereinigungen, 
bestehend aus Juristinnen und Juristen aus Lehre 
und Praxis, die bis heute einen wichtigen Beitrag 
zur Kodifizierung des Völkerrechts leisten und de-
ren Mitgliedschaft und themenauswahl sich oft 
mit denen der iLC überschneiden.8 

Mit der Gründung des Völkerbunds fand die 
Kodifizierung des Völkerrechts erstmals in einem 
zwischenstaatlichen rahmen statt. Der Völker-
bund berief im Jahr 1930 in Den Haag die erste 
zwischenstaatliche Kodifizierungskonferenz zu den  
themen nationalität, Hoheitsgewässer und Staa-
tenverantwortlichkeit ein.9 Die Kodifizierungskon-
ferenz war jedoch von geringem erfolg gekrönt. Die 
Delegierten hatten zu wenig Zeit, die komplexen 
themen auf der agenda zu behandeln. es fehlten 
völkerrechtliche Vertragsentwürfe als Grundlage 

für die Verhandlungen. Dennoch ließen sich aus 
dem Scheitern der Kodifizierungskonferenz wich-
tige Lehren für die spätere Gründung der Völker-
rechtskommission ziehen. im Jahr 1931 nahm die 
Versammlung des Völkerbunds eine resolution zur 
Verbesserung des Kodifizierungsprozesses an, die 
unter anderem eine stärkere einbindung von Staa-
ten in diesen Prozess vorsah.10 

Gründung und Auftrag

nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs hatte 
das Völkerrecht einen besonderen Stellenwert unter 
den Staaten, die im Jahr 1945 in San Francisco die 
Charta der Vereinten nationen aushandelten. ein 
Vorschlag, die entscheidungen der Generalver-
sammlung verbindlich zu machen, wurde allerdings 
schnell verworfen.11 Stattdessen wurde der zentrale 
Stellenwert der Fortentwicklung des Völkerrechts 
und seiner Kodifizierung in artikel 13, absatz 1 
lit.  a der Un-Charta festgeschrieben. Dieser be-
sagt, dass »[d]ie Generalversammlung […] Unter-
suchungen [veranlasst] und empfehlungen ab[gibt], 
um die internationale Zusammenarbeit auf politi-
schem Gebiet zu fördern und die fortschreitende 
entwicklung des Völkerrechts sowie seine Kodifi-
zierung zu begünstigen«. in ihrer ersten Sitzung er- 
nannte die Generalversammlung dann einen aus-
schuss aus 17 regierungsvertretern, um empfeh-
lungen zur Umsetzung dieses Mandats zu erstellen. 
Dieser ›ausschuss der Siebzehn‹ empfahl die Grün-
dung einer Völkerrechtskommission. 

Mit der annahme des Statuts der iLC in resolu-
tion 174 (ii) vom 21. november 1947 kam die Ge-
neralversammlung dieser empfehlung nach.12 Die 
Kommission hatte ihre erste Sitzung im Jahr 1949 
in Lake Success in der nähe von new York, bevor 
sie 1950 nach Genf, ihren heutigen Sitz, umzog.13 
Der in artikel 1 ihres Statuts festgelegte auftrag 
der iLC entspricht artikel 13, absatz 1 lit. a der 
Un-Charta, sieht also die fortschreitende ent-
wicklung des Völkerrechts sowie seine Kodifizie-
rung vor. Die Unterscheidung zwischen fortschrei-
tender entwicklung und Kodifizierung hat sich 
dabei in der Praxis als schwierig erwiesen und wird 

  5 Jeremy Bentham, The Works of Jeremy Bentham (Ed. John Bowring), Edinburgh 1838–1843, S. 538.
  6 Zum Institut für Internationales Recht siehe www.idi-iil.org/en/
  7 Zur ILA siehe www.ila-hq.org/ und zur deutschen Sektion der ILA siehe www.dvir.de/
  8 Das Institut für Internationales Recht erhielt im Jahr 1904 für sein Engagement sogar den Friedensnobelpreis.
  9 Zur Haager Kodifizierungskonferenz siehe ILC, League of Nations Codification Conference, legal.un.org/ilc/league.shtml
10 League of Nations, Official Journal, Special Supplement, No. 92, S. 9.
11 Documents of the United Nations Conference on International Organization, Vol. IX, 1945, S. 316.
12 UN-Dok. A/RES/174 (II) v. 21.11.1947. Das ILC-Statut ist unter legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/statute/statute.pdf abrufbar.
13 In Resolution A/RES/984 (X) v. 3.12.1955 änderte die Generalversammlung auf Empfehlung der ILC den in Artikel 12 festgeschriebenen Sitz der Kommission.

Nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs 
hatte das Völkerrecht einen besonderen  
Stellenwert unter den Staaten.
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von der iLC nicht ausdrücklich vollzogen.14 Unbe-
stritten ist allerdings, dass die Kodifizierung des 
rechts oft auch seiner Fortentwicklung bedarf, um 
Lücken zu schließen und Widersprüche zu behe-
ben. auch das war letztlich eine Lehre der Haager 
Kodifizierungskonferenz.

Mitgliedschaft

Die iLC besteht gegenwärtig aus 34 Mitgliedern 
»mit anerkannter Sachkenntnis in internationalem 
recht«15. Die Mitglieder der iLC werden von der 
Un-Generalversammlung für eine amtszeit von 
fünf Jahren, dem so genannten ›Quinquennium‹, 
gewählt. Die anzahl der Mitglieder und ihre amts-
zeit wurden über die Jahre erhöht. Während die 
Kommission ursprünglich nur 15 Mitglieder hatte, 
wurde diese Zahl auf 21 (1956), später 25 (1961) 
und letztlich auf ihre derzeitige Größe erweitert.16 
Die amtszeit der Mitglieder betrug anfänglich drei 
Jahre. Da die Vorhaben der iLC oft viele Jahre, 
wenn nicht sogar – wie im Fall der artikel zur 
Staatenverantwortlichkeit – Jahrzehnte in an-
spruch nehmen, war eine Verlängerung der amts-
zeit angemessen.

Gemäß artikel 3 des iLC-Statuts werden die 
Mitglieder der iLC von der Un-Generalversamm-
lung gewählt. Die Kandidierenden werden von den 
Un-Mitgliedstaaten vorgeschlagen. Die Kommis-
sion als Ganzes soll sich aus den »großen Kultur-
kreisen und den hauptsächlichen rechtssystemen 
der Welt« zusammensetzen (artikel 8). Dementspre-
chend hat jede regionale Gruppe der Un eine feste 
anzahl an Sitzen, die im Jahr 1981 förmlich fest- 
geschrieben wurde.17 Der afrikanischen Gruppe 
fallen acht Sitze zu, der asiatisch-pazifischen Grup-
pe sieben, der osteuropäischen Gruppe drei, der la- 
teinamerikanischen Gruppe sechs und der Gruppe 
der westeuropäischen und anderen Staaten acht.  
im Fall einer Vakanz während einer Wahlperiode 
wählt die iLC selbst ein neues Mitglied auf Vor-
schlag von Kandidierenden durch die Mitgliedstaa-
ten aus der jeweiligen Staatengruppe (artikel 11).

obwohl die Mitglieder der iLC von den Un-
Mitgliedstaaten nominiert und nach dem regional-
schlüssel gewählt werden, üben sie ihre Funktion 
unabhängig aus. Die Kommission setzt sich dabei 
aus Professoren, rechtsberatern, Diplomaten und 

richtern zusammen, die ihre Mitgliedschaft quasi 
ehrenamtlich und gegen eine Kostenaufwandsent-
schädigung ausüben. Seit dem Beitritt der Bundes-
republik Deutschland und der Deutschen Demo-
kratischen republik (DDr) zu den Vereinten na - 
tionen im Jahr 1973 hat es vier deutsche Mitglieder 
gegeben. in den Jahren 1985 bis 1996 war das erste 
deutsche Mitglied der iLC Christian tomuschat, 
der von der Bundesrepublik Deutschland nominiert 
wurde. Gleichzeitig war der von der DDr vorge-
schlagene Bernhard Graefrath in den Jahren 1987 
bis 1991 Mitglied der Völkerrechtskommission. 
Die anderen deutschen iLC-Mitglieder waren be-
ziehungsweise sind Bruno Simma (1997 bis 2002) 
und Georg nolte (seit 2007). 

ein Kritikpunkt an der Zusammensetzung der 
iLC ist seit längerem ihr sehr geringer Frauenan-
teil. Während ihres siebzigjährigen Bestehens wa-
ren nur sieben von den insgesamt 229 Mitgliedern 
der Kommission weiblich. Während der letzten 
Wahl im Jahr 2016 hat sich die Zahl der Frauen 
von zwei auf vier erhöht, doch bleibt sie weit hinter 
den erwartungen der Geschlechterparität zurück, 
die auch Vorgabe des Un-Generalsekretärs für  
die gesamte organisa tion ist.18 Zudem stammen 
die weiblichen Mitglieder der iLC vorwiegend aus  
der Gruppe der westeuropäischen und anderen 

14 Siehe United Nations, The Work of the International Law Commission, New York 2017, S. 48.
15 Artikel 2, Absatz 1 des ILC-Statuts.
16 UN-Dok. A/RES/36/39 v. 18.11.1981.
17 Ebd.
18 Siehe dazu die Systemweite Strategie zur Geschlechterparität, die von UN-Generalsekretär António Guterres ausgerufen wurde unter 

www.un.org/gender/content/strategy

Der Ausschuss für die fortschreitende Entwicklung des Völkerrechts und seine Kodi - 
fizierung (›Ausschuss der Siebzehn‹) trat am 21. Mai 1947 in Lake Success, New York, 
zu seiner achten Tagung zusammen. Er empfahl die Gründung der ILC.   UN PHOTO
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Staaten,19 was auch deshalb überrascht, weil regio-
nale nichteuropäische Völkerrechtskommissionen 
und institutionen oft eine höhere anzahl weibli-
cher Mitglieder haben.20 

Arbeitsablauf

Die iLC, die für zehn bis zwölf Wochen im Jahr 
tagt, arbeitet wie ein legislativer ausschuss. Sobald 
ein thema in die agenda der Kommission aufge-
nommen wurde, wird normalerweise eine Sonder-
berichterstatterin oder ein Sonderberichterstatter 

(Special rapporteur) für das jeweilige thema er-
nannt. Diese Person wird damit betraut, ein the-
ma systematisch aufzuarbeiten und der iLC ent-
sprechende Vorschläge für entwurfsartikel zu 
unterbreiten. in der regel verfassen die Sonderbe-
richterstatterinnen oder Sonderberichterstatter der 
iLC jährlich einen Bericht, der während der Sit-
zungsperiode der Kommission im Plenum disku-
tiert wird. Das Plenum entscheidet daraufhin, wel-
che der vorgeschlagenen entwurfsartikel an den 
redaktionsausschuss (Drafting Committee) weiter- 
 geleitet werden.

Die vorgeschlagenen entwurfsartikel werden im 
redaktionsausschuss oft weitreichend geändert. 
Der redaktionsausschuss hat üblicherweise zwi-
schen 15 und 20 Mitglieder und arbeitet daher  
flexibler als das größere Plenum. Die Förmlichkei-
ten der Plenardebatte werden durch ein produkti-
ves Hin und Her ersetzt, in dem die entwürfe der 
Sonderberichterstatterin oder des Sonderbericht-
erstatters umformuliert, verworfen oder erweitert 
werden. Der Kern der arbeit der iLC findet somit  
im redak tionsausschuss statt. Die Sitzungen des 

redaktionsausschusses sind nicht für die Öffent-
lichkeit zugänglich und werden auch nicht in den 
Sitzungsberichten der Un protokolliert. Damit soll 
es seinen Mitgliedern ermöglicht werden, frei von 
externer einflussnahme an der redaktionsarbeit 
teilzunehmen. 

nachdem der redaktionsausschuss die überar-
beiteten entwurfsartikel angenommen hat, werden 
diese von der iLC im Plenum diskutiert. Da sich  
die überarbeiteten entwurfsartikel regelmäßig von 
den ursprünglichen Vorschlägen der Sonderbericht-
erstatterin oder des Sonderberichterstatters unter-
scheiden, erstattet die oder der Vorsitzende des 
redaktionsausschusses dem Plenum Bericht.21 Die 
oder der Vorsitzende erläutert darin die Gründe 
für gewisse Formulierungen in der endfassung der 
entwurfsartikel. nachfolgend werden die ent-
wurfsartikel mit Kommentierung in erster Lesung 
von der Kommission angenommen. Da die iLC 
normalerweise pro Sitzung jeweils nur wenige ent-
wurfsartikel für jedes thema annimmt, dauert die 
erste Lesung oft mehrere Jahre oder Jahrzehnte.22

nach abschluss der ersten Lesung werden die 
entwurfsartikel an die Un-Mitgliedstaaten – und 
unter Umständen auch internationale organisatio-
nen – weitergeleitet, die diese dann kommentieren. 
Die Un-Mitgliedstaaten haben bereits im Verlauf 
der ersten Lesung die Gelegenheit, die arbeit der 
iLC zu kommentieren. Der Sechste ausschuss der 
Generalversammlung, der sich mit rechtsfragen 
beschäftigt, debattiert die arbeit der iLC jährlich 
während seiner sechswöchigen Sitzung im oktober 
und november, an der die Mitglieder der Kommis-
sion oft während der sogenannten ›Völkerrechts-
woche‹ (international Law Week) teilnehmen.23 
nach der ersten Lesung haben die Mitgliedstaaten 
dann nochmals zwei Jahre Zeit, ihre schriftlichen 
Kommentare zur Gesamtfassung der jeweiligen 
entwurfsartikel einzureichen.

Während der zweiten Lesung, die normalerwei-
se in nur einer Sitzung der iLC durchgeführt wird, 
werden die entwurfsartikel dann auf Grundlage 
der Kommentare der Mitgliedstaaten überarbeitet. 
am ende der zweiten Lesung spricht die iLC eine 
empfehlung in Bezug auf die zukünftige Form für 
die Generalversammlung aus. in der Vergangenheit 

19 Die einzige Ausnahme ist Xue Hanqin (China), die in den Jahren 2001 bis 2010 Mitglied der ILC war und derzeit Vizepräsidentin des  
Internationalen Gerichtshofs (International Court of Justice – ICJ) ist.

20 So schreibt das Statut der Afrikanischen Völkerrechtskommission (African Union Commission on International Law – AUCIL) eine  
ausgewogene Verteilung der Geschlechter sogar ausdrücklich vor. Fünf der elf Mitglieder der AUCIL sind derzeit weiblich. Siehe dazu  
au.int/en/documents/20170210/introduction-african-union-commission-international-law

21 Siehe dazu auch ILC, Seventieth Session (2018), legal.un.org/ilc/sessions/70/
22 Im Fall der Artikel zur Staatenverantwortlichkeit, die von fünf Sonderberichterstattern betreut wurden, dauerte die erste Lesung fast 50 Jahre.  

Für einen Überblick siehe ILC, Analytical Guide to the Work of the International Law Commission, State Responsibility, legal.un.org/ilc/guide/9_6.shtml
23 Siehe beispielsweise die Debatte zur ILC im Sechsten Ausschuss während der 72. Sitzung der UN-Generalversammlung unter  

www.un.org/en/ga/sixth/72/ilc.shtml

Da die ILC normalerweise pro Sitzung jeweils 
nur wenige Entwurfsartikel für jedes Thema 
annimmt, dauert die erste Lesung oft mehrere 
Jahre oder sogar Jahrzehnte.
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wurden die entwurfsartikel der Kommission als 
Vertragsvorlagen angenommen und führten zu 
großen multilateralen Konferenzen. Dies änderte 
sich im Jahr 2001, als die Generalversammlung der 
empfehlung der iLC folgte und beschloss, die ent-
wurfsartikel zur Staatenverantwortlichkeit ledig-
lich zur Kenntnis zu nehmen und mit der option 
einer späteren Staatenkonferenz an die entspre-
chende resolution anzufügen. Seitdem diskutiert 
der Sechste ausschuss die Möglichkeit eines völ-
kerrechtlichen Vertrages zur Staatenverantwort-
lichkeit in dreijährlichem turnus. Ähnlich ist es 
anderen entwurfsartikeln der iLC ergangen, die 
sich seit ihrer annahme durch die iLC auf der 
agenda der Generalversammlung befinden.

Leistungen und aktuelle Themen

Laut artikel 1 ihres Statuts soll sich die iLC vor-
wiegend mit themen des Völkerrechts (public in-
ternational law) beschäftigen, wobei ihr nicht un-
tersagt ist, Fragen des internationalen Privatrechts 
(private international law) aufzunehmen. Die iLC 
ist angehalten, themen zur Fortentwicklung des 
Völkerrechts in Betracht zu ziehen, die ihr von der 
Generalversammlung (artikel 16) oder den Un-
Mitgliedstaaten und anderen Un-Hauptorganen 
sowie den Un-Sonderorganisationen und anderen 
zwischenstaatlichen institutionen vorgelegt wer-
den (artikel 17). in Bezug auf die Kodifizierung 
des Völkerrechts erfordert das Statut, dass die iLC 
eine Studie des Völkerrechts vornimmt, um die zu 
kodifizierenden themen zu bestimmen. Die iLC 
kann der Generalversammlung auch themen vor-
schlagen, deren Kodifizierung sie für notwendig 
und wünschenswert hält (artikel 18).

Während ihrer ersten Sitzung im Jahr 1949 dis-
kutierte die Kommission 25 themen, die das Sekre-
tariat vorbereitet hatte,24 und erstellte eine Liste 
von 14 themen zur Kodifizierung. Viele der völker-
rechtlichen Verträge, die auf entwürfen der iLC be-
ruhen, entstammen dieser ursprünglichen themen-
auswahl, so zum Beispiel die vier Genfer Seerechts- 
konventionen (1958), das Wiener Übereinkommen 
über diplomatische Beziehungen (1961), das Wie-
ner Übereinkommen über konsularische Beziehun-
gen (1963), die Wiener Übereinkommen über das 

recht der Verträge (1969 und 1986) und die ent-
wurfsartikel zur Staatenverantwortlichkeit (2001). 
Darüber hinaus hat die iLC völkerrechtliche Ver- 
träge wie zum Beispiel das römische Statut des in-
ternationalen Strafgerichtshofs (1998) vorbereitet. 

Die themen auf der laufenden agenda der iLC in 
erster Lesung sind ›immunität staatlicher amtsträ-
ger vor ausländischer Strafverfolgung‹, ›Schutz der 
Umwelt in Bezug auf bewaffnete Konflikte‹, ›Zwin-
gende normen des allgemeinen Völkerrechts (jus 
cogens)‹ und ›Staatennachfolge in Bezug auf Staa-
tenverantwortlichkeit‹. Während ihrer diesjährigen 
Sitzung hat die iLC die erste Lesung der themen 
›Vorläufige anwendung von Verträgen‹ und ›Schutz 
der atmosphäre‹ abgeschlossen. Die themen ›Spä-
tere Übereinkünfte und spätere Übung in Bezug auf 
die auslegung von Verträgen‹ und ›identifizierung 
von Völkergewohnheitsrecht‹ wurden in zweiter  
Lesung diskutiert. im kommenden Jahr wird dann 
das thema ›Verbrechen gegen die Menschlichkeit‹ 
in zweiter Lesung behandelt werden.

nach abschluss der zweiten Lesung einiger der 
oben genannten themen wird die Völkerrechts-
kommission nun neue themen aus ihrem Langzeit-
arbeitsprogramm in ihre aktive agenda aufnehmen. 
nachdem sie die meisten themen des allgemeinen 
Völkerrechts erfolgreich abgehandelt hat, stellt sich 
die Frage, ob die iLC sich auf themen des besonde-
ren Völkerrechts konzentrieren sollte. ein Beispiel 
ist das thema ›Schutz der atmosphäre‹, das aber 
sowohl in der iLC als auch unter Un-Mitglied- 
staaten sehr kon trovers ist.25 Kritikerinnen und 
Kritiker argumentieren unter anderem, dass das 
thema aufgrund seiner politischen Dimension  
besser in zwischenstaatlichen Verhandlungen wie 
denen unter dem rahmenübereinkommen der Ver-
einten nationen über Klimaänderungen (United  
nations Framework Convention on Climate Change 

24 Siehe dazu die Studie des Völkerrechts in Bezug auf die Kodifizierungsarbeit der Völkerrechtskommission, Memorandum des Generalsekretärs, 
UN Doc. A/CN.4/1/Rev.1 v. 10.2.1949. Das Sekretariat der ILC hat in den Jahren 1970 bis 1971 eine weitere Studie durchgeführt, siehe UN Doc.  
A/CN.4/245 v. 23.4.1971. Die Kommission hat im Jahr 1996 zudem eine Liste von abgearbeiteten und noch zu bearbeitenden Themen erstellt, 
siehe Yearbook of the International Law Commission (YILC) 1996, Vol. II (Part Two), Abs. 246–248 und Anhang II, die dann im Jahr 2016 in einem 
Arbeitspapier des Sekretariats revidiert wurde, siehe UN Doc. A/CN.4/679/Add.1 v. 31.3.2016.

25 Siehe dazu ILC, Analytical Guide to the Work of the International Law Commission, Protection of the atmosphere,  
legal.un.org/ilc/guide/8_8.shtml und zuletzt Anton O. Petrov, Völkerrechtskommission: 69. Tagung 2017, Vereinte Nationen (VN), 3/2018, S. 136f.

Nachdem sie die meisten Themen des allge-
meinen Völkerrechts abge handelt hat, stellt 
sich die Frage, ob die ILC sich auf Themen des 
besonderen Völkerrechts konzen trieren sollte.
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– UnFCCC) diskutiert werden sollte. ein anderes 
Beispiel sind die entwurfsartikel zum Schutz von 
Personen im Katastrophenfall,26 die größeren an-
klang unter Mitgliedstaaten fanden.27

obwohl sich die iLC also themen des besonde-
ren Völkerrechts angenommen hat, scheint ihre 
Stärke im allgemeinen Völkerrecht zu liegen. Viele 
der zuvor genannten themen auf der aktuellen 
agenda beschäftigen sich mit spezielleren aspek- 
ten des allgemeinen Völkerrechts, die die Kommis- 
sion bereits in der Vergangenheit behandelt hat. 
Dazu gehören das recht der Verträge, das recht 
der Staatenverantwortlichkeit und auch das Völ-
kerrechtstrafrecht. anstelle von entwurfsartikeln 
ist die Kommission jedoch dazu übergegangen, 
sogenannte entwurfsschlussfolgerungen (draft 
conclusions) und entwurfsrichtlinien (draft guide-
lines) zu erarbeiten.28 Diese werden nicht mit der 
annahme verfasst, dass sie die Grundlage für völ-
kerrechtliche Verträge bilden. Sie sollen vielmehr 
die auslegung des rechts und die Praxis von Staa-
ten und internationalen organisationen leiten.

auf dem aktuellen Langzeitarbeitsprogramm 
der iLC befinden sich weitere für das allgemeine 
Völkerrecht relevante themen, die von einer Be-

trachtung durch die iLC profitieren könnten.29 
Dazu zählen die themen ›allgemeine rechts-
grundsätze‹, ›immunität internationaler organisa-
tionen vor der Gerichtsbarkeit‹ und ›extraterrito-
riale Zuständigkeit‹. Seit dem Jahr 2006 ist aber 
auch das thema ›Schutz persönlicher Daten im 
grenzüberschreitenden informationsfluss‹ teil des 
Langzeitarbeitsprogramms der iLC, das aufgrund 
aktueller enthüllungen zum fehlenden Daten-
schutz in sozialen Medien und auch des inkraft-
tretens der europäischen Datenschutzgrundverord-
nung große Bedeutung gewonnen hat.30 in der 
auswahl weiterer themen wird sich die iLC von 
den folgenden Kriterien leiten lassen: erstens dem 
Bedarf von Staaten; zweitens ausreichender Staa-
tenpraxis; drittens der Konkretheit und den er-
folgsaussichten des themas und viertens der Be-
handlung nicht nur traditioneller themen, sondern 
auch neuerer entwicklungen im Völkerrecht, die 
ein dringendes anliegen für die internationale Ge-
meinschaft darstellen.31

Ein Blick in die Zukunft

angesichts der zahlreichen gegenwärtigen Heraus-
forderungen in den internationalen Beziehungen 
steht die notwendigkeit der Völkerrechtskom- 
mission außer Frage. Die kontinuierliche rück-
kopplung mit der Generalversammlung und den  
Mitgliedstaaten verleiht der arbeit der iLC ein  
alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen nicht-
staatlichen Kodifizierungsbemühungen. Die Kom-
mission bietet ein einmaliges Forum, in dem sich 
Vertreterinnen und Vertreter verschiedener rechts-
systeme und regionen der Welt über die regeln 
austauschen können, die ein friedliches Miteinan-
der von Staaten erlauben. Das Gewicht der iLC in 
der Gestaltung der völkerrechtlichen regeln der 
Zukunft wird sicherlich von ihrer Zusammenset-
zung, einschließlich der erhöhung ihres Frauenan-
teils, abhängen. Für den zukünftigen Beitrag der 
iLC zum »Frieden durch recht«32 wird zudem 
auch die Wahl der richtigen themen für die Kodi-
fizierung und Fortentwicklung des Völkerrechts 
entscheidend sein.

26 Siehe dazu ILC, Analytical Guide to the Work of the International Law Commission, Protection of Persons in the Event of Disasters,  
legal.un.org/ilc/guide/6_3.shtml

27 Die Generalversammlung nahm die Entwurfsartikel zur Kenntnis, siehe UN Doc. A/RES/71/141 v. 13.12.2016.
28 Diese Entwicklung hatte Christian Tomuschat, damals noch Mitglied der ILC, bereits im Jahr zum 40. Jubiläum der ILC diskutiert,  

siehe Christian Tomuschat, Die Völkerrechtskommission der Vereinten Nationen, VN, 6/1988, S. 185.
29 Siehe dazu ILC, About the Commission, legal.un.org/ilc/programme.shtml
30 YILC 2006, Vol. II (Part Two), Abs. 257.
31 YILC 1997, Vol. II (Part Two), Abs. 238.
32 Diese Devise wurde vor allem durch das nach dem Zweiten Weltkrieg bekannt gewordene Buch von Hans Kelsen, Peace Through Law,  

Chapel Hill 1944, geprägt.
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Aus dem Bereich 
der Vereinten Nationen

Der Beratende Ausschuss (Adviso-
ry Committee – AC) des UN-Men-
schenrechtsrats (Human Rights 

Council – HRC) besteht aus 18 in ihrer 
persönlichen eigenschaft tätigen Sach-
verständigen. Das Gremium kommt in 
der regel zu zwei tagungen im Jahr für 
maximal zehn arbeitstage in Genf zu-
sammen. Der aC soll den HrC durch 
die Bereitstellung von Fachwissen un- 
terstützen, erstellt nach aufforderung 
durch den rat wissenschaftliche Stu-
dien und berät ihn forschungsbasiert. 
im Jahr  2017 kam der ausschuss zu 
zwei tagungen in Genf zusammen: vom 
20.  bis 24. Februar (18. tagung) und 
vom 7. bis 11. august 2017 (19.  ta-
gung). im Folgenden werden die wich-
tigsten ergebnisse beider tagungen the-
matisch zusammengefasst.

18. Tagung

Der aC arbeitete an verschiedenen the-
men weiter, mit denen er sich auf frühe-
ren tagungen bereits beschäftigt hatte: 
Der entwurf des abschlussberichts zum 
thema Diskriminierung von Menschen 
mit Lepra und ihrer Familienmitglieder 
wurde bestätigend zur Kenntnis ge-
nommen (empfehlung 18/1). Der Be-
richterstatter wurde aufgefordert, den 

Bericht so abzuschließen, dass er dem 
HrC auf seiner 35. tagung vorgelegt 
werden könne.

Die auf der 17. tagung des ausschus-
ses begonnene arbeit am thema regio-
nale Menschenrechtsregime wurde fort-
gesetzt. Die empfehlung 18/2 behandelte 
die nächsten Untersuchungsschritte, zu 
denen die Befragung der Mitgliedstaaten 
und anderer akteure gehört. inhaltlich 
empfiehlt der Bericht unter anderem den 
weiteren ausbau der regionalen regime 
und ihre bessere finanzielle ausstattung.

Der aC beriet den entwurf des ab-
schlussberichts zu unbegleiteten minder-
jährigen Migrantinnen und Migranten 
und forderte die arbeitsgruppe mit em- 
pfehlung 18/3 dazu auf, diesen so fertig-
zustellen, dass er dem HrC auf dessen 
36. tagung vorgelegt werden könne.

Der entwurfsarbeitsgruppe, die auf-
tragsgemäß den entwurf eines Fort-
schrittsberichts zu den negativen aus-
wirkungen des ab- und Zuflusses von 
Schwarzgeld auf die teilhabe an Men-
schenrechten, vor allem an wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen rechten, 
vorgelegt hatte, wurde die Fertigstel-
lung des Fortschrittsberichts aufgege-
ben (empfehlung 18/4).

Daneben gab es während der tagung 
ein treffen des ausschusses mit Vertre-
terinnen und Vertretern von nichtstaat- 

lichen organisationen (nGos) sowie 
mit elf repräsentantinnen und reprä-
sentanten der am wenigsten entwickel-
ten Länder (Least Developed Countries 
– LDCs) und kleiner inselentwicklungs-
staaten (Small island Developing States 
– SiDS). außerdem befasste sich der aC 
damit, eine Geschlechterperspektive in 
seine arbeit zu integrieren.

routinemäßig beschäftigte sich der 
ausschuss des Weiteren mit seinen ar-
beitsmethoden und beriet darüber, wie 
er seine Vorgehensweise effektiver ge-
stalten könne. außerdem beriet der aus-
schuss entwurfspapiere zu bereits zuvor 
diskutierten möglichen Forschungsvor-
haben:
n die Bewertung des einflusses der aus- 

schussarbeit und deren Umsetzung;
n der Zugang zur Justiz und dazugehö-

rige Prinzipien und Leitlinien;
n die Zerstörung von kulturellem erbe 

und deren auswirkungen auf die teil-
habe an wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen rechten.
neu hinzugekommen ist ein arbeits-

papier zum thema Zusammenarbeit mit 
nGos und nationalen Menschenrechts-
institutionen. Während diese Punkte 
weiter intern beraten werden sollen,  
beschloss der ausschuss, dem HrC  
das thema Zerstörung von kulturellem  
erbe und deren auswirkungen auf die 
teil habe an wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen rechten als neues For-
schungsvorhaben vorzuschlagen. Wie  
in der anlage iii zum tagungsbericht 
(a/HrC/aC/18/2) ausgeführt, bilden 
die Zerstörungen des kulturellen erbes 
durch fundamentalistische terrorgrup-
pen wie den sogenannten islamischen 
Staat (Da’esh – iS) in Palmyra, in Syrien 
sowie in irak, Libyen und Mali den 

Sozialfragen und Menschenrechte
Beratender Ausschuss des Menschenrechtsrats |  
18. und 19. Tagung 2017

n Bedeutung regionaler Menschenrechtsregime stärken
n Fokus auf unbegleitete minderjährige Migranten
n Integration der Geschlechterperspektive
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Die Anzahl an unbegleiteten minderjährigen Migrantinnen und Migranten ist weltweit betrachtet 
unverändert hoch. Unter anderem fliehen viele Kinder aus Südsudan in den Norden Ugandas.  
Mit diesen Entwicklungen beschäftigt sich auch der Beratende Ausschuss.   UN PHOTO: MARK GARTEN

ausgangspunkt der Überlegungen. ne-
ben dem Sicherheitsrat (S/reS/2199)  
solle auch der HrC zu der notwendigen 
internatio nalen Diskussion beitragen 
und dabei die menschenrechtlichen Be-
züge solcher Handlungen einbringen.

19. Tagung

Während dieser tagung konnten sechs 
empfehlungen verabschiedet werden. 
Diese berühren themen, die sich in un- 
terschiedlichen Bearbeitungsstadien be- 
finden. Der aC setzte arbeitsgruppen 
ein und beauftragte diese mit der an- 
fertigung von ersten entwürfen zu den 
themen:
n nationale Politiken und Menschen-

rechte (empfehlung 19/1);
n der Beitrag von entwicklung für die 

teilhabe an allen Menschenrechten 
(empfehlung 19/2);

n die negativen auswirkungen von ter- 
rorismus auf die teilhabe an allen 
Menschenrechten (empfehlung 19/3).
außerdem setzte der Beratende aus-

schuss seine Beschäftigung mit ›Geier-
fonds‹ (vulture funds) fort und disku-
tierte den Berichtsentwurf. als ›Geier- 
fonds‹ werden Hedgefonds und Private 
equity Fonds bezeichnet, die auf den 
erwerb von anleihen und aktien zah-
lungsfähiger Unternehmen und Staaten 
spezialisiert sind. Mit empfehlung 19/4 
bat der ausschuss den HrC, den Bear- 

beitungszeitraum bis zu dessen 35. ta-
gung zu verlängern. 

ein Verlängerungsersuchen wurde mit 
empfehlung 19/5 auch für die entwurfs-
arbeitsgruppe beantragt, die sich mit 
den negativen auswirkungen des ab- 
und Zuflusses von Schwarzgeld auf die 
teilhabe von Menschenrechten, vor al-
lem von wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen rechten beschäftigt.

Mit empfehlung 19/6 forderte der 
aC die entwurfsarbeitsgruppe auf, den 
Fortschrittsbericht zum thema regio- 
nale Menschenrechtsregime zur 20. ta-
gung des ausschusses vorzulegen. es 
sollte der rücklauf weiterer Fragebö-
gen abgewartet werden, der an Mit-
gliedstaaten, internationale organisa-
tionen, nationale Menschenrechtsinsti - 
tutionen und andere akteure verschickt 
worden war.

außerdem beschäftigte sich der Be- 
ratende ausschuss erneut mit den fol- 
genden themen, ohne empfehlungen zu 
beschließen:
n die Diskriminierung von Menschen mit 

Lepra und ihrer Familienmitglieder;
n unbegleitete minderjährige Migran-

tinnen und Migranten.
Überdies befasste sich der aC mit der 

Frage, wie künftig die Perspektive von 
Menschen mit Behinderungen in seine 
arbeit einzubeziehen sei.

Schließlich beriet der ausschuss über 
verschiedene entwurfspapiere und Vor-
schläge für Forschungsvorhaben:

n der Zugang zur Justiz (Mario Luis 
Coriolano aus argentinien);

n die Zusammenarbeit mit nGos und 
nationalen Menschenrechtsinstitutio- 
nen (Mario Luis Coriolano aus ar-
gentinien);

n der Haushalt und Menschenrechte 
(Mario Luis Coriolano aus argenti-
nien);

n die Förderung der rechte auf Kultur 
und ein gemeinsames kulturelles erbe 
(Mohamed Bennani aus Marokko);

n die menschenrechtlichen implikatio-
nen der vierten industriellen revolu-
tion (Changrok Soh aus Südkorea);

n die wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen rechte auf der agenda in-
ternationaler Gerichtsbarkeit (ion 
Diaconu aus rumänien).
nach dem Wechsel des Mitglieds 

Laura-Maria Crãciunean aus rumänien 
in den ausschuss für wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle rechte (Commit-
tee on economic, Social and Cultural 
rights – CeSCr) wurde ion Diaconu 
vom HrC als ihr nachfolger gewählt. 
Die andauernde Beschäftigung mit der 
integration einer Geschlechterperspek-
tive und nun neuerdings auch einer Per-
spektive von Menschen mit Behinderun-
gen in die arbeit des aC zeigt, welche 
Herausforderungen mit einem solchen 
menschenrechtsorientierten anspruch 
verbunden sein können. Die Gremien 
der Un sind aufgerufen, hier mit gutem 
Beispiel voranzugehen.

Der ausschuss versucht erneut, sich 
als wertvolle Denkfabrik und Motor für 
thematische Diskussionen einzubringen. 
ob mit der zu beobachtenden ausdiffe-
renzierung von themen tatsächlich rele-
vante akzente gesetzt werden können, 
bleibt abzuwarten. in der wie bereits bei 
der Menschenrechtskommission (Com-
mission on Human rights – CHr) zu 
beobachtenden Politisierung des HrC 
wäre eine sachorientierte Debatte aber 
durchaus ein Gewinn.

Norman Weiß
(Dieser Beitrag setzt den Bericht von 
Norman Weiß, Beratender Ausschuss 
des Menschenrechtsrats: 16. und 17. 
Tagung 2017, VN, 4/2017, S. 177f., fort.)
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Der Menschenrechtsausschuss 
(Committee on Civil and Political 
Rights – CCPR) hielt im Jahr 2017 

wie gewohnt drei tagungen in Genf ab 
(119. tagung: 6. bis 29. März; 120. ta-
gung: 3. bis 28. Juli; 121. tagung: 
16.  oktober bis 10. november 2017). 
Der CCPr wacht über die einhaltung 
des internationalen Paktes über bür- 
gerliche und politische rechte (kurz:  
Zivilpakt). er widmet sich auf seinen 
tagungen insbesondere den Berichten 
der Mitgliedstaaten sowie den indivi- 
dualbeschwerden im rahmen des ers- 
ten Fakultativprotokolls zum Zivilpakt. 
Leider kommen einige Staaten diesen 
Berichtspflichten weiterhin nicht nach 
oder reichen Berichte mit großer Ver-
spätung ein. im Jahr 2017 waren 
21 erstberichte überfällig und elf dieser 
Berichte sind dies seit mehr als zehn 
Jahren. in solchen Situationen kann der 
CCPr Untersuchungen auf andere ver-
fügbare Berichte und informationen zur 
Menschenrechtslage im betreffenden 
Staat stützen. Grundlage ist hierfür ein 
im Jahr 2001 extra geschaffenes Ver-
fahren. Sowohl dieses als auch die ab-
schließenden Bemerkungen des CCPr 
sind öffentlich.

neben der Begutachtung von Staa-
tenberichten und individualbeschwer-
den, widmete sich der Menschenrechts-
ausschuss im Jahr 2017 auch der er- 
stellung eines neuen allgemeinen Kom-
mentars (General Comment) zu arti-
kel 6 des Zivilpakts (recht auf Leben). 
Solche Kommentare sind für sich ge-
nommen rechtlich nicht verbindlich, die-
nen aber als interpretationsrichtlinien. 
im Juli 2017 konnte der CCPr bereits 
einen ersten entwurf des neuen allge-
meinen Kommentars zum recht auf Le-
ben vorlegen. Bis zum oktober  2017 
waren nationale Menschenrechtsinstitu-
tionen, nichtstaatliche organisationen 
(nGos) und die Wissenschaft aufgefor-
dert, Stellungnahmen einzureichen. Be- 
ruhend auf diesen Kommentaren wird 

Menschenrechtsausschuss | 119. bis 121. Tagung 2017
n Allgemeiner Kommentarentwurf zu Artikel 6 vorgelegt
n Schweizer Volksinitiative kritisiert
n Anhaltende Diskriminierung gegen Roma in Rumänien

der entwurf im Jahr 2018 weiter disku-
tiert werden.

Die Zahl der Vertragsstaaten ist wei-
ter gestiegen. im Jahr 2017 trat der in-
selstaat São tomé und Príncipe dem Zi-
vilpakt bei, nachdem das Land den Pakt  
bereits im Jahr 1995 unterzeichnet hatte. 
Damit verfügte der Zivilpakt im Jahr 
2017 über 169 Mitgliedstaaten. Da São 
tomé und Príncipe auch dem Fakulta-
tivprotokoll beigetreten ist, das das in-
dividualbeschwerdeverfahren vorsieht, 
hat sich zugleich dessen anzahl der Ver-
tragsstaaten leicht erhöht. 116 Staaten 
sind dem Fakultativprotokoll bis zum 
Jahr 2017 beigetreten. Zudem kann das 
zweite Fakultativprotokoll, das die to-
desstrafe verbietet, neue Mitgliedstaa-
ten vorweisen. Mit den neuen Vertrags-
staaten Madagaskar und São tomé und 
Príncipe sind nunmehr 85 Staaten dem 
zweiten Fakultativprotokoll beigetreten.

119. Tagung

auf der 119. tagung standen die Staa-
tenberichte Bangladeschs, Bosnien und 
Herzegowinas, italiens, Serbiens, thai-
lands und turkmenistans auf dem Pro-
gramm. Zudem wurde die einhaltung 
des Zivilpakts durch Swasiland unter-
sucht. Der Staat hatte es seit längerem 
versäumt, seinen Berichtspflichten nach-
zukommen. Daneben wurden 41 indi- 
vidualbeschwerden bearbeitet. im Fol-
genden soll auf die abschließenden Be-
merkungen zu Swasiland näher einge-
gangen werden.

Swasiland ist im Jahr 2004 Vertrags-
staat des Zivilpakts geworden. Der erst-
bericht wäre am 26. april 2005 fällig 
gewesen, wurde aber bis heute nicht vor-
gelegt. Deswegen hatte der Menschen-
rechtsausschuss ein öffentliches Verfah-
ren auf Grundlage der im Jahr  2001 
geänderten Verfahrensordnung zur Über- 
prüfung der einhaltung der Verpflich-
tungen Swasilands aus dem Zivilpakt 

eingeleitet. Swasiland hat darauf kon-
struktiv reagiert und sowohl schriftliche 
als auch mündliche Stellungnahmen ab-
gegeben. Daraufhin stufte der CCPr 
die schriftlichen Äußerungen als ersatz 
für den erstbericht ein.

Positiv äußerte sich der ausschuss 
unter anderem über den Beschluss einer 
Verfassung im Jahr 2005 und den Bei-
tritt zu Zusatzprotokollen zum Über-
einkommen über die rechte von Men-
schen mit Behinderungen (Convention 
on the rights of Persons with Disabili-
ties – CrPD) und zum Übereinkommen 
über die rechte des Kindes (Convention 
on the rights of the Child – CrC). an-
lass zur Besorgnis gaben unter anderem 
einige Versäumnisse und Unsicherheiten 
im nationalen recht und der Verfas-
sung. So sieht die Verfassung etwa weit-
gehende rechtliche immunitäten für an-
gehörige des Königshauses und lokale 
›Stammesführer‹ vor. außerdem ist Dis-
kriminierung auf der Grundlage der se-
xuellen orientierung und Geschlechts-
identität nicht ausdrücklich verboten, 
während gleichgeschlechtliche Beziehun-
gen zwischen Männern weiterhin krimi-
nalisiert werden. Weitere Kritikpunkte 
waren die vorherrschende faktische Dis-
kriminierung von Frauen, Personen, die 
mit HiV/aids infiziert sind, und von 
Menschen mit albinismus sowie will-
kürliche Gewalt und tötungen durch 
Polizeikräfte, angriffe gegen Journalis-
tinnen und Journalisten, oppositionelle 
sowie Gewerkschafterinnen und Ge-
werkschafter, schlechte Haftbedingun-
gen, fehlende rechtsstaatlichkeit und 
Korruption.

120. Tagung

Die Sommerkonferenz beschäftigte sich 
mit den Staatenberichten Honduras’, 
Liechtensteins, Madagaskars, der Mon-
golei, Pakistans und der Schweiz. Der 
ausschuss konnte zudem 32 individual- 
beschwerden bearbeiten. Beispielhaft soll 
hier auf die abschließenden Bemerkun-
gen zu den Berichten Madagaskars und 
der Schweiz eingegangen werden.

Madagaskar hatte seinen vierten Be-
richt vorgelegt, allerdings mit einer Ver-
spätung von vier Jahren. in Madagaskar 
war es im Jahr 2009 zu Unruhen und 
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einem regierungsumsturz gekommen, so  
dass eine demokratisch nicht legitimierte 
Übergangsregierung an die Macht kam. 
erst im Jahr 2013 konnten wieder von 
der internationalen Staatengemeinschaft 
überwachte demokratische Wahlen ab-
gehalten werden. Der CCPr begrüßte  
die Wiederherstellung rechtsstaatlicher 
und demokratischer Verhältnisse und 
die annahme einer neuen Verfassung 
durch ein referendum. trotz einiger po-
sitiver Bemühungen Madagaskars be-
klagte der ausschuss die weiterhin weit-
verbreitete Korruption sowohl unter 
Politikerinnen und Politikern als auch 
innerhalb der Judikative und exekutive. 
im Bereich der nationalen Versöhnung 
hatte Madagaskar einige positive ent-
wicklungen zu verzeichnen. Der CCPr 
beklagte aber einen Mangel an transpa-
renz, beispielsweise was die Gewährung 
von amnestie für bestimmte Menschen-
rechtsverletzungen anbelangt.

Die Schweiz hatte für die 120. ta-
gung ihren vierten Bericht vorgelegt. 
Der ausschuss zeigt sich unter anderem 
erfreut über die etablierung einer natio-
nalen Kommission für die Prävention 
von Folter, die ratifikation des interna-
tionalen Übereinkommens zum Schutz 
aller Personen vor dem Verschwinden-
lassen (international Convention for the 
Protection of all Persons from enforced 
Disappearance – CPeD), das CrPD so-
wie das Übereinkommen nummer 189 

der internationalen arbeitsorganisation 
(international Labour organization – 
iLo) über menschenwürdige arbeit für 
Hausangestellte. Kritisch äußerte sich 
der ausschuss, neben vielen weiteren 
aspekten, zur Volksinitiative ›Schwei- 
zer recht statt fremde richter (Selbst- 
bestimmungsini tiative)‹. Die initiative  
strebt eine Verfassungsänderung an. 
Darin soll ein Vorrang des Verfassungs-
rechts gegenüber dem Völkerrecht ver-
ankert werden. Weiter sieht die initiati- 
ve die nichtanwendung verfassungs wid- 
riger völkerrechtlicher Verträge durch 
die Behörden sowie eine anpassungs- 
und Kündigungspflicht solcher Verträge 
des Bundes und der Kantone vor. Der 
CCPr empfahl der Schweiz, Volksini- 
tiativen vor dem Volksentscheid stärker 
auf ihre Kompatibilität mit dem Zivil-
pakt zu überprüfen. Daneben war ins-
besondere die Behandlung von Geflüch-
teten und damit zusammenhängende 
Menschenrechtsverletzungen, wie etwa 
diskriminierende Verhaltensweisen der 
Schweizer Polizei, thema der abschlie-
ßenden Bemerkungen.

121. Tagung

Die Herbsttagung befasste sich mit den 
Staatenberichten australiens, der De- 
mokratischen republik Kon go, der Do- 
minikanischen republik, Jor da niens, 

Kame runs, Mauritius’ und rumäniens. 
außerdem wurden 27 individualbe-
schwerden bearbeitet. Besonderes au-
genmerk soll im Folgenden auf die Staa-
tenberichte Jordaniens und rumäniens 
gelegt werden.

in Bezug auf den fünften Staatenbe-
richt Jordaniens begrüßte der CCPr die 
Gründung des Jordanischen Verfas sungs-
gerichtshofs im Jahr 2012, die einset-
zung einer unabhängigen Wahlkommis-
sion im Jahr 2011 sowie einer Menschen - 
rechtskoordinatorenstelle im Jahr 2014. 
Der ausschuss beklagte das Fehlen einer 
umfassenden antidiskriminierungsge-
setzgebung auf der Grundlage der Be-
stimmungen des Zivilpakts. auch häus-
liche Gewalt gegen Frauen und Mädchen 
und die häufig mangelhafte rechtliche 
Verfolgung der Gewalttäter bleibt ein 
gravierendes Problem in Jordanien. Be-
sorgt äußerte sich der ausschuss zusätz-
lich über die schlechten Lebensbedin-
gungen der zahlreichen Geflüchteten in 
den auffanglagern an der Grenze zwi-
schen Syrien und Jordanien.

Weiterhin begutachtete der CCPr 
den fünften Bericht rumäniens. Seit 
dem letzten Bericht ist rumänien meh-
reren Zusatzprotokollen zu internatio-
nalen Menschenrechtsübereinkommen 
beigetreten und hat im Jahr 2011 das 
CrPD ratifiziert. Der ausschuss wie-
derholte seine Bedenken bezüglich der 
Diskriminierung der roma in rumänien 
und äußerte sich besorgt über Berichte 
rassistisch motivierter Gewalttaten ge- 
gen über den roma, unter anderem durch  
Polizeikräfte. Des Weiteren scheint die 
Misshandlung von Patientinnen und Pa-
tienten in psychiatrischen anstalten und 
Gefängnissen weit verbreitet. Der aus-
schuss empfahl rumänien darüber hin-
aus, stärker gegen den Menschenhandel 
vorzugehen und die opfer besser zu un-
terstützen. auch mangelhafte Präven-
tion und Strafverfolgung häuslicher Ge-
walt bleibt ein gravierendes Problem in 
rumänien.

Andreas Buser
(Dieser Beitrag setzt den Bericht von 
Andreas Buser, Menschenrechtsaus-
schuss: 116. bis 118. Tagung 2016, VN, 
4/2017, S. 179f., fort.)

Die Kisten mit den Unterschriften der Selbstbestimmungsinitiative ›Schweizer Recht statt fremde 
Richter‹ der Schweizerischen Volkspartei (SVP) stapelten sich vor der Einreichung im Jahr 2016 in 
Bern. Der CCPR äußerte sich kritisch gegenüber dieser Initiative, über die bislang noch nicht 
abgestimmt wurde.   FOTO: PICTURE ALLIANCE/KEYSTONE
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Das Übereinkommen über die Rech-
te von Menschen mit Behinderun-
gen (Convention on the Rights of 

Persons with Disabilities – CRPD) und 
das dazugehörige Fakultativprotokoll 
traten am 3. Mai 2008 in Kraft. Letz- 
teres sieht ein individualbeschwerde- 
verfahren sowie ein Verfahren zur Unter- 
suchung von gravierenden Menschen-
rechtsverletzungen vor.

ende des Jahres 2017 hatte das Über-
einkommen 175 Vertragsstaaten und so-
mit drei Staaten mehr als im Jahr 2016. 
Hinzugekommen waren Fidschi, Mo- 
naco und Suriname. Das Fakultativpro-
tokoll wurde von keinem weiteren Staat 
ratifiziert. es bleibt damit bei 92 Ver-
tragsstaaten. 

Für die Überprüfung der einhaltung 
des CrPD durch die Staaten ist ein aus-
schuss zuständig. Dieser Ausschuss für 
die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen (Committee on the Rights of 
Persons with Disabilities) wurde im 
Jahr 2009 eingerichtet und setzt sich aus 
18 unabhängigen Fachleuten zusammen. 
Bis zum ende der 18. tagung lagen dem 
ausschuss 107 Staatenberichte vor, von 
denen 56 geprüft wurden.

im Berichtszeitraum kam der aus-
schuss zu zwei tagungen in Genf zusam-
men: 17. tagung: 20. März bis 12. april 
2017; 18. tagung: 14. august bis 1. Sep-
tember 2017.

Allgemeine Bemerkungen 

Bei der 18. tagung des ausschusses 
konnte die allgemeine Bemerkung nr. 5 
zu artikel 19 (recht auf selbstbestimm-
tes Leben) verabschiedet und somit ein 
stark von der Zivilgesellschaft geprägter 
Beratungsprozess abgeschlossen werden. 
Das recht auf selbstbestimmtes Leben 
zielt darauf ab, dass Menschen mit Be-
hinderungen die Kontrolle und Verant-
wortung für das eigene Leben überneh- 

Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen | 
17. und 18. Tagung 2017

n Recht auf selbstbestimmtes Leben
n Individualbeschwerden und Staatenberichte
n Menschenrechtsindikatoren

men können. Der ausschuss definiert in 
dem Dokument zentrale Begriffe, wie 
den des ›selbstbestimmten Lebens‹, ›ge-
meindenah‹ oder ›persönliche assistenz‹. 
Menschen mit Behinderungen sollen die 
Möglichkeit haben, selbst entscheiden zu 
können, wo und mit wem sie leben wol-
len. Stationäre einrichtungen sind zu-
gunsten von gemeindenahen Unterstüt-
zungsdiensten zu schließen, um weitere 
exklusionsrisiken zu beseitigen.

am 25. august 2017 fand die allge-
meine Diskussion zu der allgemeinen 
Bemerkung nr. 6 zu artikel 5 (recht 
auf Gleichheit und nichtdiskriminie-
rung) statt. Die Verabschiedung der all-
gemeinen Bemerkung nr. 6 soll bei der 
19. tagung des ausschusses anfang des 
Jahres 2018 erfolgen.

Individualbeschwerden

im Berichtszeitraum wurden insgesamt 
sechs individualbeschwerden verhandelt.

17. Tagung
Der ausschuss beschäftigte sich wäh-

rend der 17. tagung mit drei individual-
beschwerden, die allesamt negativ be-
schieden wurden. im ersten Verfahren 
Herr D. r. gegen australien (CrPD/C/ 
17/D/14/2013) beschwerte sich der an-
tragsteller darüber, dass ihm der Zu-
gang zu eigenem Wohnraum und somit 
zu einem selbstbestimmten Leben ver-
wehrt worden sei. er musste trotz zahl-
reicher entlassungsanträge in einer spe-
ziellen einrichtung für Menschen mit 
Behinderungen leben. er sei dort ferner 
nicht in ausreichender Weise für ein un-
abhängiges und selbstbestimmtes Leben 
vorbereitet worden. Der ausschuss wies 
den antrag aufgrund dessen Unzuläs-
sigkeit zurück. Der antragsteller hatte  
die entscheidung der australischen Men-
schenrechtskommission nicht abgewar-
tet, obwohl seine Beschwerde dort be- 

reits vorlag (vgl. artikel 2 lit. d des Fa-
kultativprotokolls).

auch die individualbeschwerde Herr 
D. L. gegen Schweden (CrPD/C/17/D/ 
31/2015) wurde abgewiesen. Dem an-
tragsteller wurde autismus diagnosti-
ziert und er war Schüler an einer Son-
derschule. Dort griff er auf instrumente 
der gestützten Kommunikation zurück, 
die allerdings aufgrund eines erlasses 
des schwedischen Schulinspektors nicht 
mehr genutzt werden durften. Der an-
tragsteller konnte dem Unterricht auf-
grund des Verbots nur noch stark einge-
schränkt folgen. eine sachliche ent - 
scheidung konnte durch den ausschuss 
nicht getroffen werden, da der Kläger 
bisher noch keine rechtliche Prüfung 
durch den obersten schwedischen Ge-
richtshof veranlasst hatte. 

Der ausschuss lehnte ebenfalls die 
Beschwerde Frau L. M. L. gegen Groß-
britannien (CrPD/C/17/D/27/2015) als 
unzulässig ab. Die antragstellerin ließ 
eine operation nach einem lumbosa kra-
len Bandscheibenvorfall vornehmen und 
hatte anschließend mit erheblichen ge-
sundheitlichen Problemen zu kämpfen. 
Sie hätte zahlreiche ärztliche Behand-
lungen in anspruch nehmen müssen, die 
ihr allerdings durch die zuständigen Leis-
stungsträger teilweise nicht genehmigt 
wurden. in der Folge seien ihre Mög-
lichkeiten zur gesellschaftlichen teilha-
be deutlich eingeschränkt gewesen. Der 
ausschuss wies die Beschwerde ab, da 
die antragstellerin die diskriminieren-
den Handlungen nicht ausreichend be-
gründen konnte (vgl. artikel 2 lit. e des 
Fakultativprotokolls).

18. Tagung
Während der 18. tagung prüfte der 

ausschuss ebenfalls drei individualbe-
schwerden. Während zwei Beschwerden 
positiv beschieden wurden, wurde die von 
Herrn o. o. J. gegen Schweden (CrPD/ 
C/18/D/28/2015) abgewiesen. Der an-
tragsteller und seine Frau stammen ur-
sprünglich aus nigeria, ihr Sohn wurde 
in Schweden geboren. ihre aufenthalts-
genehmigung für Schweden wurde im 
Jahr 2012 nicht verlängert. Beim Sohn 
des antragstellers wurde im Jahr 2013 
autismus und eine psychosoziale Beein-
trächtigung diagnostiziert. ein erneuter 
asylantrag wurde abgewiesen, da eine 
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medizinische Versorgung des Sohnes in 
nigeria gewährleistet wäre. Der aus-
schuss sah zwar eine Verletzung des ar-
tikels 28 (recht auf einen angemessenen 
Lebensstandard und soziale Sicherung) 
des CrPD, er konnte allerdings nur die 
Unzulässigkeit der Beschwerde feststel-
len, da die innerstaatlichen rechtsbe-
helfe nicht erschöpft worden sind (vgl. 
artikel 2 lit. d des Fakultativprotokolls).

im Verfahren Herr X. gegen tansa-
nia (CrPD/C/18/D/22/2014) stellte der 
ausschuss eine Verletzung des CrPD 
fest. Herr X. ist ein Mensch mit al- 
bi nismus, der von Fremden überfallen 
wurde. Diese schlugen ihn bewusstlos 
und schnitten ihm seine arme ab. Der 
irrglaube, dass die Knochen von Men-
schen mit albinismus magische Kräfte 
haben würden, ist weit verbreitet. Der 
antragsteller legte Beschwerde gegen 
den Staat tansania ein, da die zustän-
digen Behörden keine strafrechtlichen 
ermittlungen gegen die täter aufgenom-
men hatten und er infolge dieses Über-
falls nicht mehr selbstbestimmt leben 
konnte. aufgrund seiner wirtschaftli-
chen Situation hatte er ferner keine Mög- 
 lichkeit nach Daressalam zu reisen, um 
dort zivilrechtliche ansprüche gericht-
lich geltend zu machen. Der ausschuss 
empfahl dem Staat tansania, den an-
tragsteller zu unterstützen und ihm ein 
selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. 
Darüber hinaus solle der Handel mit 
Körperteilen strafrechtlich sanktioniert 
werden.

im Fall Boris Makarov gegen Li- 
tauen (CrPD/C/18/D/30/2015) stellte 
ein ehemann einen antrag, nachdem 
seine ehefrau bei einem schweren auto-
unfall im Jahr 2005 erhebliche Verlet-
zungen des Gehirns davongetragen hat-
te, an denen sie im Jahr 2011 schließ- 
lich verstarb. Der antragsteller berief 
sich unter anderem darauf, dass seine 
Frau aus finanziellen Gründen weder 
persönlich noch durch rechtliche Ver-
tretung an einem Gerichtsverfahren teil-
nehmen konnte. er verwies auf die li-
tauische Verfassung, die eine kostenfreie 
rechtsberatung vorsieht, wenn ein op-
fer die Kosten nicht eigenständig tragen 
kann. Der ausschuss empfahl Litauen, 
den effektiven rechtsschutz von Men-
schen mit Behinderungen zu überprüfen 
und Maßnahmen zu treffen, die auch 

für Menschen mit Behinderungen eine 
kostenfreie rechtsberatung sicherstel-
len, wenn dies notwendig ist.

Staatenberichte

im Berichtszeitraum wurden insgesamt 
14 Staatenberichte verhandelt und fünf 
Fragenkataloge verabschiedet.

17. Tagung
Der ausschuss prüfte bei der 17. ta-

gung die Staatenberichte von armenien, 
Bosnien-Herzegowina, Honduras, iran, 
Jordanien, Kanada, der republik Mol-
dau und Zypern. Des Weiteren wurde 
der Fragenkatalog für Panama verab-
schiedet. Die republik Moldau hatte 
seit der ratifizierung der CrPD im 
Jahr  2010 etwa 50 Gesetzesreformen 
durchgeführt, die die rechte von Men-
schen mit Behinderungen betreffen.  
Wie der ausschuss allerdings feststellte, 
wurden bei den reformen die Vorga-
ben der CrPD teilweise unzureichend 
berücksichtigt. Der ausschuss machte 
deutlich, dass diskriminierende Sprache 
im rahmen neuer Gesetze dringend 
vermie den werden sollte. im rahmen 
einiger Staatenberichtsverfahren fiel die 
teilweise geringe Beteiligung der Zi-
vilgesellschaft besonders negativ auf. 
Während die informationen durch die 
iranische Zi vilgesellschaft kaum er-
kenntnisse zuließen, waren aus Zypern 
erst gar keine Vertreterinnen und Ver-
treter nach Genf gereist.

18. Tagung
Während der 18. tagung wurden die 

Staatenberichte von Großbritannien, 
Lettland, Luxemburg, Marokko, Mon-
tenegro und Panama geprüft. Für ar-
gentinien, australien, ecuador und tu-
nesien wurden die Fragenkataloge ver- 
abschiedet. im Fall von Großbritannien 
kritisierte der ausschuss den anhalten-
den Missbrauch in stationären einrich-
tungen, zum Beispiel durch Zwangsbe-
handlungen. Lettland hatte nach der 
ratifizierung im Jahr 2010 zahlreiche 
Gesetzesreformen auf den Weg gebracht 
und unter anderem die vollständige ein-
schränkung der rechtlichen Handlungs-
fähigkeit von Menschen mit Behinde-
rungen abgeschafft. Gleichzeitig machte 

der ausschuss deutlich, dass Lettland  
in den Bereichen der einführung oder 
der inklusiven Beschulung von Kindern 
mit Behinderungen noch deutlich nach-
bessern muss. Luxemburg erkannte im 
Jahr  2017 die deutsche Gebärdenspra-
che als offizielle Sprache an. aus einer 
marokkanischen Studie im Jahr 2011 
ging hervor, dass mehr als 62  Prozent 
der Frauen mit Behinderungen in Ma-
rokko opfer von Gewalt wurden. Der 
ausschuss nahm dies zum anlass, um 
die marokkanische Delegation auf die 
notwendigkeit besserer Schutzstandards 
für Menschen mit Behinderungen hin-
zuweisen. 

Verschiedenes

inwieweit die Umsetzung der CrPD  
gemessen und überwacht werden kann, 
ist teil einer anhaltenden Diskussion in 
der internationalen Gemeinschaft. Das 
amt des Hohen Kommissars für Men-
schenrechte (office of the High Com- 
missioner for Human rights – oHCHr) 
hat gemeinsam mit der agentur der eu-
ropäischen Union für Grundrechte und 
dem europäischen Behindertenforum im 
März 2017 erste Konzepte über die kon-
krete ausgestaltung menschenrechtsba-
sierter indikatoren erarbeitet.

Seit dem 1. Januar 2017 besteht der 
ausschuss aus je fünf experten aus  
afrika sowie dem asiatisch-pazifischen 
raum, einem experten aus Lateiname-
rika, vier aus osteuropa und drei Fach-
leuten aus der Gruppe der westeuropäi-
schen und anderen Staaten. Die fehlende 
Geschlechterparität wurde von vielen 
Un-organisationen, Mitgliedstaaten 
und der Zivilgesellschaft kritisiert, da 
mit der Vorsitzenden theresia Degener 
nur ein weibliches Mitglied im aus-
schuss vertreten war.

Lukas Groß
(Dieser Beitrag setzt den Bericht von 
Theresia Degener und Lukas Groß,  
Behindertenrechtskonvention: 13. und  
14. Tagung 2015 sowie 15. und 16. Ta-
gung 2016, VN, 4/2017, S. 181ff., fort.)
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Im Jahr 2017 fällte der Internationale 
Gerichtshof (International Court of 
Justice – ICJ) als oberstes rechtspre-

chungsorgan der Vereinten nationen ein 
Urteil und fasste 14 Beschlüsse. im Fol-
genden wird auf das Urteil und drei in-
haltlich bedeutende Beschlüsse einge-
gangen.

Die Rechtsprechung

Das Jahr wurde vor allem durch vier 
wichtige Fälle geprägt. im Verfahren So-
malia gegen Kenia stellte der iCJ keinen 
Vorrang der Streitbeilegung nach dem 
Un-Seerechtsübereinkommen (Uni ted 
nations Convention on the Law of the 
Sea – UnCLoS) fest. als antwort auf 
die Klage der Ukraine gegen russland 
ordnete der Gerichtshof vorläufige Maß-
nahmen nur im Hinblick auf das inter-
nationale Übereinkommen zur Beseiti-
gung jeder Form von rassendiskrimi- 
nierung (international Convention on 
the elimination of all Forms of racial 
Discrimination – iCerD) an. im Streit 
zwischen indien und Pakistan entschied 
der iCJ, dass die todesstrafe eines in- 
dischen Staatsbürgers in Pakistan nicht 
vor erlass des endurteils vollstreckt 
werden dürfe. im Verfahren nicaragua 
gegen Kolumbien wurden die Gegenan-
träge Kolumbiens teilweise für unzuläs-
sig erklärt.

Somalia gegen Kenia
am 2. Februar 2017 fällte der iCJ das 

einzige Urteil des Jahres zu vorgelager-
ten einwendungen im Fall zur mariti-
men abgrenzung im indischen ozean 
zwischen beiden Staaten. Mit seiner Kla-
ge hatte Somalia beantragt, seine See-
grenze zu Kenia festzulegen, denn das 
umstrittene Gebiet weist möglicherweise 
umfangreiche Öl- und Gasvorkommen 
auf. Kenia hatte hiergegen unter ande-

rem eingewandt, dass der iCJ keine Ge- 
richtsbarkeit ausüben dürfte, da Soma-
lia in seinem Vorbehalt zur Unterwer-
fungserklärung nach artikel 36, ab- 
satz 2 des iCJ-Statuts solche Fälle aus- 
geschlossen habe. Die Parteien hätten 
ein anderes Streitbeilegungssystem ver-
einbart und der hiesige Fall der Streit-
beilegung unterläge dem UnCLoS.

Der iCJ wies Kenias einwendungen 
ab und entschied, dass das Verfahren 
fortgeführt werden kann. Hier war das 
Gericht zum ersten Mal bei einem Kon-
flikt mit dem Streitbeilegungssystem des 
UnCLoS konfrontiert. Dabei kam es 
zu dem Schluss, dass artikel 282 des 
UnCLoS die Streitbeilegung durch den 
iCJ zulasse, wenn die Parteien dies ver-
einbart hätten. als solche Vereinbarung 
gelte wiederum die Unterwerfungserklä-
rung an den iCJ.

auch eine im Jahr 2009 zwischen 
den Parteien geschlossene Vereinbarung 
stellt nach ansicht des iCJ kein alterna-
tives Streitbeilegungssystem dar, da die-
ses lediglich Fragen zur abgrenzung des 
Festlandsockels, nicht aber der gesam-
ten Seegrenze umfasse.

Ukraine gegen Russland
im Januar 2017 reichte die Ukraine 

Klage gegen russland ein. in diesem 
höchst politisierten Verfahren beruft 
sich die Ukraine zur Begründung der 
Gerichtsbarkeit auf das internationale 
Übereinkommen zur Bekämpfung der 
Finanzierung des terrorismus (interna-
tional Convention for the Suppression 
of the Financing of terrorism) sowie  
das iCerD. Die Ukraine trägt vor, dass 
russland durch Waffenlieferungen und 
sonstige Unterstützung für prorussische 
Separatisten im Donezbecken gegen das 
zuvor genannte antiterrorismusüber-
einkommen verstoßen habe. russland 
hingegen besteht darauf, am Konflikt in 
der ost ukraine nicht beteiligt zu sein. 

außerdem wirft die Ukraine russland 
die Diskriminierung der ukrainischen 
Bevölkerung und Krimtataren auf der 
Krim-Halbinsel vor.

am 19. april 2017 gab der iCJ dem 
antrag der Ukraine auf einstweiligen 
rechtsschutz nur teilweise statt. Maß-
nahmen wurden lediglich in Bezug auf 
das iCerD angeordnet. russland wur-
de aufgefordert, die Diskriminierung 
von Minderheiten auf der annektierten 
Krim-Halbinsel einzustellen. Zum einen 
solle es den ausschluss der Krim tataren 
von politischen entscheidungsprozessen 
rückgängig machen. Zum anderen müs-
se russland sicherstellen, dass auf der 
Krim weiterhin auf Ukrainisch unter-
richtet werden darf, was im Jahr 2014 
verboten wurde. 

indes sah der iCJ es nicht als hinrei-
chend belegt an, dass russland terro-
rismus finanziert. in der tat sei es in der 
ostukraine zu einer erheblichen todes-
zahl unter der Zivilbevölkerung gekom-
men. Zur Bejahung von terrorismus im 
Sinne von artikel 2 des internationalen 
Übereinkommens zur Bekämpfung der 
Finanzierung des terrorismus hätten 
die Separatisten jedoch absichtlich und 
gezielt töten müssen. Hierzu sei von  
der Ukraine bisher nichts vorgetragen 
worden.

Indien gegen Pakistan
am 18. Mai 2017 erließ der iCJ die 

zweite einstweilige anordnung im Fall 
›Jadhav‹ zwischen indien und Pakistan. 
in der Klage beschuldigte indien seinen 
nachbarstaat, im rahmen der Festnah-
me und des Verfahrens mit dem ergeb-
nis einer Verurteilung zum tode durch 
ein Militärgericht gegen einen indischen 
Staatsangehörigen das Wiener Überein-
kommen über konsularische Beziehun-
gen verletzt zu haben. indien sei über  
die Festnahme von Kulbhushan Jadhav 
erst mit großer Verspätung mittels einer 
Presseerklärung benachrichtigt worden. 
Dieser sei nicht über sein recht auf kon-
sularischen Beistand informiert sowie 
der Zugang zu ihm verweigert worden.

in seiner anordnung hat der iCJ Pa-
kistan aufgefordert, alle verfügbaren 
Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzu-
stellen, dass Jadhav nicht hingerichtet 
wird, bevor der iCJ in der Sache end-
gültig entschieden hat. Hierbei handelt 

Rechtsfragen
Internationaler Gerichtshof | Tätigkeit 2017

n Verfahren zwischen Somalia und Kenia wird fortgesetzt
n Anfrage der UN-Generalversammlung zum Chagos-Archipel
n Revolution in der Richterwahl
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Elisa Freiburg
(Dieser Beitrag setzt den Bericht von 
Elisa Freiburg, Internationaler Gerichts-
hof: Tätigkeit 2016, VN, 4/2017, S. 184f., 
fort.)

es sich um eine übliche einstweilige an-
ordnung in Fällen, in denen die Verlet-
zung des Wiener Übereinkommens über  
konsularische Beziehungen bezüglich  
von zum tode verurteilten Staatsbürgern 
gerügt wird, um vollendete tatsachen 
zu vermeiden. 

Nicaragua gegen Kolumbien
am 15. november 2017 erging 

schließlich eine anordnung des Gerichts 
zu Gegenforderungen Kolumbiens be-
züglich der Klage nicaraguas, in der es 
um mögliche Verletzungen der Souverä-
nität und der maritimen räume im Ka-
ribischen Meer geht.

Dieses Verfahren war schon im Jahr 
2013 eingeleitet worden und beruht auf 
einem Konflikt der beiden Staaten um 
das archipel San andrés und die umlie-
genden Seegebiete. im Jahr 2012 hatte 
der iCJ in einem früheren Verfahren  
sieben inseln Kolumbien zugeschrieben 
sowie zugunsten nicaraguas eine See-
grenze gezogen. Mit seiner neuen Klage 
behauptet nicaragua, dass Kolumbien 
rechte in Bezug auf diese Grenzziehung 
verletzt und dabei auch gegen das völker-
rechtliche Gewaltverbot verstoßen habe. 

nun entschied der iCJ über die Zu-
lässigkeit von Gegenforderungen bezie-
hungsweise -klagen Kolumbiens. Zwei 
davon wurden zurückgewiesen, weil sie 
weder faktisch noch rechtlich einen Be-
zug zur Klage nicaraguas aufweisen 
würden. Diese bezogen sich auf behaup-
tete Sorgfaltspflichtverletzungen nica-
raguas, die Meeresumwelt in der Süd-
westkaribik beziehungsweise die rechte 
der Bevölkerung von San andrés auf 
eine gesunde Umwelt zu schützen. Zu 
diesen ansprüchen müsste Kolumbien 
eine eigenständige Klage einreichen.

Für zulässig erklärt wurden hingegen 
Kolumbiens anträge betreffend der Be-
hinderung der gewohnheitsrechtlichen 
Fischereirechte der Bevölkerung des ar-
chipels sowie eines nicaraguanischen er-
lasses des Jahres 2013, der nicaraguas 
Meereszonen über die völkerrechtlich 
erlaubten ausmaße festsetzen würde.

Neue Verfahren

im Jahr 2017 wurden beim iCJ gleich 
sechs neue Verfahren anhängig. neben 

den Verfahren zwischen der Ukraine und 
russland sowie zwischen indien und 
Pakistan hat Malaysia anfang Februar 
eine revision des im Jahr 2008 im Ver-
hältnis zu Singapur ergangenen Urteils 
betreffend die Souveränität unter ande-
rem über die insel Pedra Branca bean-
tragt. im Juni folgte eine Klage bezüg-
lich der interpretation einer Bestimmung 
desselben Urteils. Beide Verfahren ste-
hen selbständig nebeneinander.

Weiterhin klagte Costa rica gegen 
nicaragua bezüglich der Landgrenze im 
nördlichen teil der isla Portillos. Dieses 
Verfahren wurde durch anordnung vom 
2. Februar 2017 mit einer älteren Klage 
zur Seegrenze zwischen den beiden Staa-
ten zusammengeführt. 

Besonderes aufsehen erregte die an-
frage der Un-Generalversammlung an 
den iCJ, ein rechtsgutachten zum Sta-
tus des Chagos-archipels zu erstellen. 
Bei diesem handelt es sich um das letzte 
noch verbliebene britische Überseege-
biet im indischen ozean. Um das Gebiet 
im Jahr 1971 einer US-Militärbasis zur 
Verfügung stellen zu können, wurden 
alle Chagossianer unter anderem nach 
Mauritius zwangsumgesiedelt.

Die anfrage beinhaltet zwei Fragen: 
Zum einen soll der iCJ klären, ob der 
Dekolonialisierungsprozess von Mauri-
tius rechtmäßig abgeschlossen wurde, 
als Mauritius im Jahr 1968 die Unab-
hängigkeit erlangte, das Chagos-archi-
pel jedoch bei Großbritannien verlieb. 
Zum anderen fragt sie nach den völker-
rechtlichen Konsequenzen, die sich aus 
der fortwährenden Verwaltung des ar-
chipels durch Großbritannien ergeben, 
insbesondere im Hinblick auf das Un-
vermögen von Mauritius, die einwohner 
des archipels zurücksiedeln zu können.

Großbritannien konnte trotz großer 
diplomatischer anstrengungen die an-
frage nicht verhindern. Die Generalver-
sammlung stimmte mit einer Mehrheit 
von 94 Stimmen bei 65 enthaltungen 
und 15 Gegenstimmen für den antrag. 
es bleiben indes Zweifel, ob die Gutach-
tenanfrage in anbetracht der fehlenden 
Zustimmung Großbritanniens zulässig 
ist, da anfragen zu rechtsgutachten ei-
gentlich nicht originär bilaterale Strei-
tigkeiten betreffen sollten.

Zum ende des Jahres 2017 waren ins-
gesamt 17 Verfahren beim iCJ anhängig.

Institutionelles 

im Jahr 2017 fand am iCJ eine regel-
rechte revolution statt: Das erste Mal 
seit über 30 Jahren sind auf der richter-
bank nicht mehr alle fünf ständigen 
Mitglieder des Un-Sicherheitsrats (Per-
manent Five – P5) vertreten.

Zuständig für die richterwahl sind 
der Un-Sicherheitsrat sowie die Un-
Generalversammlung. nach artikel 10, 
absatz 1 des iCJ-Statuts ist eine absolu-
te Mehrheit in beiden Gremien erforder-
lich. im november 2017 sollten fünf im 
Jahr 2018 frei werdende richterstellen 
besetzt werden, für die sechs Kandida-
ten aufgestellt wurden. Wiedergewählt 
wurden der Gerichtspräsident ronny 
abraham aus Frankreich, der Vizepräsi-
dent abdulqawi Yusuf (Somalia) sowie 
augusto Cançado trindade (Brasilien). 
erstmalig gewählt wurde der Libanese 
nawaf Salam, bis dato langjähriger Stän-
diger Vertreter Libanons bei den Un. 

als eigentlich gesichert galt die Wie-
derwahl des britischen Kandidaten, Sir 
Christopher Greenwood. Das iCJ-Statut 
schreibt nirgends einen festen Platz für 
die ständigen Mitglieder des Un-Sicher-
heitsrats fest. es handelte sich dabei bis-
her aber um ein ungeschriebenes Gesetz 
(mit ausnahme Chinas). Doch während 
der Sicherheitsrat für Greenwood votier-
te, stimmte die Generalversammlung für 
den ebenfalls bereits amtierenden iCJ-
richter Dalveer Bhandari aus indien. 
nach insgesamt zwölf abstimmungs-
runden – in der letzten erhielt Bhandari 
von der Generalversammlung fast zwei 
Drittel der Stimmen – gab Großbritan-
nien schließlich auf und zog seinen Kan-
didaten zugunsten Bhandaris zurück.

erstmalig in der Geschichte des iCJ 
wird damit kein britischer Kandidat am 
Gericht vertreten sein. aus Sicht des 
Un-Sicherheitsrats und den P5 (darun-
ter insbesondere Großbritannien) stellt 
diese entwicklung eine Bedrohung si-
cher geglaubter Privilegien dar.
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Die erkenntnis, dass Maßnahmen zur 
Friedensförderung und Konfliktpräven-
tion nur dann erfolgreich sein können, 
wenn Frauen dabei eine aktive rolle 
spielen, spiegelt sich leider nur unzurei-
chend in der Wirklichkeit wider. Zwar 
haben die Vereinten nationen zahlreiche 
resolutionen und reformen zur Ge-
schlechtergleichstellung in Friedensmis-
sionen auf den Weg gebracht, allerdings 
stellen wiederholte Fälle sexueller aus-
beutung sowie ein Frauenanteil von nur 
knapp vier Prozent unter den Friedens-
sicherungskräften bisherige reform- 
erfolge immer wieder infrage. 

Sabrina Karim und Kyle Beardsley 
gehen daher der Frage nach, inwiefern 
Geschlechtergleichstellungsreformen in 
Un-Friedensmissionen bisher zu tatsäch-
lichen Veränderungen in den Missionen 
selbst und in Postkonfliktgesellschaften 
beigetragen haben. 

ausgangspunkt der Studie ist die Prä-
misse, dass Un-Friedenssicherungsein- 
sätze von einem Machtungleichgewicht 
zwischen den Geschlechtern geprägt 
sind. Dieses fördert ein Männlichkeits-
ideal, das geschlechtsspezifische Diskri-
minierungen und Fälle sexueller aus-
beutung und Gewalt begünstigt und 
Frauen bei der ausübung diverser rol-
len in Friedensmissionen einschränkt.  
Männer werden zu Beschützern erhoben 
und Frauen auf ihre angebliche Schutz-
bedürftigkeit reduziert.

Zur Überprüfung dieser Grundan- 
nah men unterteilen Karim und Beardsley 
ihre Studie in einen historisch-theore- 
tischen und in zwei empirische teile. 
Methodisch verfolgen letztere einen em-
pirisch-positivistischen ansatz, der die 
absehbaren Folgen der Machtungleich-
gewichte zwischen den Geschlechtern in 
Friedensmissionen anhand einer Kombi-
nation aus quantitativen und qualitati-
ven Datensätzen sowie einer Fallstudie, 
der Mission der Vereinten nationen in 
Liberia (United nations Mission in  
Liberia – UnMiL), verifiziert. 

Cora Berner

Bei der Untersuchung der Motivatio-
nen der entsendestaaten wird deutlich, 
dass eine Mehrzahl der Länder weibliche 
Friedenssicherungskräfte überwiegend in  
kleinere und nicht direkt von Konflikten 
betroffene Missionen entsenden. Dies be-
stätigt die annahme, dass essenzialisti-
sche Vorurteile über die Schutzbedürf-
tigkeit und Fähigkeiten von Frauen die 
Geschlechtergleichstellung in Un-Frie-
densmissionen erheblich beeinträchtigen. 
in Bezug auf Fälle von sexueller aus-
beutung, Belästigung und Gewalt in 
Un-Friedensmissionen widerspricht die 
ana lyse der weitverbreiteten Logik, wo-
nach Fälle von sexueller ausbeutung  
allein durch die erhöhte Präsenz von 
Soldatinnen reduziert werden können. 
Vielmehr spielt die Geschlechtergleich-
stellungsbilanz der entsendestaaten da-
bei eine entscheidende rolle.

aufbauend auf diesen erkenntnissen 
und den erfahrungen weiblicher Frie-
denssicherungskräfte bei der UnMiL  
ist der letzte teil des Buches als Gegen-
entwurf zu den bisherigen genannten 
Gleichstellungsreformen in Un-Friedens-
missionen zu verstehen. Dabei geht es 
Karim und Beardsley im Kern darum, 
Bedingungen herauszuarbeiten, die es er- 
möglichen, die bestehende Hierarchisie-
rung der Geschlechter in Un-Friedens-
missionen zu beseitigen, um der Chan-
cengleichheit langfristig den Weg zu 
ebnen. Gleichzeitig – und darin liegt die 
eigentliche Stärke des Buches – liefert der 
Forschungsansatz der Studie auch kon-
krete anhaltspunkte, um einen wahren 
Kultur- und Politikwandel in Un-Frie-
densmissionen herbeizuführen. Somit ist 
das Buch nicht nur für Praktikerinnen 
und Praktiker eine Pflichtlektüre, son-
dern auch für all diejenigen, die die  
Ursachen institutionalisierter Geschlech-
terungleichheiten im Sicherheitskontext 
verstehen möchten. inwiefern die Vor-
schläge auch innerhalb der Un-Friedens-
missionen und in den Mitgliedstaaten 
Gehör finden, bleibt abzuwarten.

Sind Blauhelme nur für Männer?

Sabrina Karim/ 
Kyle Beardsley

Equal Opportunity 
Peacekeeping. 
Women, Peace, and 
Security in Post-
Conflict States

Oxford:  
Oxford University 
Press 2017, 296 S.,  
57,00 brit. Pfund
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Der von andrea Gawrich und Wilhelm 
Knelangen herausgegebene Sammelband 
entstand anlässlich des 65. Geburtstags 
von Joachim Krause, der bis zum Jahr 
2016 ordinarius für interna tionale Po-
litik am institut für Sozialwissenschaf-
ten an der Christian-albrechts-Univer-
sität zu Kiel war. 

Mit aufsätzen unterschiedlichster Ver- 
fasserinnen und Verfasser versucht der 
Band antworten auf die Frage zu geben, 
welchen Beitrag politische ordnungssys-
teme leisten können, um Frieden zu er-
halten und Sicherheit zu gewährleisten. 
theoriegeleitete Beiträge wechseln sich 
mit Fallstudien ab. Während sich der 
erste teil grundlegenden Fragen politi-
scher ordnung widmet, behandelt der 
zweite teil globale risiken und Heraus-
forderungen wie nukleare nichtverbrei-
tungspolitik, hybride Kriegsführung, ma- 
ritime Sicherheit, Staatsaufbau in Post-
konfliktländern und Demokratieverhin-
derungsstrategien autoritärer Staaten in 
inter nationalen organisationen. im drit-
ten teil werden Strategien und Politiken 
zentraler akteure wie der nordatlantik-
vertrags-organisation (nato), den Ver- 
einigten Staaten von amerika (USa), der 
europäischen Union (eU) und Deutsch-
lands beleuchtet. ein Beitrag widmet 
sich den Wurzeln des Konzepts interna-
tionaler Schutzverantwortung (respon-
sibility to Protect – r2P), ein weiterer 
behandelt das aktuelle Konzept über  
regionale Füh rungs mächte am Beispiel 
der BriCS-Staaten Brasilien, russland, 
indien, China und Südafrika. 

Die von Krause diagnostizierte Krise 
des Multilateralismus und die nichter- 
füllung ihrer selbst gesteckten Ziele durch 
westliche institutionen spiegeln sich in  
den einleitenden Grundlagenbeiträgen  

wider. Christian Hacke konstatiert in  
der Geschichte ein Wechselspiel von Un-
ordnung und ordnung, von realistischen 
und idealistischen ordnungsvorstellun-
gen. Derzeit schrumpfe die Hegemonie 
der USa aufgrund der Überdehnung ih-
rer Macht im Kampf gegen den interna-
tionalen terrorismus, ihrer innenpoliti-
schen Strukturkrise sowie des aufstiegs  
Chinas und anderer Mächte. eine künf-
tige ordnung könne aus einer koopera- 
tiven Machtbalance um die drei regio-
nalen Machtkerne China, russland und 
die USa bestehen, mit den USa in der 
rolle des ›sanften Hegemons‹. Hierfür 
müsse allerdings ein Mindestmaß an 
Gemeinsamkeit entwickelt und institu-
tionalisiert werden. Der neorealist Carlo 
Masala prophezeit, dass es keine Stabili-
tät des Gesamtsystems mehr geben wer-
de. Die Großmächte könnten entwick-
lungen allenfalls auf der regionalen ebe- 
ne zu beeinflussen suchen, von Kontrol-
le ganz zu schweigen.

in den Beiträgen wird deutlich, dass 
sich die sicherheitspolitischen Heraus-
forderungen in immer kürzeren Zeit- 
abständen wandeln. Dies hat weitrei-
chende auswirkungen auf die multi-
lateralen institutionen, die sich unter 
anderen rahmenbedingungen und mit 
anderen Schwerpunkten herausgebildet 
haben. Staaten reagieren infolgedessen 
mit einer Mischung aus unterschiedli-
chen ansätzen. So auch Deutschland. 
auf ein Fazit verzichten die Herausge-
benden leider. es bleibt der Leserschaft 
überlassen, darüber nachzudenken, auf 
welche Weise die politischen ordnun-
gen reformiert werden können, um ei-
nerseits Stabilität zu wahren, anderer-
seits die nötige Dynamik für neue 
entwicklungen aufzuweisen.

Politische Ordnungen  
im Stresstest

Martin Pabst

Andrea Gawrich/
Wilhelm Knelangen 
(Hrsg.)

Globale Sicherheit und 
die Zukunft politischer 
Ordnungen

Opladen/Berlin/
Toronto: Verlag 
Barbara Budrich 2017, 
276 S., 42,00 Euro
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Buchbesprechungen

Manchmal verdichtet sich schon in der 
Gestaltung des titels das Wesen eines 
Buches. So auch in dieser nun in deut-
scher Übersetzung vorliegenden Veröf-
fentlichung über Dag Hammarskjöld. 
Sein Vorname ist in größerer Schrift 
und in Großbuchstaben gesetzt: DaG. 
Der Fokus liegt auf dem Menschen, sei-
ner Persönlichkeit, seinem Wesen und 
seinem Weg. Das amt und die Komple-
xität seines diplomatischen und politi-
schen Handelns schaffen per se Distanz. 
Dahinter aber wird ein Mensch sichtbar. 

Zu dieser intendierten nähe trägt 
eine ästhetische Buchgestaltung bei, die 
Fotografien als Quellen wirklich ins 
Bild setzt und nicht nur als marginali-
sierte illustrationen von Fakten versteht. 
ein Mensch gewinnt Kontur, ein Hoch-
begabter und Leistungsträger, der sich 
zu seinen ressourcen bekennt: Familie, 
natur, Kunst und Spiritualität. Sein 
Verzicht auf Stilisierung des eigenen 
macht ihn zu einem Prototypen für ge-
lebte Verantwortung. Vor allem um die 
relativität der eigenen Karriere wis-
send, verkörpert Hammarskjöld einen 
alternativen Politikstil, empathisch und 
kritisch, visionär und konkret. 

Diesen ansatz verfolgt der autor  
Henrik Berggren auch in seinem biogra-
fischen text. Dessen originalausgabe 
erschien im Jahr 2016 in Stockholm. 
Berggren setzt die Kongokrise mit der 
russischen Forderung nach seinem rück-
tritt, Hammarskjölds legendäre ant-
wort in der Generalversammlung und 
den absturz des Flugzeugs als rahmen-
handlung an, folgt dann aber der Chro-
nologie klassischer Biografik. erfreulich 
sind die Detailtreue und ausführlichkeit 
der ersten einhundert Seiten, die Kind-
heit, Studium und ersten Verantwor-
tungsbereichen gewidmet sind. Brief- 
zitate und die erinnerungen von Weg- 
gefährten zeigen die reifung eines Men-
schen, der extreme Gegensätze in sich 
vereinen kann. eine enorme Differen-
zierung des inneren formt ihn zu einem 

Oliver Kohler

Handelnden. teilen sich in der Karriere 
vieler Politikerinnen und Politiker die 
Stränge von Kontemplation und aktion, 
kann Hammarskjöld sie zusammenhal-
ten und aufeinander beziehen. Staunend 
wird die Leserschaft Zeuge markanter 
Stationen dieses Weges.

allerdings erweist sich die Veröffent-
lichung keinen Gefallen mit dem Unter- 
titel ›Die Biografie‹. aus seiner Sicht 
führt Berggren vermeintlich offene Fra-
gen zur Bedeutung der erotik für den 
General sekretär oder die Ursachen sei-
nes todes an. Zu diesen Fragen kann die  
Forschung aber mittlerweile auf eine  
gesicherte Quellenlage zurückgreifen. 
er gewichtet das Überlieferte, kann aber 
kaum neues beitragen. Das wird die  
Leserschaft enttäuschen, die dem Un-
tertitel vertraut. Der Verzicht auf ein-
zelnachweise verstärkt diesen Mangel, 
der durch eine knappe Übersicht über  
Quellen und Literatur im anhang nicht  
kompensiert wird. Für den wissen-
schaftlichen Diskurs entfallen damit 
Überprüfbarkeit und transparenz. eine 
Persönlichkeit wie Hammarskjöld ruft 
Bewertungen durch Zeitgenossen, Mit-
arbeiter, Gegner und Freunde hervor. 
Wenn ein Biograf solche Voten nicht als 
ausdruck von interaktionen begreift, 
sondern sich einreiht in die reihe der 
Bewertenden, sind allgemeinplätze nicht 
weit entfernt. 

akzeptiert man solche Mängel, er-
füllt das Buch eine wichtige Funktion: 
Leserinnen und Leser und vielleicht vor 
allem heranwachsende entscheidungs-
träger in Politik, Gesellschaft, Wissen-
schaft und Kunst werden mit einem 
Menschen konfrontiert, dessen ethische 
Verortung ihn nicht korrumpierbar 
macht. So wird die Gruppe enttäuschter 
rezipientinnen und rezipienten hoffent-
lich zu übertreffen sein von der Über-
raschung und Faszination, die diese Ver-
öffentlichung bei vielen auslösen kann, 
die sich auf den Un-Generalsekretär 
erstmals oder neu einlassen.

Henrik Berggren

Dag Hammarskjöld. 
Das Unmögliche 
möglich machen –  
Die Biografie

Stuttgart: Verlag 
Urachhaus 2017,  
240 S., 38,00 Euro

Der Mensch hinter dem Amt
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Dokumente der Vereinten Nationen 

In der folgenden Übersicht sind eine Auswahl der Resolutionen der Generalversammlung sowie die Resolutionen 
und Erklärungen des Präsidenten des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen mit einer kurzen Inhaltsangabe und 
den Abstimmungsergebnissen von Februar bis Mai 2018 aufgeführt. Die Dokumente sind alphabetisch nach 
Ländern, Regionen oder Themen sortiert. In der jeweiligen Rubrik erfolgt die Auflistung chronologisch (das 
älteste Dokument zuerst). Die Dokumente sind im Volltext über die Webseite des Deutschen Übersetzungsdiens-
tes zu finden: www.un.org/Depts/german

Dokumente der Vereinten Nationen

Generalversammlung

UN-Dok.-Nr. Datum Gegenstand Abstimmungs-
ergebnis

Reform A/RES/72/279 
(2018)

31.5.2018 Die Generalversammlung ersucht den Generalsekretär, die 
Institutionen des UN-Entwicklungssystems bei ihren Bemühungen 
zu leiten, gemeinsam eine neue Generation von Landesteams der 
Vereinten Nationen einzurichten, deren Präsenz auf die Bedürfnisse 
des jeweiligen Landes zugeschnitten ist mit dem Ziel, die Unterstüt-
zung vor Ort optimal zu konfigurieren sowie die Koordinierung, 
Transparenz, Effizienz und Wirkung der Entwicklungsaktivitäten der 
Vereinten Nationen zu verbessern, im Einklang mit der jeweiligen 
nationalen Entwicklungspolitik und den entsprechenden Plänen, 
Prioritäten und Bedürfnissen.

ohne förmliche 
Abstimmung 
angenommen

Sicherheitsrat

UN-Dok.-Nr. Datum Gegenstand Abstimmungs-
ergebnis

Friedens- 
konsolidierung

S/RES/2413(2018) 26.4.2018 Der Sicherheitsrat begrüßt die Vorlage des Berichts des General-
sekretärs über Friedenskonsolidierung und Aufrechterhaltung des 
Friedens. Er nimmt Kenntnis von den darin enthaltenen Empfeh-
lungen und Optionen und beschließt, sie weiter zu erörtern.

einstimmige  
Annahme 

Friedens- 
sicherung

S/PRST/2018/10 14.5.2018 Der Sicherheitsrat bekräftigt seine nach der Charta der Vereinten 
Nationen bestehende Hauptverantwortung für die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit sowie seine Ent - 
schlossenheit, die Ziele und Grundsätze der Charta hochzuhalten, 
zu denen er sich bekennt und die er achtet. 

Humanitäres 
Völkerrecht

S/RES/2417(2018) 24.5.2018 Der Sicherheitsrat verweist auf den Zusammenhang zwischen 
bewaffneten Konflikten und Gewalt sowie der Gefahr einer Hun - 
gers not. Der Rat fordert alle Parteien bewaffneter Konflikte auf, 
ihren nach dem humanitären Völkerrecht bestehenden Verpflich-
tungen nachzukommen, Zivilpersonen zu schützen und konstant 
dafür Sorge zu tragen, dass zivile Objekte verschont werden, ins- 
besondere diejenigen, die für die Nahrungsmittelproduktion und 
-verteilung notwendig sind.

einstimmige  
Annahme 

Jemen S/2018/156 26.2.2018 Der Sicherheitsrat bekräftigt die Notwendigkeit, den politischen 
Übergang nach der umfassenden Konferenz des nationalen Dialogs 
im Einklang mit der Initiative des Golf-Kooperationsrats und ihrem 
Umsetzungsmechanismus und im Hinblick auf die Erwartungen des 
jemenitischen Volkes vollständig und rasch zu vollziehen. 

Veto
+11;
-2 (Bolivien, Russland);
=2 (China, Kasachstan)

Syrien S/2018/175 10.4.2018 Der Sicherheitsrat verurteilt erneut auf das Entschiedenste jeden 
Einsatz toxischer Chemikalien als Waffen in der Arabischen Republik 
Syrien oder anderswo. Der Rat erinnert an seinen Beschluss, dass 
die Arabische Republik Syrien chemische Waffen weder einsetzen, 
entwickeln, herstellen, auf andere Weise erwerben, lagern oder 
zurückbehalten noch chemische Waffen unmittelbar oder mittelbar 
an andere Staaten oder an nichtstaatliche Akteure weitergeben darf. 
Der Rat beschließt, den Unabhängigen Untersuchungsmechanismus 
der Vereinten Nationen (UNIMI) für einen Zeitraum von einem Jahr 
ab dem Datum der Genehmigung seiner Aufgabenstellung durch 
den Sicherheitsrat einzurichten.

abgelehnt und 
zurückgezogen
+6;
-7 (Frankreich, Großbritan- 
nien, Niederlande, Peru,  
Polen, Schweden, USA);
=2 (Côte d’Ivoire, Kuwait)
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Dokumente der Vereinten Nationen

Sicherheitsrat

UN-Dok.-Nr. Datum Gegenstand Abstimmungs-
ergebnis

S/2018/321 10.4.2018 Der Sicherheitsrat erklärt erneut, dass keine Partei in der Arabi-
schen Republik Syrien chemische Waffen einsetzen, entwickeln, 
herstellen, erwerben, lagern, zurückbehalten oder weitergeben 
soll. Der Rat verurteilt auf das Entschiedenste, dass angeblich 
weiter chemische Waffen eingesetzt werden, insbesondere am 
7. April 2018 in Duma.

Veto
+12;
-2 (Bolivien, Russland);
=1 (China)

S/2018/322 10.4.2018 Der Sicherheitsrat bringt seine große Beunruhigung über die 
Vorwürfe betreffend den Einsatz chemischer Waffen in der Ara- 
bischen Republik Syrien zum Ausdruck, insbesondere über den 
angeblichen Vorfall am 7. April 2018 in Duma. Er stellt mit Empö- 
rung fest, dass in der Arabischen Republik Syrien Berichten zufolge 
nach wie vor Menschen mit chemischen Waffen getötet und verletzt 
werden und erklärt erneut mit Entschlossenheit, dass die dafür 
Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden müssen.

abgelehnt und 
zurückgezogen
+5;
-4 (Frankreich, Großbritan- 
nien, Polen, USA);
=6 (Äquatorialguinea, Côte 
d’Ivoire, Kuwait, Niederlande, 
Peru, Schweden)

S/2018/355 14.4.2018 Der Sicherheitsrat verurteilt den gegen das Völkerrecht und die 
Charta der Vereinten Nationen verstoßenden Angriff der Vereinigten 
Staaten von Amerika und ihrer Verbündeten auf die Arabische 
Republik Syrien. Der Rat verlangt, dass die Vereinigten Staaten von 
Amerika und ihre Verbündeten sofort und unverzüglich die Angriffe 
auf die Arabische Republik Syrien einstellen, und verlangt außer- 
dem die Unterlassung jeder weiteren gegen das Völkerrecht und  
die Charta der Vereinten Nationen verstoßenden Anwendung  
von Gewalt.

abgelehnt und 
zurückgezogen
+3; 
-8 (Côte d’Ivoire, Frankreich, 
Großbritannien, Kuwait, 
Niederlande, Polen,  
Schweden, USA);
=4 (Äquatorialguinea, 
Äthiopien, Kasachstan, Peru)

Somalia S/RES/2415(2018) 15.5.2018 Der Sicherheitsrat beschließt, die Mitgliedstaaten der Afrikanischen 
Union (AU) zu ermächtigen, die Mission der AU in Somalia (AMISOM) 
bis zum 31. Juli 2018 fortzuführen und die Anzahl an Uniformierten 
zu reduzieren. Der Rat ersucht den Generalsekretär, weiterhin 
logistische Unterstützung für AMISOM, für die somalische National- 
armee und für die Hilfsmission der Vereinten Nationen in Somalia 
(UNSOM) zu leisten.

einstimmige  
Annahme

Sudan/Südsudan S/RES/2416(2018) 15.5.2018 Der Sicherheitsrat beschließt, die in Ziffer 2 und 3 der Resolution 
1990(2011) festgelegten Mandate und Aufgaben der Interims-
Sicherheitstruppe der Vereinten Nationen für Abyei (UNISFA) bis 
zum 15. November 2018 zu verlängern. Der Rat beschließt, die 
genehmigte Truppenstärke bis dahin auf 4500 Soldaten zu ver- 
ringern. Der Rat ersucht die Vereinten Nationen, unverzüglich 
zusätzliche Polizeikräfte zu entsenden, um die genehmigte 
Obergrenze von 50 Polizeikräften zu erreichen.

einstimmige  
Annahme

S/RES/2418(2018) 31.5.2018 Der Sicherheitsrat beschließt, die mit den Ziffern 9 und 12  
der Resolution 2206(2015) verhängten Maßnahmen bis zum 
15. Juli 2018 zu verlängern. Der Rat beschließt, das in der Resolu- 
tion 2290(2016) festgelegte Mandat der Sachverständigengruppe  
bis zum 14. August 2018 zu verlängern.

+9; 
-0; 
=6 (Äquatorialguinea, 
Äthiopien, Bolivien, China, 
Kasachstan, Russland)

Terrorismus S/PRST/2018/9 8.5.2018 Der Sicherheitsrat erinnert an die von ihm geäußerte Besorgnis 
über die enge Verbindung zwischen dem internationalen Terroris-
mus und der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität. Er 
legt in dieser Hinsicht den Mitgliedstaaten und den entsprechenden 
regionalen, subregionalen und internationalen Organisationen 
eindringlich nahe, ihre Zusammenarbeit und ihre Strategien zu 
verbessern, um zu verhindern, dass Terroristen von der grenz- 
überschreitenden organisierten Kriminalität profitieren.

Westsahara S/RES/2414(2018) 27.4.2018 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten 
Nationen für das Referendum in Westsahara (MINURSO) bis zum  
31. Oktober 2018 zu verlängern. Der Rat betont, dass Fortschritte in 
Richtung einer realistischen, praktikablen und dauerhaften Lösung 
der Westsahara-Frage auf der Grundlage des Kompromisses erzielt 
werden müssen und dass es wichtig ist, die strategische Ausrich-
tung der MINURSO anzupassen und Ressourcen der Vereinten 
Nationen für diesen Zweck einzusetzen. Der Rat fordert die Parteien 
auf, die Verhandlungen unter der Schirmherrschaft des General-
sekretärs ohne Vorbedingungen wiederaufzunehmen.

+12; 
-0; 
=3 (Äthiopien, China, 
Russland)
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